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Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder der
Ratsversammlung

n a c h r i c h t l i c h
an alle bürgerlichen Mitglieder

Der Bürgervorsteher

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Inga Ries
Zimmer: 118  1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-101
Fax: 04122-9572-111
E-Mail:        inga.ries@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 29.09.2016

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer 
öffentlichen Sitzung der Ratsversammlung der Stadt Tornesch

am Dienstag, den 11.10.2016 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-
cker Str. 7 ein. 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

Öffentlicher Teil

1
Eröffnung der Sitzung, Festellung der form- und fristgerechten 
Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Be-
schluss über die Tagesordnung   

2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 21.06.2016   

4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse   

5 Bericht des Bürgermeisters III/2016   VO/16/152

6 Anfragen von Ratsmitgliedern   
7 Umbesetzung von Ausschüssen   

8
Entsendung eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgli-
des in den Verwaltungsrat des IT-Verbundes Schleswig-Hol-
stein AöR   

VO/16/142

9 Zustimmung zur Wahl des Gemeindewehrführers gemäß § 11 
Brandschutzgesetz SH   VO/16/100
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10

Fortsetzung der Gewährung des KiTa-Talers und  einer zusätz-
lichen  freiwilligen Sozialstaffel für Tornescher Kinder bei Be-
treuung in einer Tornescher Kindertagesstätte sowie Fortset-
zung der Gewährung des KiTa-Talers bei Betreuung durch 
ausgebildete Tagesmütter innerhalb des Kreises Pinneberg ab 
01.08.2016;
hier: Anpassung der Förderrichtlinien ab 01.01.2017   

VO/16/067-1

11
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragsshaus-
haltsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 der Grundstücksgesell-
schaft Tornesch - GGT   

VO/16/096

12
Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaus-
haltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2016   

VO/16/140

13 B-Plan 98 "westlich Kleiner Moorweg, südlich Schäferweg"
- Abwägung zur öffentlichen Auslegung, Satzungsbeschluss -   VO/16/104

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung 
durch die Ratsversammlung voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

14 Bericht der Verwaltung   
15 Anfragen von Ratsmitgliedern   

16 Zustimmung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweck-
verbandes "Schulverband Tornesch-Uetersen"   VO/15/212-2

Die Unterlagen zu TOP 12 „1. Nachtragssatzung“ werden nach der Sitzung des Finanzausschusses 
am 05.10.2016 mit in die Aktenmappe gepackt bzw. versendet. 

Mit freundlichen Grüßen,
gez. Peter Daniel
Bürgervorsteher
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/152

öffentlich
29.09.2016

Roland Krügel
Inga Ries

Bericht des Bürgermeisters III/2016
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.10.2016 Ratsversammlung

Einrichtung der Buslinie 6664

Die neue Buslinie vom Bahnhof in das Gewerbegebiet „Business-Park“ nimmt zum Winter-
fahrplanwechsel am 11.12.2016 seinen Betrieb auf. Die KViP hat einen entsprechenden Bus 
bestellt. Die Haltestellenschilder werden noch aufgestellt. Der HVV wird noch über eine 
Flyeraktion die Tornescher Gewerbebetriebe über die neue Buslinie informieren.

Abschluss von Konzessionsverträgen für Gas und Strom mit den Stadtwerken Tor-
nesch

Die Verträge wurden seitens der Stadt und seitens der Stadtwerke unterzeichnet.Sie gelten 
vom 01.01.2016 bis 31.12.2035. 

Feststellung der Jahresergebnisse 2014 für die Eigenbetriebe Grundstücksgesell-
schaft Sportpark und Abwasserbetrieb Tornesch

Die Bekanntmachung des Abwasserbetriebes erfolgte am 05.07.2016. Die GGS steht im 
Moment noch aus. 

Bau einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet „Tornesch – Am See“, B-Plan 98 in Trä-
gerschaft der AWO gGmbH
Vorstellung des gegenwärtigen Planungsstandes und Kostenschätzung

Nach dem Termin bei dem Amt für Zuwendungsbau des Kreises Pinneberg am 15.07.2016 
wurden die Pläne nochmals auf Kosteneinsparungspotential hin überarbeitet. Sämtliche Än-
derungen wurden mit Vertreterinnen des Trägers abgestimmt und eingearbeitet. Die derzeiti-
ge Kostenschätzung beläuft sich auf 3.091.456,31 €. Durch weitere Einsparungen soll ver-
sucht werden die Kosten auf knapp unter 3 Mio € zu senken. Die Planung läuft zügig weiter. 
Leider sind die Fördermittel erschöpft. Es wurde jedoch in Erfahrung gebracht, dass im No-
vember 2016 mit einer weiteren Fördertranche des Landes ggfs. auch des Bundes zu rech-
nen ist. Bis dahin sollen die Planung und die Beteiligung des Amtes für Zuwendungsbau so-
weit abgeschlossen sein, das Fördermittel auch bewilligt werden können. Leider können 
Aussagen über die Höhe der möglichen Förderung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ge-
troffen werden, weil die Kriterien noch nicht bekannt sind. Die Anträge sind jedoch bereits 
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gestellt. Nach dem gegenwärtigen Stand wird mit der Baumaßnahme voraussichtlich im 
Frühjahr 2017 begonnen werden können. 

Änderung der Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebüh-
ren für die Offene Ganztagsschule an der Johannes-Schwennesen-Schule

Die Satzung ist in Kraft getreten und wird angewendet. Die Anpassung der Haushaltsmittel 
erfolgt zum Haushaltsjahr 2017. 

B-Plan 88 „Nördlich Lindenweg – südlich Hexenkoppel und Feenstieg ( § 13 a BauGB)
Abwägung zur erneuten Auslegung, Satzungsbeschluss

Die Plangrundlage muss noch angepasst werden, dann kann der katastermäßige Bestand 
durch den Vermesser bestätigt werden und die abschließende Bekanntmachung erfolgen.

Erlass einer Veränderungssperre im B-Plan 97 „Nördlich Baumschulenweg, südlich 
Schäferweg“

Die Satzung über die Veränderungssperre ist am 01.07.2016 in Kraft getreten nachdem die 
öffentliche Bekanntmachung erfolgte. 
   

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
keine
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4 von 160 der Zusammenstellung



Vorlage VO/16/154 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 1/1

Fraktionsantrag der FDP

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/154

öffentlich
07.10.2016

Gunnar Werner
Inga Ries

Umbesetzung von Ausschüssen
Beratungsfolge:

Datum Gremium

11.10.2016 Ratsversammlung

Siehe anliegenden Antrag

  

Anlage: 
 FDP-Antrag vom 06.10.2016
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FDP-Fraktion Tornesch – Gunnar Werner - Fraktionsvorsitzender  – gunnar.werner@fdp-tornesch.de 
FDP Tornesch-Uetersen – Sabine Werner – Vorsitzende – sabine.werner@fdp-tornesch-uetersen.de 

Wilhelmstr. 16 – 25436 Tornesch – Telefon: 04122 / 552 17 – www.fdp-tornesch-uetersen.de 

Ratsversammlung  
 
 
 
 Tornesch, 0610.2016 
 
 
Änderungen Ausschussbesetzung für die FDP-Fraktion 
 
 
Die Ratsversammlung möge folgende Änderungen in der Ausschussbesetzung beschließen: 
 
 
Bau- und Planungsausschuss: 
 
1. Vertreter   Sven Baumgart (alt: Sascha Schütt) 
2. Vertreter   Martina Helk (alt: Sven Baumgart) 
3. Vertreter   Bernd Michaelsen (alt: Frank Schöndienst) 
 
 
Finanzausschuss: 
 
Mitglied: Sven Baumgart (alt: Frank Schöndienst) 
1. Vertreter   Sabine Werner (alt: Sascha Schütt) 
2. Vertreter   Gunnar Werner (alt: Sabine Werner) 
3. Vertreter   Sascha Schütt (alt: Gunnar Werner) 
 
 
Umweltausschuss: 
 
Mitglied: Martina Helk (alt: Petra Schöndienst) 
1. Vertreter   Sven Baumgart (alt: Karlheinz Böhmke) 
2. Vertreter   Karlheinz Böhmke (alt: Peter Brandes) 
3. Vertreter   Peter Brandes (alt: Gunnar Werner) 
 
 
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung: 
 
3. Vertreter   Gunnar Werner (alt: Petra Schöndienst) 
 
 
Kuratorium Bürgerstiftung Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit: 
 
Mitglied: Sabine Werner (alt: Bernd Michaelsen) 
1. Vertreter   Bernd Michaelsen (alt: Sabine Werner) 
 

Gunnar Werner 
Fraktionsvorsitzender 
 
Wilhelmstr. 16 
25436 Tornesch 
 
Tel.: 04122 / 552 17 
Gunnar.werner@fdp-tornesch.de 
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Fraktionsantrag der SPD

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/156

öffentlich
11.10.2016

Verena Fischer-Neumann

Inga Ries

Umbesetzung von Ausschüssen
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.10.2016 Ratsversammlung

Siehe anliegenden Antrag,

Anlage:

SPD-Antrag zur Umbesetzung von Ausschüssen

TOP 7.1
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                Tornesch, den 10.10.2016 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgervorsteher Daniel, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen in der Ratsversammlung, 

 

hiermit bitte ich darum, für die SPD‐Fraktion in der kommenden 

Ratsversammlung folgende Ausschussumbesetzungen vorzunehmen: 

 

Kindergartenbeiräte 

 

Mitglied bisher: Hans‐Jürgen Jeschke   neu: Horst Lichte 

Vertreter bisher: Lasse Ramson    neu: Hans‐Jürgen Jeschke  

 

Verbandsversammlung Volkshochschule 

 

Mitglied bisher: Verena Fischer‐Neumann  neu: Manfred Mörker 

Vertreter bisher: Manfred Mörker    neu: Andreas Geerds 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Fischer‐Neumann 

SPD‐Fraktion 
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für zentrale Verwaltung und Finan-
zen
FD EDV

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/142

öffentlich
22.09.2016

Inga Ries

Gunnar Seiler

Entsendung eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitglides in 
den Verwaltungsrat des IT-Verbundes Schleswig-Holstein AöR
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.10.2016 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die Stadt Tornesch ist Mitglied im IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH), Anstalt des öf-
fentlichen Rechts. Aufgabe der ITVSH ist ausschließlich die die Beschaffung und Vermittlung 
von IT-Leistungen für ihre Mitgliedeskörperschaften bei und über Dataport.

Gemäß der Organisationssatzung entsendet jede Mitgliedskörperschaft ein Mitglied und ein 
stellvertretendes Mitglied in den Verwaltungsrat. Die Wahlzeit beträgt fünf Jahre. Turnusge-
mäß sind neue Mitglieder und Stellvertreter für die Zeit vom 28.10.2016 - 27.10.2021 zu ent-
senden.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja X nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

TOP 8.
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Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

X Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja X nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja X nein
Produkt/e:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  
Die Ratsversammlung entsendet für die Zeit vom 28.10.2016 bis 27.10.2021 als 

Mitglied: Herrn Gunnar Seiler  
Stellvertreterin: Frau Stefanie Delva

In den Verwaltungsrat des „IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR“

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: keine

TOP 8.
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Beschlussvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/100

öffentlich
14.07.2016

Inga Ries
Verena Fischer-Neumann
Inga Ries

Zustimmung zur Wahl des Gemeindewehrführers gemäß § 11 Brand-
schutzgesetz SH
Beratungsfolge:
Datum Gremium

12.09.2016 Hauptausschuss
11.10.2016 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch hat in ihrer außerordentli-
chen Mitgliederversammlung am 11. Juli 2016 den Gemeindewehrführer Dirk Lolies erneut 
zum Gemeindewehrführer gewählt. Die Wahlzeit beträgt 6 Jahre und beginnt am 01.01.2017. 
Die Wahl bedarf gemäß § 11 Abs. 3 Brandschutzgesetz der Zustimmung des Trägers der 
Feuerwehr. Danach kann die Ernennung und Vereidigung des Wehrführers erfolgen.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja x nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert
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Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  

Die Ratsversammlung Tornesch stimmt der Wahl der Mitgliederversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Tornesch vom 11.07.2016 von Herrn Dirk Lolies zum Gemeindewehrführer ge-
mäß § 11 Abs. 3 BrSchG SH zu. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 

TOP 9.
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/067-1

öffentlich
31.08.2016

Sabine Kählert

Claudia Meinert

Fortsetzung der Gewährung des KiTa-Talers und  einer zusätzlichen  
freiwilligen Sozialstaffel für Tornescher Kinder bei Betreuung in einer 
Tornescher Kindertagesstätte sowie Fortsetzung der Gewährung des 
KiTa-Talers bei Betreuung durch ausgebildete Tagesmütter innerhalb 
des Kreises Pinneberg ab 01.08.2016;
hier: Anpassung der Förderrichtlinien ab 01.01.2017
Beratungsfolge:
Datum Gremium

26.09.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
11.10.2016 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die Beratung und Beschlussfassung über die Fortsetzung der freiwilligen Förderung durch 
die Stadt Tornesch im Kindergartenjahr 2016/2017 ist am 20.06.2016 erfolgt. Aufgrund der 
Einführung des Gesetzes zur Stärkung von Familien und der daraus hervorgehenden lan-
deseinheitlichen Förderung von Personensorgeberechtigten, denen Betreuungskosten für 
unter Dreijährige in einer Kindertagesstätte oder aber einer öffentlich geförderten Tagespfle-
gestelle entstehen, soll ab 01.01.2017 eine Zahlung der freiwilligen „KiTa-Taler“-Leistungen 
durch die Stadt Tornesch für diese Altersgruppe nicht mehr erfolgen. Die Verwaltung wurde 
mit der Vorbereitung der Änderung der zurzeit gültigen freiwilligen Richtlinien der Stadt Tor-
nesch zur Gewährung des KiTa-Talers und  eines  freiwilligen Sozialtarifes ab 01.01.2017 
beauftragt. 

Der verwaltungsseitig vorgeschlagene Entwurf über die notwendige Anpassung der gültigen 
Richtlinien  -zuletzt geändert zum 01.08.2013- ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Anmerkung für die Anlage:  Die alte Fassung ist in Klammern gesetzt, neue Passagen sind 
entweder mit –NEU-  gekennzeichnet,  sofern ein gesamter Absatz eingefügt wurde bzw. 
unterstrichen, wenn nur Worte geändert oder eingefügt wurden. 
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Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Kommunen im Kreis Pinneberg ein Schrei-
ben des Landrats des Kreises Pinneberg Herrn Oliver Stolz erreichte, in dem unter anderem 
darüber informiert wurde, dass im Kreis Pinneberg verstärkt über die Finanzierung von Kin-
dertagesstätten beraten und in diesem Zusammenhang eine unterschiedliche Belastung der 
Eltern festgestellt wurde. Aus Gründen der Vereinheitlichung richtet er deshalb den Appell an 
die Kommunen, von weitergehenden Ermäßigungen über die Kreissozialstaffel hinaus Ab-
stand zu nehmen. Es ist bislang Konsens in der Stadt Tornesch, dass nur 55% eines nach 
Kreissozialstaffel ermittelten Einkommensüberhanges als Beitrag erhoben wird. Die Kreis-
richtlinie sieht eigentlich eine Festsetzung in Höhe von 80% vor.
Darüber hinaus wird bekanntermaßen der Kita-Taler an alle Vollzahler gewährt, die dem Trä-
ger eine Einzugsermächtigung erteilen.  
Die Entscheidung über Fortsetzung dieser Vergünstigung in der Stadt Tornesch obliegt dem 
zuständigen Fachausschuss und wird durch die Mittelbereitstellung in den jeweiligen Haus-
haltsbudgets untermauert. 

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert

X vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja X nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja X nein

Produkt/e: 365000 / Kindertageseinrichtungen
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
151.000,-€  151.000,-€    151.000,-€    151.000,-€   151.000,-€   151.000,-€

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) 0,-                40.000,-€      40.000,-€     40.000,-€      40.000,-€    40.000,-€
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Die Folgeeinsparungen lassen sich nur schwer einschätzen. Diese sind insbesondere davon 
abhängig, wie hoch künftig der Anteil der Personensorgeberechtigten ist, die zur Zahlung 
des Höchstbeitrages herangezogen werden. 

Zu E: Beschlussempfehlung
  

1. Mit Einführung des „KiTa-Geldes“ ab 01.01.2017 wird der Kita-Taler, die das 3. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben und in einer Kindertagesstätte bzw. in einer Kin-
dertagespflegestelle betreut werden, eingestellt. 

2. Für den Fall, dass Personensorgeberechtigte von Kindern  unter drei Jahren ab 
01.01.2017 aufgrund der Änderung der zurzeit  gültigen freiwilligen Richtlinien der 
Stadt Tornesch im Vergleich zur Gewährung des KiTa-Geldes bei unveränderter Be-
treuung finanziell  benachteiligt werden und dies per Leistungsbescheid des Landes-
amtes für soziale Dienste nachweisen,  sind im Kindergartenjahr besondere Einzel-
fallentscheidungen zu prüfen und dem Ausschuss zu berichten. 

3. Die Übernahme der zusätzlichen freiwilligen Sozialstaffel (Ermäßigung des lt. Kreisli-
nie anzusetzenden Anteiles von 80% des Einkommensüberhanges auf 55%) für unter 
3-jährige Kinder bei Betreuung in einer Kindertagesstätte bleibt von einer Einstellung 
des Kita-Talers für diesen Personenkreis ab 01.01.2017 unberührt.

4. Der Anpassung der Richtlinien der Stadt Tornesch zur freiwilligen Bezuschussung 
der Betreuung von Tornescher Kindern in einer Kindertagesstätte oder aber in einer 
öffentlich geförderten Tagespflegestelle ab 01.01.2017 gemäß dem vorgelegten Ent-
wurf der Verwaltung wird zugestimmt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Entwurf über die Änderung der 
KiTa-Taler-Richtlinien ab 01.01.2017 
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für zentrale Verwaltung und Finan-
zen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/096

öffentlich
22.09.2016

Torsten Kopper

Holger Scholz

Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragsshaushalts-
plan für das Wirtschaftsjahr 2016 der Grundstücksgesellschaft Tor-
nesch - GGT
Beratungsfolge:
Datum Gremium

28.09.2016 Finanzausschuss
11.10.2016 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der ursprüngliche Haushalt 2016 wurde am 15.12.2015 von der Ratsversammlung mit fol-
genden Beträgen festgestellt:
Erträge 580.000,- Euro
Aufwendungen 576.500,- Euro
Einzahlungen          2.500.200,- Euro
Auszahlungen         2.500.200,- Euro

Aufgrund der kürzlich beschlossenen Neubaumaßnahme Kindertagesstätte Tornesch am 
See ist ein Nachtrag zu erstellen. Für die Maßnahme werden Grunderwerbskosten von 
1.045.000,- Euro eingeplant, die Baumaßnahme wird nach ersten Schätzungen insgesamt 
3.000.000,- Euro kosten, wovon 200.000,- Euro noch in diesem Jahr kassenwirksam werden. 
Da nach erfolgter Ausschreibung die Aufträge erteilt werden müssen, sind über 2.800.000,- 
Euro Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen. Die gesamte Maßnahme ist grund-
sätzlich über Kredite zu finanzieren, Förderanträge wurden bzw. werden noch gestellt, aller-
dings ist die Höhe der Förderungen ungewiss, so dass eine Veranschlagung zum heutigen 
Zeitpunkt nicht möglich ist. Nach Abschluss der Maßnahme soll gemäß bisheriger Be-
schlusslage die neue KiTa analog wie die KiTa Merlinweg an die AWO vermietet werden. 
Durch diese Mieterträge ist grundsätzlich die Erwirtschaftung der Zins- und Tilgungsleistun-
gen gewährleistet.

In der Uetersener Straße wurde gemäß Beschlussfassung im Hauptausschuss ein Grund-
stück für rund 223.700,- Euro erworben. Das darauf befindliche Wohngebäude ist zur Zeit 
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unbewohnbar und ist bereits in der Höhe des Kaufpreises berücksichtigt. Der Kaufpreis stellt 
somit Anschaffungskosten für das Grundstück selbst dar. Dieser Ankauf erfolgt im Rahmen 
der Ortskernsanierung.

Eine weitere Veränderung zum ursprünglichen Haushalt besteht beim Erwerb von Unterkünf-
ten. Durch ein entsprechendes Förderprogramm des Landes wurde ein Grunderwerb einma-
lig mit 30.000,- Euro gefördert. Die Höhe der Kreditaufnahme wurde dementsprechend redu-
ziert. Durch die Vermietung der Unterkünfte an die Stadt werden Mieterträge im Ergebnis-
plan bzw. Mieteinzahlungen im Finanzplan generiert, mit denen die Tilgung im Finanzplan, 
die Abschreibungen im Ergebnisplan sowie die Zinsen in beiden Plänen erwirtschaftet wer-
den.

Der Ankauf der KiTa Rostocker Straße obliegt ebenfalls der GGT. Auch hier waren umfang-
reiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Diese führte die AWO in enger Zusammenarbeit 
mit dem städtischen Bauamt durch. Der Kaufpreis finanziert bei der AWO die Sanierungs-
kosten.

Gemäß aktueller Planung erwirbt die GGT auch die zu sanierende KiTa Friedlandstraße vom 
DRK. Hierfür sind Investitionskosten von insgesamt 1,3 Mio Euro geplant. Um einen zügigen 
Erwerb der sanierten KiTa zu gewährleisten, ist 1 Mio Euro als VE einzuplanen. Die Abwick-
lung erfolgt analog der KiTa Rostocker Straße.

Geringfügige Änderungen betreffen Aufwands- und Ertragskonten, bei denen eine Anpas-
sung an den Bedarf erfolgte.

Durch diese Veränderungen ergeben sich folgende Summen:
Erträge 603.200 Euro
Aufwendungen 595.700 Euro
Einzahlungen          3.372.600 Euro
Auszahlungen          3.372.400 Euro

Der Kassenkredit besteht zum einen aus dem regulären Kassenkredit bei Kreditinstituten in 
Höhe von 1 Mio Euro sowie des Liquiditätsdarlehens der Stadt in Höhe von 500.000 Euro
 
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus den Anlagen.
 

Zu E: Beschlussempfehlung  
Der von der GGT vorgelegte erste Nachtrag für das Haushaltsjahr 2016 wird mit folgenden 
Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan

die Erträge mit 603.200 Euro            (Veränderung +22.300 Euro)
die Aufwendungen mit 595.700 Euro (Veränderung +19.200 Euro)
Jahresgewinn mit 7.500 Euro (Veränderung +3.100 Euro)
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Im Finanzplan 
die Einzahlungen mit 3.372.600 Euro (Veränderung +872.400 Euro)
die Auszahlungen mit 3.372.400 Euro (Veränderung +872.200 Euro)
Finanzmittelüberschuss mit 200 Euro (Veränderung +200 Euro

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 2.640.700 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.845.000 € festgesetzt.

Die Maximale Höhe des Kassenkredites beträgt 1.500.000 Euro

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Zusammenstellung
Ergebnis- und Finanzplan
Bilanz des Jahres 2015 (ungeprüft)
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Grundstücksgesellschaft Tornesch Tornesch, den

Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2016 in der Fassung des ersten Nachtrags

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat

die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom

den ersten Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge . ,  €    -  €               . ,  €      . ,  €      

Gesamtbetrag der Aufwendungen . ,  €    -  €               . ,  €      . ,  €      

Jahresgewinn . ,  €      -  €               . ,  €          . ,  €           

Jahresverlust -  €                -  €               -  €                    -  €                    

Im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen . ,  €  -  €               . . ,  €  . . ,  €   

Gesamtbetrag der Auszahlungen . ,  €  -  €               . . ,  €  . . ,  €   

Jahresüberschuss ,  €         -  €               -  €                    -  €                    

Jahresfehlbetrag -  €                -  €               -  €                    -  €                    

Es werden Festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen auf . . ,  €  

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf . . ,  €  

der Höchstbetrag der Kassenkredite auf . . ,  €  

Die rechtsaufsichtliche Ge eh igu g wurde erteilt a  ……………………………………………*
Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich*

Krügel

Werkleiter

* nichtzutreffendes streichen

23.09.2016

und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplanes einschl. der Nachträge

gegenüber bisher nunmehr 

festgesetzt auf

erhöht um vermindert 

um
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o:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf  1 

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

       

40 1. Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0   

42 3. + Sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

    432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  0  0  0   

440-
446 

5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte  
574.500 21.500 596.000   

    441100 Mieten und Pachten  96.000  -96.000  0   

    441101 Mieterträge Rathaus  215.100  0  215.100   

    441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41  20.100  0  20.100   

    441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50  6.700  0  6.700   

    441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a  9.800  600  10.400   

    441105 Mieterträge KiTa Merlinweg  167.700  0  167.700   

    441106 Mieterträge Friedlandstr. 3  0  0  0   

    441107 Mieterträge Uetersener Str. 9  20.800  1.200  22.000   

    441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2  0  0  0   

    441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.  0  0  0   

    441110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2  18.600  1.400  20.000   

    441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A  16.200  1.200  17.400   

    441112 Mieterträge Krögers Gasthof  0  96.000  96.000   

    441113 Mieterträge Friedrichstr. 39  0  9.000  9.000   

    441114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67  0  8.100  8.100   

    441115 Mieterträge Lindenweg 11  0  0  0   

    441199 Pachterträge  3.500  0  3.500   

    446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  0  0  0   

448 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0   

    448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -
Versicherungsleistungen  0  0  0   

45 7. + Sonstige ordentliche Erträge  6.100 800 6.900   

    454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  0  0  0   

    454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €  0  0  0   

    454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt  0  0  0   

    456200 Säumniszuschläge  0  0  0   

    457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  6.100  800  6.900   

    458100 Erträge aus Zuschreibungen  0  0  0   

    458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen 
Rückstellungen  0  0  0   

471 8. + Aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9. +/–   Bestandsveränderungen  0 0 0   

       

 10. = Ordentliche Erträge  580.600 22.300 602.900   

       

50 11. – Personalaufwendungen  26.600 0 26.600   

    501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  21.900  0  21.900   

    503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  4.700  0  4.700   

51 12. + Versorgungsaufwendungen  1.700 0 1.700   

    511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  1.700  0  1.700   

52 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  229.900 19.200 249.100   

    521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  0  0  0   

    521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus  50.000  0  50.000   

    521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41  3.000  0  3.000   
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Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

    521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50  0  500  500   

    521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg  13.500  0  13.500   

    521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a  1.000  600  1.600   

    521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus  100  2.100  2.200   

    521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg  500  0  500   

    521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3  0  0  0   

    521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9  13.300  0  13.300   

    521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2  800  0  800   

    521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2  3.000  0  3.000   

    521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a  0  12.000  12.000   

    521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39  0  0  0   

    521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67  0  0  0   

    521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11  0  100  100   

    523100 Mieten und Pachten  96.000  0  96.000   

    524101 Bewirtschaftung Rathaus  0  0  0   

    524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg  33.000  0  33.000   

    524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41  0  0  0   

    524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50  0  0  0   

    524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a  800  0  800   

    524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3  0  0  0   

    524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9  3.100  0  3.100   

    524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2  6.700  3.300  10.000   

    524109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2  4.500  0  4.500   

    524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191a  0  0  0   

    524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7  0  600  600   

    526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  100  0  100   

    527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  0  0  0   

    527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto  500  0  500   

57 14. + bilanzielle Abschreibungen  169.000 0 169.000   

    571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen  169.000  0  169.000   

    572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen  0  0  0   

    573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  0  0  0   

53 15. + Transferaufwendungen  0 0 0   

54 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen  10.300 0 10.300   

    543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten  100  0  100   

    543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen  10.200  0  10.200   

    544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  0  0  0   

    547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen  0  0  0   

    547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen  0  0  0   

    547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen  0  0  0   

    549110 Interim Auszahlung AA 902  0  0  0   

    549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung  0  0  0   

    549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten  0  0  0   

       

 17. = Ordentliche Aufwendungen  437.500 19.200 456.700   

       

 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  143.100 3.100 146.200   

       

46 19. + Finanzerträge  0 0 0   

    461700 Zinserträge von Kreditinstituten  0  0  0   

55 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  139.000 0 139.000   

    551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  139.000  0  139.000   
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bisheriger 
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weniger gegenüber 
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in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 
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    559200 Verzinsung von Steuernachforderungen  0  0  0   

       

 21. = Finanzergebnis  -139.000 0 -139.000   

       

 22. = Ordentliches Ergebnis  4.100 3.100 7.200   

       

49 23. + Außerordentliche Erträge  300 0 300   

    499000 Sonstige Erträge  300  0  300   

    499800 ungekl. Einnahmen AA 901  0  0  0   

    499900 Skontoertrag  0  0  0   

    499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  0  0  0   

59 24. – Außerordentliche Aufwendungen  0 0 0   

    599900 Skontoaufwand  0  0  0   

       

 25. = Außerordentliches Ergebnis  300 0 300   

       

 26. = Jahresergebnis  4.400 3.100 7.500   
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Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

60 1. Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

61 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0   

62 3. + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0   

63 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

    632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  0  0  0   

640-
646 

5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte  
574.500 21.500 596.000   

    641100 Mieten und Pachten  96.000  -96.000  0   

    641101 Mieterträge Rathaus  215.100  0  215.100   

    641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41  20.100  0  20.100   

    641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50  6.700  0  6.700   

    641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a  9.800  600  10.400   

    641105 Mieterträge KiTa Merlinweg  167.700  0  167.700   

    641106 Mieterträge Friedlandstr. 3  0  0  0   

    641107 Mieterträge Uetersener Str. 9  20.800  1.200  22.000   

    641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2  0  0  0   

    641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.  0  0  0   

    641110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2  34.800  -14.800  20.000   

    641111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A  0  17.400  17.400   

    641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof  0  96.000  96.000   

    641113 Mieterträge Friedrichstr. 39  0  9.000  9.000   

    641114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67  0  8.100  8.100   

    641115 Mieterträge Lindenweg 11  0  0  0   

    641199 Pachterträge  3.500  0  3.500   

    646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  0  0  0   

648 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0   

    648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  0  0  0   

65, 
69900
0-
69990
2 

7. + Sonstige Einzahlungen  

300 0 300   

    656200 Säumniszuschläge  0  0  0   

    699800 Einzahlungen Schwebeposten  0  0  0   

    699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen  300  0  300   

    699901 Einzahlungen AA 901  0  0  0   

    699902 Einzahlungen AA 902  0  0  0   

66 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0   

    661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  0  0  0   

    669100 Sonstige Finanzeinzahlungen  0  0  0   

       

 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  574.800 21.500 596.300   

       

70 10. Personalauszahlungen  26.600 0 26.600   

    701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  21.900  0  21.900   

    703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  4.700  0  4.700   

71 11. + Versorgungsauszahlungen  1.700 0 1.700   

    711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  1.700  0  1.700   

72 12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  229.900 19.200 249.100   

    721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  0  0  0   

    721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus  50.000  0  50.000   

    721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41  3.000  0  3.000   
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    721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50  0  500  500   

    721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg  13.500  0  13.500   

    721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a  1.000  600  1.600   

    721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus  100  2.100  2.200   

    721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg  500  0  500   

    721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3  0  0  0   

    721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9  13.300  0  13.300   

    721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2  800  0  800   

    721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2  3.000  0  3.000   

    721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a  0  12.000  12.000   

    721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39  0  0  0   

    721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67  0  0  0   

    721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11  0  100  100   

    723100 Mieten und Pachten  96.000  0  96.000   

    724101 Bewirtschaftung Rathaus  0  0  0   

    724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg  33.000  0  33.000   

    724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41  0  0  0   

    724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50  0  0  0   

    724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a  800  0  800   

    724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3  0  0  0   

    724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9  3.100  0  3.100   

    724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2  6.700  3.300  10.000   

    724109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2  4.500  0  4.500   

    724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191  0  0  0   

    724111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7  0  600  600   

    726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  100  0  100   

    727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  500  0  500   

75 13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  139.000 0 139.000   

    751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für KiTa  139.000  0  139.000   

    759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen  0  0  0   

    759900 Sonstige Finanzauszahlungen  0  0  0   

73 14. + Transferauszahlungen  0 0 0   

74, 
79950
0-
79990
2, 
79990
0 

15. + Sonstige Auszahlungen  

10.300 0 10.300   

    743100 Geschäftsauszahlungen  10.300  0  10.300   

    744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  0  0  0   

    749110 Interim Auszahlung AA 902  0  0  0   

    799800 Auszahlungen Schwebeposten  0  0  0   

    799900 Allgemeine Finanzauszahlungen  0  0  0   

    799901 Auszahlungen AA 901  0  0  0   

    799902 Auszahlungen AA 902  0  0  0   

       

 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  407.500 19.200 426.700   

       

 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  167.300 2.300 169.600   

       

680-
681 

18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  340.000 -310.000 30.000   

    681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  340.000  -310.000  30.000   
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682 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 
Gebäuden  0 0 0   

    682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 
Gebäuden  0  0  0   

683 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 
Anlagevermögen  0 0 0   

    683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € ohne USt  0  0  0   

    683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € ohne USt  0  0  0   

684 21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  0 0 0   

685 22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  0 0 0   

       

686 23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0   

       

688 24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0   

689 25. + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0   

 26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  340.000 -310.000 30.000   

780-
781 

27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0   

782 28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  1.719.800 750.900 2.470.700   

    782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  1.719.800  750.900  2.470.700   

783 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen  0 0 0   

    783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €  0  0  0   

    783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen  0  0  0   

784 30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  0 0 0   

785 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen  100.000 100.000 200.000   

    785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  100.000  100.000  200.000   

786 32. + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0   

787 33. + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0   

 34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  1.819.800 850.900 2.670.700   

       

 35. = Saldo aus Investitionstätigkeit  -1.479.800 -1.160.900 -2.640.700   

       

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0   

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0   

 35c =Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0   

 36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag  -1.312.500 -1.158.600 -2.471.100   

       

692 37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  1.585.400 1.160.900 2.746.300   

    692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  105.600  0  105.600   

    692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  1.479.800  1.160.900  2.640.700   

695 38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage 
liquider Mittel  0 0 0   

       

792 39. – Tilgung von Krediten für Investitionenund 
Investitionsförderungsmaßnahmen  272.900 2.100 275.000   

    792530 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  0  0  0   

    792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  272.900  2.100  275.000   

795 40. – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage 
liquider Mittel  0 0 0   

 41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  1.312.500 1.158.800 2.471.300   
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 42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  0 200 200   

       

 43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln  0 0 0   

 44. = Liquide Mittel  0 200 200   
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Ansatz 2016 VE 2016 Bisher bereit gestellt 2016 Gesamt Inv. 2016 
bisher 
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neu 
in EUR 

mehr(+)/ 
weniger(-) 

bisher 
in EUR 

neu 
in EUR 

bisher 
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in EUR 

neu 
in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Investitionen oberhalb der festgesetzten 
Wertgrenze          

20160001 Erwerb der KiTa Rostocker Straße von 
der AWO           

573100.681400 Sonderposten KiTa-Gebäude 
Rostocker Str. 340.000 0 -340.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

573100.692730 Kreditaufnahme KiTa-Grundstück 
Rostocker Str. 192.000 947.000 755.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

573100.782100 Erwerb KiTa-Grundstück Rostocker 
Str. 532.000 947.000 415.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

20160002 Erwerb der KiTa Friedlandstr. von 
dem DRK           

573100.692730 Kreditaufnahme für Erwerb KiTa 
Friedlandstr. 187.800 300.000 112.200 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

573100.782100 187.800 300.000 112.200 0 1.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo 0 0 0 0 -1.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

20160003 Erwerb von Wohngebäuden           

573100.681400 Förderung Friedrichstr. 39 0 30.000 30.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

573100.692730 Kreditaufnahme für Erwerb von 
Immobilien 1.000.000 970.000 -30.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

573100.782100 Erwerb von Immobilien 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

20160004 Sanierung der DRK-KiTa Friedlandstr.           

573100.692730 Kreditaufnahme für Sanierung 
KiTa Friedlandstr. 100.000 0 -100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

573100.785100 Sanierung der KiTa Friedlandstr. 100.000 0 -100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

20160005 Neubau einer KiTa im           

573100.681400 Investitionszuschuss Kreis 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

573100.692730 Kreditaufnahme KiTa TaS 0 200.000 200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

573100.782100 Grundwerwerb KiTa Tornesch am 
See 0 0 0 0 1.045.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

573100.785100 Neubau KiTa Tornesch am See 0 200.000 200.000 0 2.800.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo 0 0 0 0 -3.845.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

20160006 Grunderwerb Uetersener Str. 7           

573100.692730 Kreditaufnahme Uetersener Str. 7 0 223.700 223.700 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

573100.782100 Grunderwerb Uetersener Str. 7 0 223.700 223.700 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0 0 0 0 -4.845.000 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 A K T I V A    
    
 1. Anlagevermögen  5.214.651,69 5.600.448,34 
01  1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  1,00 1,00 

  573100.011000  EDV-Software  1,00  1,00 

  1.2 Sachanlagen  5.214.650,69 5.600.447,34 
   1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  0,00 0,00 
021    1.2.1.1 Grünflächen  0,00 0,00 
022    1.2.1.2 Ackerland  0,00 0,00 
023    1.2.1.3 Wald, Forsten  0,00 0,00 
029    1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke  0,00 0,00 

  573100.029000  Sonstige unbebaute Grundstücke   
   1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  5.156.770,31 5.544.663,73 
032    1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  1.757.620,14 1.704.732,32 

  573100.032100  Grund und Boden KiTa Merlinweg  501.270,56  501.270,56 

  573100.032200  Gebäude KiTa Merlinweg  1.182.075,02  1.139.090,47 

  573100.032210  Außenanlagen KiTa Merlinweg  74.274,56  64.371,29 

  573100.032300  Grund und Boden KiTa Friedlandstr.   

  573100.032310  Gebäude KiTa Friedlandstr.   
033    1.2.2.2 Schulen  0,00 0,00 
031    1.2.2.3 Wohnbauten  611.015,64 970.641,11 

  573100.031110  Grund und Boden Pinneberger Str. 50  90.086,98  90.086,98 

  573100.031120  Grund und Boden Pinneberger Str. 41  74.368,11  74.368,11 

  573100.031130  Grund und Boden Uetersener Str. 5a  136.845,73  136.845,73 

  573100.031135  Grund und Boden Uetersener Str. 9  166.386,86  166.386,86 

  573100.031140  Grund und Boden Friedlandstr. 3   

  573100.031145  Grund und Boden Ahrenloher Str. 191 / 191a   120.528,55 

  573100.031210  Gebäude Pinneberger Str. 50  60.220,67  58.712,01 

  573100.031220  Gebäude Pinneberger Str. 41  1,00  68.830,52 

  573100.031230  Gebäude Uetersener Str. 5a  69.123,71  67.768,34 

  573100.031235  Gebäude Uetersener Str. 9  13.982,58  13.283,45 

  573100.031240  Gebäude Friedlandstr. 3   

  573100.031245  Gebäude Ahrenloher Str. 191 / 191a   173.830,56 

034    1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- undBetriebsgebäude  2.788.134,53 2.869.290,30 

  573100.034100  Grund und Boden Rathaus  768.625,09  768.625,09 

  573100.034150  Grund und Boden Willy-Meyer-Str. 2  369.685,73  369.685,73 

  573100.034160  Grund und Boden Bahnhofsplatz 2   62.960,82 

  573100.034200  Gebäude Rathaus  1.648.560,73  1.612.164,52 

  573100.034210  Außenanlagen Rathaus  1.262,98  763,42 

  573100.034260  Gebäude Bahnhofsplatz 2   55.090,72 

   1.2.3 Infrastrukturvermögen  0,00 0,00 
041    1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  0,00 0,00 
042    1.2.3.2 Brücken und Tunnel  0,00 0,00 
043    1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen  0,00 0,00 
044    1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  0,00 0,00 
045    1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen  0,00 0,00 
046    1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  0,00 0,00 
05   1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden  0,00 0,00 
06   1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  0,00 0,00 
07   1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  19.292,88 17.881,21 

  573100.070000  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  19.292,88  17.881,21 

  573100.079100  GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 
€ ohne USt 

  

08   1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung  38.587,50 34.503,76 

  573100.080100  BGA KiTa Merlinweg  3.897,72  3.383,73 

  573100.080200  BGA Uetersener Str. 5a  2.163,70  1.967,00 

  573100.080300  BGA Rathaus  32.526,08  29.153,03 

  573100.080400  BGA Pinneberger Str. 41   

  573100.080500  BGA Pinneberger Str. 50   

  573100.080600  BGA Friedlandstr. 3   

  573100.081000  Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   

  573100.089100  GWG-Sammelposten BGA, zwischen 150 und 1000 € ohne USt   
09   1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen imBau  0,00 3.398,64 

  573100.090000  Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude   

  573100.090001  Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau   3.398,64 

  573100.091000  Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen   
  1.3 Finanzanlagen  0,00 0,00 
10   1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  0,00 0,00 
11   1.3.2 Beteiligungen  0,00 0,00 
12   1.3.3 Sondervermögen  0,00 0,00 
   1.3.4 Ausleihungen  0,00 0,00 
1315    1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen  0,00 0,00 
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1310-1314, 
1316-1319 

   1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen  0,00 0,00 

140-142, 144    1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens  0,00 0,00 
 2. Umlaufvermögen  20.785,60 18.460,94 
  2.1 Vorräte  0,00 0,00 
151-153   2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe  0,00 0,00 
1551, 156   2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen  0,00 0,00 
154, 1552   2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren  0,00 0,00 
157-159   2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte  0,00 0,00 
  2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  20.785,60 18.460,94 
161   2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen  0,00 0,00 
169   2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  0,00 0,00 

  573100.169100  Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen   
171   2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen  3.145,22 0,00 

  573100.171100  Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen  3.145,22  
179   2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen  17.640,38 18.460,94 

  573100.179100  Sonstige privatrechtliche Forderungen  270,19  

  573100.179800  Ungekl.Ausgaben AA 902   

  573100.179900  Zweifelhafte Forderungen   

  573100.179999  Allgemeine Forderungen  17.370,19  18.460,94 

178   2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände  0,00 0,00 
143  2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  0,00 0,00 
  2.4 Liquide Mittel  0,00 0,00 
180000, 
181116, 
181117, 
181130, 
181141, 
181142, 
181143, 
181151, 
181152, 
181153, 
181154, 
181172, 
181175 

 Liquide Mittel Girokonten  0,00 0,00 

  573100.180000  Sparkasse   
19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung  381,80 8.399,96 

  573100.191100  RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen  381,80  399,96 

  573100.191101  RAP aktiv - Ist-Vorgriff   8.000,00 

    
 BILANZSUMME AKTIVA  5.235.819,09 5.627.309,24 
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Grundstücksgesellsch. Tornesch  Bilanz zum 31.12.2015 2015 
 

23.09.2016 09:40:43 
Nutzer: 09998 Scholz 

o:/hkr/form-hh/f-bilanz-ausführlich.rtf 3 

 Bezeichnung 31.12.2014 31.12.2015 

in EUR 
 P A S S I V A    
    
 1. Eigenkapital  1.586.520,20 1.672.000,62 
201  1.1 Allgemeine Rücklage  1.276.111,34 1.276.111,34 

  573100.201000  Allgemeine Rücklage  70.108,71  70.108,71 

  573100.201001  Stammkapital  100.000,00  100.000,00 

  573100.201002  Kapitalrücklage  1.106.002,63  1.106.002,63 

202  1.2 Sonderrücklage  0,00 0,00 

  573100.202400  Sonderrücklage Stammkapital   

  573100.202500  Sonderrücklage Kapitalrücklage   
203  1.3 Ergebnisrücklage  319.027,84 319.027,84 

  573100.203000  Ergebnisrücklage  319.027,84  319.027,84 

204  1.4 vorgetragene Jahresergebnisse  0,00 0,00 

  573100.204000  vorgetragener Jahresfehlbetrag   
205  1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  -8.618,98 76.861,44 

  573100.205000  Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag  -8.618,98  76.861,44 

 2. Sonderposten  148.794,44 142.723,75 
231  2.1 für aufzulösende Zuschüsse  148.794,44 142.723,75 

  573100.231000  Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg  141.457,41  136.344,49 

  573100.231001  Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus  3.439,31  2.995,53 

  573100.231002  Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa  3.897,72  3.383,73 

232  2.2 für aufzulösende Zuweisungen  0,00 0,00 
  2.3 für Beiträge  0,00 0,00 
2331   2.3.1 aufzulösende Beiträge  0,00 0,00 
2332   2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge  0,00 0,00 
234  2.4 für Gebührenausgleich  0,00 0,00 
235  2.5 für Treuhandvermögen  0,00 0,00 
236  2.6 für Dauergrabpflege  0,00 0,00 
239  2.7 Sonstige Sonderposten  0,00 0,00 

  573100.239000  Sonstige Sonderposten Baukosten ArGe   
 3. Rückstellungen  461,51 458,66 
251  3.1 Pensionsrückstellung  0,00 0,00 
281  3.2 Altersteilzeitrückstellung  0,00 0,00 
261  3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten  0,00 0,00 
262  3.4 Altlastenrückstellung  0,00 0,00 
282  3.5 Steuerrückstellung  81,51 78,66 

  573100.282000  Steuerrückstellungen  81,51  78,66 

283  3.6 Verfahrensrückstellung  0,00 0,00 
284  3.7 Finanzausgleichsrückstellung  0,00 0,00 
27  3.8 Instandhaltungsrückstellung  0,00 0,00 

  573100.270000  Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen   
285  3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  0,00 0,00 
289  3.10 Sonstige andere Rückstellungen  380,00 380,00 

  573100.289000  Sonstige andere Rückstellungen  380,00  380,00 

 4. Verbindlichkeiten  3.500.042,94 3.811.589,59 
301  4.1 Anleihen  0,00 0,00 
  4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  2.390.496,92 2.614.418,54 
3215   4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  0,00 0,00 

  573100.321530  Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt (zinsfrei)   
3210-3214, 
3216 

  4.2.2 vom öffentlichen Bereich  0,00 0,00 

3217-3219   4.2.3 vom privaten Kreditmarkt  2.390.496,92 2.614.418,54 

  573100.321730  Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  2.390.496,92  2.614.418,54 

  4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  1.066.707,57 1.111.610,82 
  4.3.1 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten - Feste Laufzeit  0,00 0,00 
331  4.3.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten - Girokonten  1.066.707,57 1.111.610,82 

  573100.180000  Sparkasse  770.407,57  815.310,82 

  573100.331531  Liquiditätsdarlehen der Stadt  296.300,00  296.300,00 

  573100.331711  Verbindlichk. aus Kassenkredit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)   
34  4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, dieKreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  0,00 0,00 
35  4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  0,00 0,00 

  573100.351100  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   
36  4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  0,00 0,00 
37  4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  42.838,45 85.560,23 

  573100.379105  Mietkautionen   4.810,69 

  573100.379110  ungekl. Einnahmen AA 901   

  573100.379999  Allgemeine Verbindlichkeiten  42.838,45  80.749,54 

39 5. Passive Rechnungsabgrenzung  0,00 536,62 

  573100.391100  Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)   

  573100.399101  RAP passiv - Ist-Vorgriff   536,62 

  573100.399999  Kamerale Altfälle   
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Grundstücksgesellsch. Tornesch  Bilanz zum 31.12.2015 2015 
 

4 o:/hkr/form-hh/f-bilanz-ausführlich.rtf 23.09.2016 09:40:43 
Nutzer: 09998 Scholz 

 Bezeichnung 31.12.2014 31.12.2015 

in EUR 
 BILANZSUMME PASSIVA  5.235.819,09 5.627.309,24 

 
Nachrichtlich:  
 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR. 

 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR. 

 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR. 
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für zentrale Verwaltung und Finan-
zen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/140-1

öffentlich
06.10.2016

Roland Krügel
Andreas Quast
Jörg-Andreas Rechter

Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushalts-sat-
zung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.10.2016 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein hat die Gemeinde unverzüglich 
eine Nachtragssatzung zum Haushalt zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag 
entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushalts-
satzung erreicht werden kann.

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei 
einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen 
oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen;

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförde-
rungsmaßnahmen geleistet werden sollen 
oder

4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, beför-
dert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan 
die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzel-
nen Haushaltsstellen, die in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder ge-
samten Auszahlungen nicht unerheblichen Umfang geleistet werden müssen sowie auch die 
daraus resultierende Erhöhung des Kreditrahmens machen den Erlass einer Nachtragssat-
zung erforderlich.
Gemäß § 8 GemHVO-Doppik muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderun-

TOP 12.

38 von 160 der Zusammenstellung



Vorlage VO/16/140-1 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 2/3

gen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeit-
punkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.
Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen brauchen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch im nachfolgenden 1. Nach-
tragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Die im Produkthaushalt veränderten Haushaltsstellen (Produktkonten) werden im Einzelnen 
im nachfolgenden Nachtragshaushaltsplan dargestellt und erläutert. 

Zur besseren Übersicht und Papierersparnis wurden die Veränderungen des 1. Nachtrags-
haushaltsplan 2016 in Form einer Excel-Tabelle, unterteilt in Ergebnis- und Finanzplan, dar-
gestellt.
Die Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten wurden in einer separaten Liste zusam-
mengefasst.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. 

Nachträgeerhöht um vermindert um
gegenüber      

bisher
nunmehr         

festgesetzt auf
EUR

1. im Ergebnisplan der
Gesamtbetrag der Erträge 1.838.400 257.700 29.189.900 30.770.600 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 790.100 256.300 29.986.000 30.519.800 

Jahresüberschuss 0 250.800 

Jahresfehlbetrag 796.100 0

2. im Finanzplan der
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit: 1.838.400 257.700 25.968.500 27.549.200 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 759.300 225.500 26.475.200 27.009.000 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit

1.071.400 0 5.676.900 6.748.300 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit und der Fi-
nanzierungstätigkeit

1.071.400 0 6.375.400 7.446.800 
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§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für In-
vestitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen von bisher    1.743.700  EUR auf   2.436.600  EUR

2. der Gesamtbetrag der 
    Verpflichtungsermächtigungen von bisher                   0  EUR auf                  0  EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher   16.000.000 EUR auf    8.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan                 

ausgewiesenen Stellen von bisher                  113,26 auf                 109,84 

§ 3

Bleibt unverändert

25436 Tornesch, Roland Krügel
Bürgermeister

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Siehe A+B sowie Anlagen

Zu E: Beschlussempfehlung  

Der Ratsversammlung beschließt, auf Empfehlung des Finanzausschusses, die Nachtrags-
satzung 2016 und stimmt den Änderungen des Haushaltsplans durch den 1. Nachtrag 2016 
in der vorgelegten Form zu.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 

1. Nachtragshaushaltsplan 2016 (Veränderte Ansätze des Ergebnis- und des Finanzplans)
Erläuterungen zu den vorgenannten Veränderungen
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Gesamtsummenübersicht
Nachtrag 2016

Tornesch, 06.10.2016

Haushaltsjahr Erträge Aufwendungen Saldo Einzahlungen  Auszahlungen Saldo

Ursprungshaushalt 2016 29.189.900 29.986.000 -796.100 31.645.400 32.850.600 -1.205.200

Nachtragshaushalt 2016 30.770.600 30.519.800 250.800 34.297.500 34.455.800 -158.300

Veränderungen 1.580.700 533.800 1.046.900 2.652.100 1.605.200 1.046.900

Veränderungen gegenüber der Ursprungsfassung zum Nachtrag 2016:

Ergebnisplan:

Erträge:

511000.448700 360.200 - 360.200

- - - - - -
Aufwendungen:

- - - - - -
Finanzplan:

Einzahlungen:

511000.648700 360.200 - 360.200
561000.681800 - - - 7.500 - 7.500
612000.692731 - - - 95.100 - 95.100

Auszahlungen:

111820.785300 - - - - 102.600 -102.600

Ergebnisplan Finanzplan
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Geänderte Erträge
aller Teilhaushalte 
1. Nachtrag 2016

Tornesch, 06.10.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

111180 448800 ER Erstattungen von übrigen Bereichen 18.637,33 0 600 0 600

111806 Fritz-Reuter-Schule

111806 446100 ER Ersatzleistungen für Schadenfälle 0,00 0 1.400 0 1.400

111807 Sporthallen FRS

111807 446100 ER Ersatzleistungen für Schadenfälle 0,00 0 800 0 800

111809 POMM 91

111809 446100 ER Ersatzleistungen für Schadenfälle 0,00 0 1.200 0 1.200

122000 Ordnungsangelegenheiten

122000 432100 ER Nutzungsentgelte von Obdachlosen 55.769,77 8.000 11.800 12.800 -1.000

122000 442100 ER Erlöse aus Fundsachen 479,45 600 900 600 300

122000 446200 ER Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.600 0 1.600 -1.600

122000 448100 ER Erstattungen vom Land 0,00 100 0 100 -100

122000 448200 ER Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung 0,00 0 300 0 300

122000 448700 ER Erstattungen von Privaten und Unternehmen 7.648,85 3.000 3.900 3.000 900

122050 Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber

122050 432100 ER Nutzungsentgelte von Asylanten 0,00 88.000 350.000 325.000 25.000

122050 448150 ER Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land 0,00 0 80.000 300.000 -220.000

122050 448700 ER Erstattungen von Privaten und Unternehmen 0,00 0 100 0 100

122050 448800 ER Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 600 0 600

122050 448810 ER Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben 0,00 67.000 150.000 180.000 -30.000
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Geänderte Erträge
aller Teilhaushalte 
1. Nachtrag 2016

Tornesch, 06.10.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

243600 Schulsozialarbeit

243600 448300 ER Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen 144.239,32 98.700 110.800 98.700 12.100

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

365000 448200 ER Erstattungen von Gemeinden/ GV 0,00 100 18.000 100 17.900

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511000 448700 ER
Erstattung Planungs-, Personal- und Sachkosten von privaten 
Unternehmen 0,00 350.000 360.200 0 360.200

537000 Abfallbeseitigung

537000 431100 ER Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall 0,00 0 1.000 0 1.000

541000 Gemeindestraßen

541000 432100 ER Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen 4.855,20 4.000 5.000 4.000 1.000

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

611000 401100 ER Grundsteuer A 53.773,51 55.700 50.000 55.000 -5.000

611000 401200 ER Grundsteuer B 1.768.225,27 1.858.600 1.900.000 1.858.600 41.400

611000 401300 ER Gewerbesteuer 8.721.857,91 10.500.000 12.300.000 11.000.000 1.300.000

611000 402100 ER Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 6.170.790,00 6.508.400 6.777.100 6.718.700 58.400

611000 405100 ER Leistungen n.d. Neuregelung d. Familienleistungsausgleichs 615.060,00 605.000 640.300 625.100 15.200

Zwischensumme veränderte Gesamt-Erträge 1. Nachtrag 2016: 17.561.336,61 20.148.800 22.764.000 21.183.300 1.580.700

Unveränderte Ansätze: 8.006.600 8.006.600 0

Gesamtsumme: 30.770.600 29.189.900 1.580.700
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Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Tornesch, 06.10.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)

111100 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 15.183,99 19.100 20.000 19.500 500

111100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50.678,65 46.800 61.400 61.100 300

111100 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 7.048,66 10.000 10.800 11.800 -1.000

111100 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 0,00 300 400 300 100

111100 527100 AU Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 0 5.000 0 5.000

111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

111101 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 145.722,47 155.900 157.000 159.300 -2.300

111101 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 78.462,16 74.800 86.200 95.600 -9.400

111101 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 71.560,50 63.500 68.400 65.500 2.900

111101 502102 AU Versorgungsrücklage -Altbürgermeister- 0,00 1.800 1.900 1.800 100

111101 502104 AU Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte 0,00 24.600 25.800 24.600 1.200

111101 543125 AU Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbe schreibung 0,00 50.000 8.500 0 8.500

111120 Personalamt

111120 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 39.273,88 43.600 47.300 45.600 1.700

111120 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 56.100,84 53.900 68.600 68.100 500

111120 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 17.002,00 31.600 34.200 32.600 1.600

111120 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 8.005,85 900 1.000 900 100

111120 502103 AU Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger 0,00 9.200 9.500 9.200 300

111130 Gleichstellungsbeauftragte

111130 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.162,76 12.400 17.500 17.400 100

111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

111180 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 33.177,28 51.800 59.800 75.500 -15.700

111180 526110 AU Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 0,00 0 600 0 600

111200 Interner Service (Hauptamt)

111200 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 19.219,09 17.200 22.800 22.500 300

111200 542910 AU Beitrag an den Gemeindeunfall- versicherungsverband 27.847,44 23.100 27.100 23.100 4.000

111200 543100 AU Geschäftsaufwendungen 12.340,21 12.500 13.500 12.500 1.000

111200 543113 AU Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk 2.718,18 2.500 3.700 2.500 1.200
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Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Tornesch, 06.10.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

111200 543114 AU Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ 1.078,80 500 1.100 500 600

111210 Informationstechnologien

111210 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 49.995,59 51.300 52.400 52.200 200

111210 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 77.301,37 93.100 137.500 139.600 -2.100

111210 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 18.253,81 25.300 27.400 26.100 1.300

111210 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 0,00 700 800 700 100

111210 526200 AU Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.871,95 3.600 1.500 1.000 500

111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

111300 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.144,16 12.200 21.600 16.000 5.600

111400 Allgemeine Sozialverwaltung

111400 526200 AU Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.159,34 700 2.300 700 1.600

111475 Städtepartnerschaften

111475 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 9.245,23 8.800 12.400 12.300 100

111500 Bauverwaltung

111500 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 39.624,69 36.000 52.000 52.900 -900

111600 Kämmerei + Controlling

111600 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 72.688,68 84.200 139.700 138.200 1.500

111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

111610 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 79.572,14 82.900 108.100 105.600 2.500

111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke

111620 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 1.738,47 2.500 2.700 2.500 200

111630 Gemeindesteuern

111630 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 46.722,47 47.800 61.700 61.300 400

111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

111800 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 101.408,02 144.800 192.400 195.800 -3.400

111800 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 1.738,47 2.500 2.700 2.500 200

111801 Rathaus

111801 524100 AU Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 17.234,32 21.000 23.000 21.000 2.000

111801 524120 AU Stromkosten 20.163,85 22.000 24.000 22.000 2.000
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aller Teilhaushalte
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Tornesch, 06.10.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

111802 Obdachlosenunterkünfte

111802 524100 AU Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 16.632,06 0 300 0 300

111803 Feuerwachen

111803 524100 AU Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 21.067,88 31.600 37.000 30.000 7.000

111805 Sporthalle JSS

111805 524110 AU Heizkosten (Wärme) 10.369,64 10.200 12.000 10.600 1.400

111806 Fritz-Reuter-Schule

111806 524120 AU Stromkosten 13.640,85 13.000 14.300 14.000 300

111808 Stadtbücherei

111808 524100 AU Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 984,22 4.400 6.200 4.000 2.200

111810 Fußgängerbrücke

111810 524100 AU Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 16.043,32 16.400 18.400 16.400 2.000

111811 Fahrradgarage und WC

111811 524100 AU Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 18.618,46 20.300 26.300 20.000 6.300

111812 Bauhof

111812 524110 AU Heizkosten (Wärme) 6.024,45 8.000 9.000 8.000 1.000

111812 524120 AU Stromkosten 1.943,85 2.000 2.500 2.000 500

111813 Wohnungen

111813 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 20.372,62 20.900 28.100 26.700 1.400

111820 Sonstige Gebäude

111820 521160 AU Bauunterhaltung Heimathaus 0,00 0 2.400 0 2.400

111825 Unbebaute Grundstücke

111825 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.595,13 3.600 5.000 4.800 200

111825 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 3.476,91 4.900 5.300 5.000 300

111825 524100 AU Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 15.304,10 11.000 14.000 11.000 3.000

121000 Statistik + Wahlen

121000 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 11.071,50 11.500 8.100 11.900 -3.800

121000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6.633,95 6.700 1.400 8.800 -7.400

121000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 4.693,86 6.600 4.500 6.800 -2.300
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Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

122000 Ordnungsangelegenheiten

122000 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 26.653,24 27.600 12.400 10.600 1.800

122000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 19.867,46 34.400 34.600 36.400 -1.800

122000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 11.299,98 15.700 10.500 10.800 -300

122000 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 0,00 500 200 700 -500

122000 523100 AU Mieten und Pachten 0,00 0 6.000 12.800 -6.800

122000 524100 AU Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 20.878,62 8.000 3.000 8.000 -5.000

122000 526200 AU Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.080,90 1.400 4.400 1.400 3.000

122000 529130 AU Sonstige Ordnungsmaßnahmen 18.164,73 10.200 18.200 10.200 8.000

122000 542120 AU Fortbildung des Schiedsmanns/-frau 389,60 600 700 600 100

122050 Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber

122050 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 0,00 0 47.600 48.300 -700

122050 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,00 0 40.200 34.100 6.100

122050 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 0,00 0 32.600 30.200 2.400

122050 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 0,00 0 700 0 700

122050 521150 AU Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber 0,00 0 45.000 0 45.000

122050 521156 AU Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber 0,00 0 14.000 0 14.000

122050 523100 AU Mieten und Pachten 0,00 0 365.000 325.000 40.000

122050 524100 AU Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 0,00 67.000 170.000 180.000 -10.000

122050 526200 AU Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0 1.200 0 1.200

122050 529114 AU Veranstaltungen 0,00 0 700 0 700

122050 529125 AU Obdachlosenunterbringung 0,00 0 60.000 160.000 -100.000

122050 543140 AU Reisekosten 0,00 0 2.300 0 2.300

122050 543170 AU Honorare für Planungsleistungen 0,00 0 12.200 0 12.200

122100 Meldewesen

122100 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 1.230,11 1.300 1.500 1.400 100

122100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 56.845,65 57.200 83.200 74.600 8.600

126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

126000 501100 AU Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 5.673,48 7.900 14.400 8.000 6.400
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Geänderte Aufwendungen
aller Teilhaushalte
1. Nachtrag 2016

Tornesch, 06.10.2016

Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

126000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 59.582,80 58.500 66.000 75.100 -9.100

126000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 3.186,11 4.600 7.500 4.700 2.800

126000 525110 AU Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel) 11.008,12 15.600 10.000 15.000 -5.000

126000 526100 AU Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 43.667,74 39.800 72.500 52.500 20.000

211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen

211000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13.780,99 14.500 17.900 18.300 -400

211000 502104 AU Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte 0,00 11.400 12.000 11.400 600

211300 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

211300 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 136.111,44 35.200 61.700 60.700 1.000

211300 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 3.012,14 4.000 4.300 4.100 200

211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

211301 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.004,75 1.300 1.400 1.700 -300

211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

211302 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,00 94.700 163.300 155.300 8.000

211302 526200 AU Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 600 700 600 100

211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

211500 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 1.673,31 2.200 2.400 2.300 100

211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

211501 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.004,60 1.300 1.400 1.700 -300

211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

211502 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 59.393,18 64.400 83.600 83.000 600

218200 Gemeinschaftsschulen

218200 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 70.380,26 70.200 136.100 128.000 8.100

218200 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 8.631,65 5.300 5.800 5.500 300

241000 Schülerbeförderung

241000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.998,76 3.600 4.300 4.600 -300

243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

243500 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.209,89 6.900 6.700 7.200 -500

243500 527110 AU Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg 8.037,21 6.200 5.100 6.200 -1.100
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Produkt Konto KT Bezeichnung Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

243600 Schulsozialarbeit

243600 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 118.648,62 126.500 180.700 165.200 15.500

272000 Stadtbücherei

272000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 196.941,03 209.800 258.100 257.800 300

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern

281000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.585,18 7.100 10.200 10.100 100

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG

311100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.478,48 3.000 0 3.900 -3.900

311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg

311200 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 210.969,99 231.000 425.700 433.900 -8.200

312100 Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II

312100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 56,50 100 0 100 -100

315100 POMM 91

315100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.303,91 1.300 1.800 1.700 100

315100 527101 AU Verbrauchsmaterialien 254,07 100 400 100 300

315100 527110 AU Beschaffung und Ergänzung von Inventar 684,76 1.000 2.200 1.000 1.200

331000 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes

331000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 130,23 200 6.200 200 6.000

331100 Seniorenbeirat

331100 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 4.234,22 4.300 0 5.600 -5.600

351700 Wohngeld

351700 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 20.790,06 21.600 24.300 13.500 10.800

362200 Kinder- und Jugenderholung

362200 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 649,32 800 900 1.000 -100

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

365000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 44.709,88 45.300 56.000 55.900 100

365000 523100 AU Miete Bonhoefferhaus 0,00 0 16.400 0 16.400

365000 531861 AU AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung 463.620,00 462.800 582.200 544.200 38.000

365000 531866 AU Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung 284.873,60 389.700 420.700 420.000 700
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365000 531874 AU Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung 135.095,75 140.000 161.000 140.000 21.000

365910 Betreuungsklasse FRS

365910 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.403,16 1.900 2.000 2.500 -500

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

366000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.438,33 3.500 4.500 4.400 100

366300 Jugendzentrum ""Jott-Zett""

366300 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 116.481,84 125.900 212.600 211.400 1.200

366300 527110 AU Beschaffung und Ergänzung von Inventar 1.377,43 1.000 1.200 1.000 200

421000 Förderung des Sports

421000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.129,71 7.300 9.400 9.200 200

421000 531853 AU Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten 30.302,06 40.000 58.000 40.000 18.000

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 93.900,19 94.700 126.300 125.400 900

511000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 2.607,69 3.700 4.000 3.800 200

511000 502101 AU Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte 0,00 100 200 100 100

511000 543155 AU Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial 21.241,29 15.000 17.000 10.000 7.000

511000 543156 AU Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne 80.536,80 145.000 120.000 100.000 20.000

537000 Abfallbeseitigung

537000 543100 AU Geschäftsaufwendungen 0,00 0 400 0 400

538000 Abwasserbeseitigung

538000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 56.383,98 63.300 72.800 71.500 1.300

538000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 1.738,47 2.500 2.700 2.500 200

541000 Gemeindestraßen

541000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 43.972,59 40.300 67.800 62.000 5.800

541000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 3.476,94 4.900 5.300 5.000 300

541000 522150 AU Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen 57.269,63 187.000 230.000 200.000 30.000

541000 522154 AU Unterhaltung Geh- und Radwege 59.414,59 3.000 20.000 50.000 -30.000

541000 524120 AU Stromkosten für Ampelanlage 1.051,08 1.000 2.000 1.000 1.000

541000 543110 AU Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays 342,96 400 800 700 100
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541130 Neubaugebiet ""Tornesch am See""

541130 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 35.792,44 36.600 43.700 43.200 500

541140 Erschließung B-Plan 81

541140 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 16.269,29 16.600 19.900 19.700 200

541670 Straßenbeleuchtung

541670 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 853,72 700 1.400 1.500 -100

541670 522100 AU Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 76.989,74 68.400 114.500 61.500 53.000

547000 Förderung des ÖPNV

547000 531890 AU Zuschuss zum Betrieb einer Bus linie im Gewerbegebiet Oha 65.000,00 65.000 75.000 65.000 10.000

561000 Aufgaben des Umweltschutzes

561000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 19.547,94 20.000 25.400 25.300 100

561000 543101 AU Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften 1.367,72 100 1.000 100 900

561000 543140 AU Geschäftsaufwendungen - Reisekosten 1.152,00 400 1.300 400 900

571000 Wirtschaftsförderung

571000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 26.063,81 26.600 33.900 33.700 200

571000 542910 AU Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 11.207,39 9.200 11.300 9.200 2.100

573000 Eigenbetriebe der Stadt

573000 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.799,83 5.900 8.200 7.500 700

573000 502100 AU Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte 869,24 1.300 1.400 1.300 100

573820 Servicebetrieb Bauhof

573820 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 591.851,11 614.200 802.400 794.400 8.000

573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool

573840 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 246.582,97 211.500 332.600 333.200 -600

573840 524100 AU Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte 3.796,20 9.000 6.000 3.000 3.000

573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst

573850 501200 AU Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 562.003,32 576.200 727.100 733.900 -6.800

573850 524100 AU Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen 36.561,25 40.000 30.000 40.000 -10.000

573850 526100 AU Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 0,00 0 4.000 700 3.300

573850 527110 AU Beschaffung und Ergänzung von Inventar 7.653,25 6.000 8.000 6.000 2.000
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611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

611000 534100 AU Gewerbesteuerumlage 1.595.598,00 1.906.600 2.233.500 1.997.400 236.100

Zwischensumme Veränderte Gesamt-Aufwendungen: 7.307.738,40 8.188.000 11.036.800 10.503.000 533.800

Unveränderte Ansätze: 19.483.000 19.483.000 0

Gesamtsumme: 30.519.800 29.986.000 533.800

Veränderte Personalkosten-Aufwendungen: 5.876.200 5.840.100 36.100

Personalkosten Gesamt: 6.179.400 6.143.300 36.100
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Produkt Konto Bezeichnung
Investitions-
maßnahme

KT Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz Mehr/Weniger

111820 Sonstige Gebäude

111820 681200
111820.231200 -Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms 
ländlicher Raum (LPLR) für Dorfgemeinschaftshaus 1118201401 FE 0,00 0 342.500 0 342.500

126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

126000 681100 126000.231100 -Zuschuss Land für Digitalfunk 1260001402 FE 0,00 0 16.000 0 16.000

561000 Aufgaben des Umweltschutzes

561000 681800 561000.231800 -Zuschuss zur Waldaufforstung 5610001401 FE 0,00 0 20.000 0 20.000

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612000 692731 Kreditaufnahmen von Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr 2.436.600 1.743.700 692.900

Zwischensumme: 2.815.100 1.743.700 1.071.400

Veränderte Ansätze durch Erträge: 1.580.700 0 1.580.700

Unveränderte Ansätze: 29.901.700 29.901.700 0

Gesamtsumme: 34.297.500 31.645.400 2.652.100
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Produkt Konto Bezeichnung
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maßnahme

KT Ergebnis VVJ Ansatz VJ Nachtrag 2016 Ansatz
Mehr/                       

Weniger

111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

111180 783100 111180.070000 -Kauf des Fiat 500 mit Elektroantrieb 1111801602 FA 0,00 0 8.000 0 8.000

111820 Sonstige Gebäude

111820 783100 111820.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen >1.000 € 1118201601 FA 0,00 0 43.700 0 43.700

111820 785300 111820.090300 -Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus 1118201401 FA 2.975,15 0 620.900 0 620.900

111825 Unbebaute Grundstücke

111825 785100 111825.090100 -Abrisskosten von Gebäuden im LSG 1118251601 FA 0,00 0 13.000 10.000 3.000

126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

126000 785200 126000.090200 -Bau eines Feuerlöschteiches 1260001602 FA 0,00 0 12.000 6.000 6.000

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

365000 781800
365000.191508  -Invest.-Zuschuss für Inventar wegen Komplettsanierung AWO 
KiTa ""Lüttkamp"" 3650001601 FA 0,00 0 25.000 0 25.000

366100 Spielplätze

366100 783100 366100.080000 -Spielplatz-Spielgeräte 3661001401 FA 20.995,93 13.600 43.800 10.000 33.800

421000 Förderung des Sports

421000 781800 421000.195558 -Zuschuss an den TCT für Bau einer Tennishalle 4210001601 FA 0,00 0 275.000 250.000 25.000

541000 Gemeindestraßen

541000 785200 541000.090200 -Verlegung der Straße Spritzloh 5410001605 FA 0,00 0 11.000 0 11.000

547000 Förderung des ÖPNV

547000 785100 547000.090100 -Bau von Bushaltestellen für neue Buslinie 5470001601 FA 0,00 0 10.000 0 10.000

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612000 786830 612000.131830 -Darlehen an TCT zum Bau einer Tennishalle 6120001601 FA 0,00 0 825.000 540.000 285.000

Zwischensumme veränderte Auszahlungen 1. Nachtrag 2016 1.887.400 816.000 1.071.400

Veränderte Ansätze durch Aufwendungen: 533.800 0 533.800

Unveränderte Ansätze: 32.034.600 32.034.600 0
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Tornesch, 06.10.2016

Gesamtsumme: 34.455.800 32.850.600 1.605.200

TOP 12.
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Erläuterungen zum Produkthaushalt 
Nachtrag für das Haushaltsjahr 2016 

 

Produktkonto Erläuterungen 
Ansatz
2016 

Nachtrag
2016 

in Euro 
 111100  527100  
Besondere Verwaltungs-
und Betriebsaufwen-
dungen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Anschaffung von Tablets für Mitarbeiter im Ratssitzungsdienst 
 

0 5.000 

 111101  543125  
Planung und Umsetzung 
der produktorientierten 
Stellenbe schreibung 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Überprüfung der Eingruppierung der Planstellen im SuE-Tarif 
 

0 8.500 

 111180  448800  
Erstattungen von übri-
gen Bereichen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Erstattung von Unterkunftskosten beim Verwaltungsabschlusslehrgang 
 

0 600 

 111200  542910  
Beitrag an den Ge-
meindeunfall- versiche-
rungsverband 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Höherer Versicherungsbeitrag durch angestiegene Mitarbeiterzahl. 
 

23.100 27.100 

 111200  543100  
Geschäftsaufwendun-
gen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Hochrechnung der noch zu erwartenden Kosten im Vergleich zum Vorjahr 
 

12.500 13.500 

 111200  543113  
Geschäftsaufwendun-
gen - Telefongebühren 
Mobilfunk 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Erhöhte Telefongebühren durch zusätzliche Mobilfunkverträge für Rathausmitarbeiter 
 

2.500 3.700 

 111200  543114  
Geschäftsaufwendun-
gen - Rundfunkgebühren 
GEZ 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Anpassung an das Ergebnis 2014 + 2015 und das zu erwartende Ergebnis 2016 
 

500 1.100 
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Produktkonto Erläuterungen 
Ansatz
2016 

Nachtrag
2016 

in Euro 
 111210  783200  
Auszahlungen aus dem 
Erwerb von beweglichen 
Sachen des Anlagever-
mögens oberhalb der 
Wertgrenze von 150 € 
und unter halb der 
Wertgrenze von 1000 € 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Zusätzliche Kosten für die Anschaffung von Tablets für den Sitzungsdienst 
 

6.700 6.700 

 111801  524100  
Bewirtschaftung der 
Grundstücke, baulichen 
Anlagen usw. 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Baumpflegearbeiten 
 

21.000 23.000 

 111801  524120  
Stromkosten 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Aufgrund von Preissteigerungen wurde bisher bereits mehr Haushaltsmittel beansprucht als 
vergleichbar 2015. Da in dem Saldo erst 3 Monatsabrechnungen enthalten sind und noch 9 
weitere folgen, 
muss der Ansatz daher erhöht werden. Im Duchschnitt beläuft sich eine monatliche Abrechnung 
auf 2.000 €, wodurch man auf 24.000 € pro Jahr kommt. 
 

22.000 24.000 

 111802  524100  
Bewirtschaftung der 
Grundstücke, baulichen 
Anlagen usw. 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Versicherungsbeitrag Gärtnerweg 55 
 

0 300 

 111803  524100  
Bewirtschaftung der 
Grundstücke, baulichen 
Anlagen usw. 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Mehraufwand für die Pflege der Außenanlagen der FW Ahrenlohe sowie für den Winterdienst 
2016 (15.11. - 31.12.2016) 
 

30.000 37.000 

 111805  524110  
Heizkosten (Wärme) 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Aufgrund des unterschiedlichen Nutzungsverhaltens wurde 2015 mehr verbraucht. Aufgrund 
dessen wurde die Vorauszhalungen 2016 angepasst. Da bereits 11.924 € angeordnet wurden,
ist der Ansatz auf 12.000 € zu erhöhen. 
 

10.600 12.000 

 111806  524120  
Stromkosten 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Anpassung des Ansatzes an das derzeitige Anordnungssoll von 14.241,79 € 
 

14.000 14.300 
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Produktkonto Erläuterungen 
Ansatz
2016 

Nachtrag
2016 

in Euro 
 111808  524100  
Bewirtschaftung der 
Grundstücke, baulichen 
Anlagen usw. 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Anpassung des Ansatzes auf das Ergebnis 2015. AO-Soll derzeit 4.538,99 € 
 

4.000 6.200 

 111810  524100  
Bewirtschaftung der 
Grundstücke, baulichen 
Anlagen usw. 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Mehrkosten Schließdienst/Videoüberwachnung sowie Gebäudeversicherung und Stromkosten
 

16.400 18.400 

 111811  524100  
Bewirtschaftung der 
Grundstücke, baulichen 
Anlagen usw. 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Höhere Kosten durch den Schließdienst ( + 1.300 €) sowie durch die notwendige verstärkte 
Auslegung von Ködern wegen Rattenbefall (+ 5.000 €). 
 

20.000 26.300 

 111812  524110  
Heizkosten (Wärme) 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Aufgrund der Erweiterung der beheizten Räume des Bauhofes kam es 2015 zu einem höheren 
Verbrauch, der sich auch in der Vorauszahlung 2016 widerspiegelte. Aufgrund der Witte-
rungsverhältnisse wird für 
2016 mit einer erneuten Nachzahlung gerechnet, so dass vorsorglich der Ansatz auf  9.000 € 
angepasst wird. 
 

8.000 9.000 

 111812  524120  
Stromkosten 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Anpassung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen. AO derzeit  2.409,00 € 
 

2.000 2.500 

 111820  521160  
Bauunterhaltung Hei-
mathaus 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Sanierungsarbeiten am Heimathaus (Reetdach Scheune und Hauptgebäude) 2016 + 2017 
 

0 2.400 

 111820  681200  
Investitionszuweisungen 
von Gemeinden/ GV 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Zuwendung aus Mitteln des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR) gem. Zuwendungs-
bescheid vom 23.5.2016 
 

0 342.500 

 111820  783100  
Auszahlungen aus dem 
Erwerb von beweglichen 
Sachen des Anlagever-
mögens oberhalb der 
Wertgrenze von 1.000 €

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Erwerb von beweglichem Vermögen (Bestuhlung, Tische, Schränke, Smartboard etc. = 31.700 
€) sowie für eine Küchenzeile mit Geräten und Tresen, Schränken (12.000 €) 
 

0 43.700 

TOP 12.

58 von 160 der Zusammenstellung



2016  Stadt Tornesch  
 

 4 
 

Produktkonto Erläuterungen 
Ansatz
2016 

Nachtrag
2016 

in Euro 
 111820  785300  
Auszahlungen aus sons-
tigen Baumaßnahmen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Ermittelte Kosten lt. Kostenplan für die Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses
 

0 620.900 

 111825  524100  
Bewirtschaftung der 
Grundstücke, baulichen 
Anlagen usw. 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2015 (13.776,85 €) 
 

11.000 14.000 

 111825  785100  
Auszahlungen aus 
Hochbaumaßnahmen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Sondermüll wie Altoel und Asbest verteuern der Abbruch 
 

10.000 13.000 

 122000  442100  
Erlöse aus Fundsachen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Höhere Einnahmen wegen Versteigerung von Fundsachen aus einer geräumten Flüchtlings-
wohnung. Geld mit Fälligkeit 2.8. angenommen. 
 

600 900 

 122000  448200  
Erstattungen Sachkos-
ten Verkehrsüberwa-
chung 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Vertraglich vereinbarte Sachkostenerstattung durch den Kreis Pinneberg 
 

0 300 

 122000  448700  
Erstattungen von Priva-
ten und Unternehmen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Weitere Erstattung in Höhe von 1.800 € wird im August gebucht. 
 

3.000 3.900 

 122000  523100  
Mieten und Pachten 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Umbuchung von 6.000 € von 122050.523100 für eine als Obdachlosenunterkunft und nicht als 
Flüchtlingsunterkunft genutzte Immobilie erfolgt noch. 
 

12.800 6.000 

 122000  529130  
Sonstige Ordnungs-
maßnahmen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Anpassung Ansatz an das zu erwartende Ergebnis 2016 
 

10.200 18.200 

 122050  448150  
Integrationspauschale 
für Flüchtlinge vom Land

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Kalkulation geht von moderaten Zugangszahlen für das restliche Jahr 2016 aus 
 

300.000 80.000 

 122050  523100  
Mieten und Pachten 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Änderung berücksichtigt auch noch nicht gebuchte Mietzahlungen für kommende Mietverträge
 

325.000 365.000 
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Produktkonto Erläuterungen 
Ansatz
2016 

Nachtrag
2016 

in Euro 
 122050  524100  
Bewirtschaftung der 
Grundstücke, baulichen 
Anlagen usw. 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Differenz zu 122050.448810 ergibt sich aus Nk-Zahlungen für leerstehende Gebäude 
 

180.000 170.000 

 122050  529114  
Veranstaltungen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Produktkonto wurde neu eingerichtet (u.a. für Sommerfest / Novrouz-Fest) 
 

0 700 

 122050  529125  
Obdachlosenunterbrin-
gung 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Wesentlich geringere Ausgaben durch zurückgegangene Flüchtlingszahlen. 
 

160.000 60.000 

 122050  543170  
Honorare für Planungs-
leistungen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Unvorhergesehene Planungskosten für einen eventuellen Umbau des ehem. Penny-Marktes in 
eine Sammelunterkunft für Flüchtlinge/Asylbewerber 
 

0 12.200 

 126000  525110  
Kraftstoffkosten (Benzin 
+ Diesel) 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Bedingt durch zurzeit niedrige Kraftstoffkosten an den Tankstellen sowie den kurzen zurück-
zulegenden Strecken der Feuerwehr in Tornesch, 
genügt ein Jahresansatz von 10.000 €. Bis zum 9.8.2016 sind Kraftstoffkosten in Höhe von 
4.258,32 € angefallen. 
 

15.000 10.000 

 126000  526100  
Dienst- und Schutzklei-
dung, persönliche Aus-
rüstungsgegenstände 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Höhere Kosten für Schutzanzüge (20 Satz) gemäß Wehrführerbesprechnung vom 14.7.2016. 
 
Nach Umstellung der Bewertungsrichtlinie im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ist 
u.a. die Dienst- 
und Schutzkleidung als Festwert bei der Inventur aufgenommen worden. Das bedeutet, dass 
jeglicher Zugang von Schutzkleidung als Aufwand im Ergebnisplan zu planen/buchen ist. 
 

52.500 72.500 

 126000  785200  
Auszahlungen aus Tief-
baumaßnahmen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Bereitstellung der Mittel für den Bau der 2. Entnahmestelle sowie der Befestigung der Zuwegung 
zu der Löschentnahmestelle Oha. 
 

6.000 12.000 

 315100  527110  
Beschaffung und Er-
gänzung von Inventar 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Zusätzlicher Mittelbedarf für die Reparatur und optische Ausbesserung des "Blüthner-Flügels" 
 

1.000 2.200 
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Produktkonto Erläuterungen 
Ansatz
2016 

Nachtrag
2016 

in Euro 
 365000  448200  
Erstattungen von Ge-
meinden/ GV 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Zuschuss für Betreuung von Flüchtlingskindern lt. Bescheid des Kreises vom 11.4.2016 
 

100 18.000 

 365000  523100  
Miete Bonhoefferhaus 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Lfd. Zahlungen an Kirchengemeinde Tornesch von monatlich 2.330,00 € ab 1.6.2016 (7 Mo-
nate) 
 

0 16.400 

 365000  531861  
AWO-KiTa Merlinweg 
-Unterschussabdeckung

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Zusätzliche Mittelbereitstellung lt. Beschluss vom 20.06.2016 wegen Elementarbetreuung im 
Bonhoefferhaus in Höhe von 38.000 € (Gesamt 54.400 €; 
davon 16.400,00 € Miete Bonhoefferhaus (siehe Konto 523100). 
 

544.200 582.200 

 365000  531866  
Wabe KiTa Pommern-
straße 
-Unterschussabdeckung

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Anpassung lt. gültiger Finanzierungsvereinbarung / Antrag der WABE e.V. auf Betriebskos-
tenförderung für 2016 vom 16.2.2016. 
 

420.000 420.700 

 365000  531874  
Kosten der freiwilligen 
Sozial staffel der Stadt 
Tornesch für Kinderta-
gesstättenbetreuung 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Anpassung auf Grundlage der Abrechnungsergebnisse 1. Halbjahr 2016. Summen zum 
30.06.2016: AWO "Lüttkamp" 26.000 €, AWO "Merlinweg" 17.000 €, DRK 12.300 €, Evang. 
KiTa 11.000 €, WABE 14.000 €. 
 

140.000 161.000 

 365000  781800  
Investitionszuschüsse 
an übrige Bereiche 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Antrag aufgrund des Ergebnisses der Baubesprechungen 
 

0 25.000 

 366100  783100  
Auszahlungen aus dem 
Erwerb von beweglichen 
Sachen des Anlagever-
mögens oberhalb der 
Wertgrenze von 1.000 €

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Bereitstellung lt. JSSKuB vom 23.3.2016 = 50.000 € abzüglich übertragener HHRest aus 2015 = 
6.200 € 
 

10.000 43.800 

 366300  527110  
Beschaffung und Er-
gänzung von Inventar 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Höhere Kosten für den E-Check für elektrische Geräte duch Fachfirma (ca. 47 Geräte a´4,00 €)
 

1.000 1.200 

 421000  531853  
Zuschuss an Vereine mit 
eigenen Übungsstätten 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Erhöhter Zuschuss zu den Nutzungsgebühren für Hallenzeiten im TORNEUM in den Winter-
monaten 01 + 02 und 11 + 12 
 

40.000 58.000 
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Produktkonto Erläuterungen 
Ansatz
2016 

Nachtrag
2016 

in Euro 
 511000  448700  
Erstattung Planungs-, 
Personal und Sachkos-
ten von privaten Unter-
nehmen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Bei der Erstellung des 1. Nachtrages 2015 hatte die Verwaltung noch die Hoffnung, das der 
Erschließungsvertrag, der die Vereinbarung über die Erstattung der Planungskosten, 
sowie die Personal- und Sachkosten beinhaltete, bis Ende 2015 abgeschlossen wird und 
dementsprechend in 2015 kassenwirksam wird. Leider kam es erst Ende August 2016 zum 
vorgenannten Abschluss, so das diese Erstattung als zusätzlicher Ertrag in den Nachtrag 2016 
planerisch mit aufgenommen wurde. 
 

0 360.200 

 511000  543155  
Geschäftsaufwendun-
gen - Kataster- und 
Planmaterial 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Höhere Vermessungskosten wegen Flächenzunahme bei Bauleitplanverfahren 
 

10.000 17.000 

 511000  543156  
Geschäftsaufwendun-
gen - Bebauungspläne 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Freiraumplanung Tornesch am See 
Beschleunigung B-Plan 98 (Kiga) = externes Büro 
 

100.000 120.000 

 541000  432100  
Entgelt für die Benutzung 
von öffentlichen Stra-
ßenräumen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Gestiegene Bautätigkeit, mehr verkehrsrechtliche Anordnungen (siehe Ergebnis 2014) 
 

4.000 5.000 

 541000  522150  
Unterhaltung Gemein-
destraßen durch 
Vergabe an ext. Firmen 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Verstärkung der Haushaltsmittel durch Kürzung bei Produktkonto 541000.522154 
 

200.000 230.000 

 541000  522154  
Unterhaltung Geh- und 
Radwege 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Beschluss Bau- und Planungsausschuss vom 18.7.2016. Die gekürzten Mittel werden zur De-
ckung des Aufwandes bei Produktkonto 541000.522150 benötigt. 
 

50.000 20.000 

 541000  524120  
Stromkosten für Ampel-
anlage 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Mehrkosten wegen zusätzlicher Ampelanlage im Lindenweg 
 

1.000 2.000 

 541000  543110  
Gebühren Mobilfunk für 
Daten Dialogdisplays 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Zugang von 3 weiteren Dialogdisplays sowie dementsprechend zusätzlichen Mobilfunkverträ-
gen 
 

700 800 
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Produktkonto Erläuterungen 
Ansatz
2016 

Nachtrag
2016 

in Euro 
 541670  522100  
Unterhaltung des sons-
tigen unbeweglichen 
Vermögens 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Mehrkosten durch erhebliche Kabelschäden in den Wintermonaten sowie Erneuerung Stra-
ßenbeleuchtung Pinneberger Straße. 
 

61.500 114.500 

 547000  531890  
Zuschuss zum Betrieb 
einer Bus linie im Ge-
werbegebiet Oha 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Anteilige Mehrkosten für neue Buslinie ab 11.12.2016 
 

65.000 75.000 

 561000  543101  
Öffentlichkeitsarbeit + 
Bücher und Zeitschriften

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Loseblattsammlung Umweltrecht 
 

100 1.000 

 561000  543140  
Geschäftsaufwendun-
gen - Reisekosten 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Fahrtkostenerstattung an Mitarbeiter (siehe Ergebnis VVJ + VJ) 
 

400 1.300 

 571000  542910  
Mitgliedsbeiträge an 
Vereine und Verbände 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Höherer Beitrag Aktiv-Region 
 

9.200 11.300 

 573840  524100  
Kosten der Hausmeis-
terdienste durch Dritte 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Externe Dienste werden bei Personalausfall eingesetzt, bedingt durch Krankheit/Urlaub etc. 
Hier kommt erschwerend hinzu, dass die Springerstelle nicht nachbesetzt wurde, 
die insbesondere in der zwangsläufig mit Urlaub belegten Ferienzeiten fehlt. 
 

3.000 6.000 

 573850  524100  
Kosten der Glasreini-
gung durch Fremdfirmen

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Kostensenkung durch Neuvergabe und Reduzierung der Reinigungsintervalle 
 

40.000 30.000 

 573850  526100  
Dienst- und Schutzklei-
dung, persönliche Aus-
rüstungsgegenstände 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Erhöhte Kosten durch Arbeitsschutzbestimmungen (Sicherheitsschuhe pp.) 
 

700 4.000 

 573850  527110  
Beschaffung und Er-
gänzung von Inventar 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Höhere Reparaturkosten durch ältere bzw. hochwertigere Maschinen (z.B. Industriewaschma-
schinen) 
 

6.000 8.000 

 611000  402100  
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
1.160 Mio. x 0,0058424 (Schlüsselzahl Tornesch) gemäß Steuerschätzung Mai 2016 
 

6.718.700 6.777.100 
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Produktkonto Erläuterungen 
Ansatz
2016 

Nachtrag
2016 

in Euro 
 611000  534100  
Gewerbesteuerumlage 

Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 
Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens (Aufkom-
men : 380 x 69) 
 

1.997.400 2.233.500 
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Beschlussvorlage

Federführend:

Bau- und Planungsamt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/104

öffentlich
20.07.2016

Henning Tams

Christiane Lüders

B-Plan 98 "westlich Kleiner Moorweg, südlich Schäferweg"
- Abwägung zur öffentlichen Auslegung, Satzungsbeschluss -
Beratungsfolge:
Datum Gremium

05.09.2016 Bau- und Planungsausschuss
11.10.2016 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der Bebauungsplan 98 bereitet einen weiteren Abschnitt des Erweiterungsprojekts „Tor-
nesch am See" für die Bebauung vor. Neben Einfamilienhäusern sind auch eine neue Kinder 
tagesstätte samt Erschließung sowie öffentliche Grünflächen vorgesehen.
Der Auslegungsbeschluss wurde am 06.06.2016 gefasst, die öffentliche Auslegung und die 
Behördenbeteiligung haben vom 22.06.-22.07.2016 stattgefunden. Die eingegangenen Stel- 
lungnahmen sowie die Abwägungsvorschläge sind der Abwägungstabelle vom 
17.08.2016 zu entnehmen. Änderungen am Planentwurf wurden nicht erforderlich, ledig-
lich Teil B wurde um Hinweise ergänzt.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja x nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
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teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des B-Planes abgegebenen Stel-
lungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange wurden gemäß den Vorschlägen des Planungsbüros vom 17.08.2016 geprüft. Die 
Zusammenstellung vom 17.08.2016 ist Bestandteil dieses Beschlusses. Der Bürger-
meister wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von die-
sem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 92 der Landesbauordnung 
beschließt die Ratsversammlung den B-Plan Nr. 98 für das Gebiet südlich des Schä-
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ferwegs in einer Tiefe von 350 m und westlich des Kleinen Moorwegs in einer Tiefe 
von bis zu 130 bis 180 m, wie aus dem anliegenden Plan ersichtlich, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung.

3. Die Begründung mit dem Umweltbericht wird gebilligt.

4. Der Beschluss des B-Planes durch die Ratsversammlung ist nach § 10 BauGB ortsüb-
lich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit 
Begründung und zusammenfassender Erklärung. während der Sprechstunden ein-
gesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Teil A - Planzeichnung inkl. Legende
Teil B Textliche Festsetzungen 
Begründung 
Umweltbericht
Abwägungstabelle vom 17.08.16
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G/R

1. Art der baulichen Nutzung
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

4. Verkehrsflächen
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Parkplätze
(Text II.3.4)

Verkehrsberuhigter Bereich

Straßenbegleitgrün

I. Festsetzungen gem. § 9 BauGB

Geh- und Radweg

Bezeichnung der Teilgebiete, z.B. Qu.1

2. Maß der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl als Dezimalzahl, z. B. GRZ 0,25

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, römische Ziffer
z.B. II = 2 Vollgeschosse

Qu. 1

GRZ 0,25

II

Stadt Tornesch
Bebauungsplan Nr. 98
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Zeichenerklärung
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öff.

priv.

R

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen auf privaten Grünflächen
(Text II.2)

5. Grünflächen
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzfestsetzung für Hecken auf privaten Grünflächen (Text II.4)

Zweckbestimmung Parkanlage

Zweckbestimmung Regenrückhaltung

Anfplanzfestsetzung für Bäume (Text II.3)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft
Hier: Knickschutz (Text II.1)

Zweckbestimmung Spielplatz

Private Grünfläche

Anpflanzfestsetzung für Hecken auf öffentlichen Grünflächen (Text II.4)
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7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Lärmpegelbereiche
Hier: Lärmpegelbereich 3
(Text I.7.1)

II Darstellungen ohne Normcharakter

Gebäudebestand

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Eingemessener Baumbestand

Eingemessene Böschung

zulässige Wegeverbindung

LPB III

7
0

85/4
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I.  Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB 
 
 
I.1. Ausschluss von Nutzungen in den allgemeinen Wohngebieten  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

In den allgemeinen Wohngebieten sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO ausgeschlossen. 

 
 

I.2. Höchstzulässige Zahl von Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)  
 

Im allgemeinen Wohngebiet sind max. 2 Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig.  
 
 

I.3. Mindestgrundstücksgröße 
 

In allen allgemeinen Wohngebieten soll die Mindestgrundstücksgröße 500 m² betragen. 
 
 

I.4. Überschreitung von Baugrenzen (§ 31 Abs. 1 BauGB) 
 

An- und Vorbauten dürfen die Baugrenze von max. 1/3 der Länge des Hauptbaukörpers 
in einer Tiefe von max. 1,50 m überschreiten.  

 
 

I.5.  Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung  
 (§ 16 Abs. 6 BauNVO i. V. m . § 31 Abs. 1 BauGB) 
 

Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) darf durch die Grundfläche von Terrassen um 
max. 20 m² überschritten werden. 

 
 

I.6. Stellplätze, Carports und Garagen mit ihren Ein- und Ausfahrten, Nebenanlagen  
(§ 12 Abs. 6 BauNVO; § 14 Abs. 1 BauGB) 

 
I.6.1 Garagen, Carports sowie Nebenanlagen müssen einen Abstand von mindestens 3,00 m 

von öffentlichen Verkehrsflächen einhalten. Dies gilt nicht für Einfriedungen und nicht für 
das Teilgebiet Qu. 8. 

 
I.6.2 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete dürfen Grundstücksein- und -ausfahrten eine 

Breite von 5,00 m je Nutzungseinheit nicht überschreiten. Dies gilt nicht für das 
Teilgebiet Qu. 8. 
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I.7.  Lärmschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

I.7.1 Für alle Aufenthaltsräume muss ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche 
Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude 
geschaffen werden. Hierzu sind die Außenbauteile der Gebäudekörper entsprechend 
dem nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ (vom November 1989) definierten 
Lärmpegelbereich III zu planen und auszuführen. 
 

Lärmpegelbereich maßgeblicher 
Außenlärmpegel 

für 
Aufenthalsräume 

in Wohnungen 
[erf.R'w,res] 

für Büroräume 
und ähnliches 

[erf.R'w,res] 

III 61 bis 65 dB(A) 35 dB 30 dB 

 
Anmerkungen: Die in der Tabelle aufgeführten Schalldämm-Maße gelten für das gesamte Außenbauteil, 
das heißt für die Kombination aus Fenster, Türen Wand und ggf. nach außen führende 
Belüftungseinrichtungen.  
Die in der Tabelle genannten Anforderungen verstehen sich in Abhängigkeit der Raum- bzw. Bürogrößen 
zuzüglich der Korrekturwerte nach Tabelle 9 der DIN 4109. 

 
 

I.7.2 Schlaf- und Kinderzimmer sind der lärmabgewandten Gebäudeseite zuzuordnen. 
Sollten nicht alle Schlaf- und Kinderzimmer der lärmabgewandten Seite zugeordnet 
werden können, sind für Schlafräume und Kinderzimmer zur lärmzugewandten Seite 
(Richtung Süden zur Bahnstrecke) Lüftereinrichtungen für die Be- und Entlüftung 
vorzusehen. Die Schalldämmung der Lüftereinrichtungen ist so zu wählen, dass das 
angegebene resultierende Schalldämm-Maß nach DIN 4109 des gesamten 
Außenbauteils des betrachteten Raumes nicht unterschritten wird. 
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II.  Grünordnerische Festsetzungen  § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
 

 
II.1. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB) 
 

Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dienen dem Erhalt der vorhandenen 
- gemäß § 21 LNatSchG gesetzlich geschützten Knicks sowie der Schaffung 
vorgelagerter Schutzstreifen. Die Knicks sind vor Eingriffen zu schützen und mit 
Knickwall und Gehölzen dauerhaft zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln. Lückige 
Knickabschnitte sind mit Gehölzen der folgenden Liste in 1 m Pflanzabstand und je nach 
örtlichen Verhältnissen zwei oder dreireihig zu bepflanzen. Beschädigte 
Knickwallabschnitte sind mit örtlich gewonnenem Boden und Grassoden auszubessern. 
 
Der Knickschutzstreifen ist der Entwicklung einer Gras-/ Krautflur zu überlassen und 
durch regelmäßige Mahd zu pflegen. Das Mähgut ist immer abzufahren.  
 
Innerhalb der Flächen sind Bodenversiegelungen, Geländeaufhöhungen und -
abtragungen sowie Anlagen zur Regenrückhaltung nicht zulässig. Im gekennzeichneten 
Bereich der Maßnahmenfläche darf ein Geh- und Radweg angelegt werden. 
 
Mögliche Arten: 
Apfel (Malus sylvestris) 
Birne (Pyrus communis) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) 
Hasel (Corylus avellana) 
Holunder (Sambucus nigra) 
Hundsrose (Rosa canina) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Weißdorn (Crataegus monogyna) 

 
 

II.2. Flächen mit Erhaltungsfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 

Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Anpflanzungen innerhalb der Teilfläche Qu. 2 sind die dort stockenden 
Gehölze auf Dauer zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende 
Neupflanzungen zu ersetzen.  
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II.3. Anpflanzfestsetzungen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
II.3.1 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang der westlichen 

Plangebietsgrenze sind Einzelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang 
mindestens 18 - 20 cm, auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen 
Vegetationsfläche zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist 
gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Von den festgesetzten Standorten darf geringfügig 
abgewichen werden.  

 
Artenvorschläge: 
Eschen-Ahorn (Acer negundo) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 
 
 

II.3.2 Auf jedem Baugrundstück der Allgemeinen Wohngebiete ist je Grundstück mindestens 
ein kleinkroniger, heimischer und standortgerechter Laubbaum (Stammumfang mind. 14 
- 16 cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene 
Vegetationsfläche von mindestens 12 qm vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen. 
 
Artenvorschläge: 
bodenständige Hochstamm-Obstsorten 
Ahorn (Acer in Arten) 
Rotdorn in Weißdorn (Crataegus in Arten) 
Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 
Zier-Apfel (Malus) 
Zier-Kirsche (Prunus) 

 
 

II.3.3 Im Bereich der Verkehrsgrünflächen ist 1 großkroniger Einzelbaum, Stammumfang 
mindestens 18 - 20 cm, auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetati-
onsfläche zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten; der Baumstandort ist gegen ein 
Befahren mit Fahrzeugen zu sichern.  

 
In der Planzeichnung ist der mögliche Baumstandort unverbindlich dargestellt. 
 
Bei Abgang des Gehölzes ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Vom dargestellten 
Standort darf innerhalb der Verkehrsgrünflächen abgewichen werden.  
 
Artenvorschläge: 
Eiche (Quercus in Arten) 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)  
Hainbuche (Carpinus betulus)  
Spitzahorn (Acer platanoides)  
Linde (Tilia in Arten) 
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II.3.4 Auf Stellplatzanlagen ist je angefangene 5 Stellplätze ein standortgerechter Laubbaum 
zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene 
Vegetationsfläche mit einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 10 qm 
(Mindestbreite von 2,00 m, Mindesttiefe 1,50 m) vorzuhalten und dauerhaft zu 
begrünen. Die Vegetationsflächen sind gegen ein Befahren mit Fahrzeugen zu sichern. 

 
Artenvorschläge: 
Eiche, ungarisch (Quercus frainetto ‚Trump‘) 
Purpur-Erle (Alnus x spaethii) 

 
 

II.4. Flächen mit Anpflanzfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 

 Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen mit Anpflanzfestsetzungen für 
Hecken innerhalb der privaten Grünflächen sind landschaftsgerechte Laubgehölzhecken 
auf einem 1,50 m breiten offenen Vegetationsstreifen zu pflanzen; die Anpflanzung ist 
dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen 
zu ersetzen.  
 

 Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen mit Anpflanzfestsetzungen für 
Hecken innerhalb der öffentlichen Grünflächen (im Bereich der Parkflächen) sind 
landschaftsgerechte Laubgehölzhecken auf einem 1,00 m breiten offenen 
Vegetationsstreifen zu pflanzen; die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten. Abgängige 
Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.  
 
Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter 
Ware vorzunehmen.  
 
Artenvorschläge: 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Rotbuche (Fagus sylvatica) 

 
 

II.5. Festsetzungen zur Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB; § 84 LBO) 
 

Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser ist von den Baugrundstücken in die 
öffentlichen Mulden in den Grünflächen abzuleiten.  

 
 
II.6. Einfriedungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB; § 84 LBO) 

 
Als Grundstückseinfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen und öffentlicher 
Grünflächen sind nur landschaftstypische Laubhecken mit einer Mindesthöhe von 1,00 
m zulässig, die dauerhaft zu erhalten sind. 
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Artenvorschläge: 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Rotbuche (Fagus sylvatica) 
 
 
 

III.  Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 1 LBO) 
 
 

III.1. Gebäudehöhen 
 
III.1.1 Sockelhöhe 

 
Die Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) darf maximal 50 cm (gemessen ab 
Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen, mit Kraftfahrzeugen befahrbarer öffentlichen 
Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück in Gebäude- und Straßenmitte) betragen. 

 
 

III.1.2 Firsthöhe 
 

Die Firsthöhe darf im gesamten Plangebiet maximal 10,00 m betragen. Als Firsthöhe gilt 
der senkrechte Abstand zwischen Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) und dem 
höchsten Punkt des Firstes, gemessen in der Firstmitte. 

 
 

III.2. Außenwände 
 

Außenwände der Hauptgebäude sind als Sichtmauerwerk oder als Holzverkleidung 
herzustellen. Für max. 30% der Gesamtwandfläche sind andere Materialien zulässig. 
Wohngebäude und sonstige Gebäude mit einer zulässigen Hauptnutzung, deren 
Außenwände aus sichtbaren Rundhölzern, Blockbohlen o. ä. bestehen, sind  nicht 
zulässig. 

 
 

III.3.  Aufschüttungen und Abgrabungen  
 

Die Geländeübergänge zwischen den öffentlichen Grünflächen und den privaten  
Grünflächen sind ohne Niveauversprung in Form einer Abböschung herzustellen. 
Abgrabungen an den Gebäuden sind unzulässig. Bezugspunkt ist die öffentliche 
Grünfläche. 
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III.4.  Dächer 
 

Dächer sind als geneigte Dachflächer mit mindestens 20 Grad Dachneigung 
auszuführen. Dächer mit einer geringeren Neigung sind als begrünte Dächer oder als 
transparente Dächer (z.B. Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Windfänge) 
aufzuführen.  
 
Dachüberstände sind bis zu einem Maß von max. 1,00 m zulässig.  

 
 
 
 

IV.  Hinweise 
 
 
IV.1. Garagen, Carports und Stellplätze  
 

Je Wohneinheit sollen auf den Baugrundstücken mindestens 2 Stellplätze für Pkw (offen 
oder in Garagen/ Carports) errichtet werden. 
 
 

IV.2. Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
 
Die Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 42 Abs. 1 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) sind zu beachten. In diesem Fall ist eine Baufeldräumung nur 
außerhalb des Brutzeitraumes (als Brutzeitraum gilt die Zeit zwischen dem 1. März und 
dem 30. September) zulässig oder zu anderen Zeiten nach fachkundiger Kontrolle auf 
Nester und wenn durch Maßnahmen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

 
 

IV.3. Schutz von Bäumen 
 

Bei Bautätigkeiten gilt die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" und die RAS-LP 4 "Schutz von Bäumen, 
Vegetationsflächen und Tieren bei Baumaßnahmen" sowie die ZTV-Baumpflege (2006): 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege. 5. 
Auflage, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau, Bonn, 71 S 

 
 
 

Aufgestellt: Pinneberg, 2713.067.2016 
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Stadt Tornesch 
Bebauungsplan Nr. 98 "Westlich Kleiner Moorweg, südlich Schäferweg" 
 
für das Gebiet westlich des Kleinen Moorwegs in einer Tiefe von ca. 140 m bis 180 m und 
südlich des Schäferwegs in einer Tiefe von bis zu 320 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auftraggeber: 
 
Stadt Tornesch 
- Der Bürgermeister - 
Wittstocker Straße 7 
25436 Tornesch 
 
 
 
Auftragnehmer: 
 

 
 
 
 

Hindenburgdamm 98  .  25421 Pinneberg 
Tel.: (04101) 852 15 72   
Fax: (04101) 852 15 73 
E-Mail: buero@dn-stadtplanung.de 
Internet: www.dn-stadtplanung.de 
 
 
 
Bearbeiter: 
 
Dipl.-Ing. Anne Nachtmann 
Dipl.-Ing. Dorle Danne 
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1 Lage und Umfang des Plangebietes, Allgemeines 
 
 

Das ca. 5,84 ha große Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 98 liegt im nordöstlichen Stadt-
randgebiet von Tornesch. Das Areal befindet sich zwischen dem Schäferweg und dem Klei-
nen Moorweg. Der Geltungsbereich wird begrenzt: 
 

• im Norden durch den Bebauungsplan Nr. 78 mit dort festgesetzten Grün- und Wohn-
bauflächen (Der Schäferweg ist in den B-Plan 98 mit einbezogen), 

• im Osten durch angrenzende Wohn- und Gewerbebebauung (der Kleine Moorweg ist 
in den B-Plan 98 mit einbezogen), 

• im Süden durch den Bebauungsplan Nr. 82 mit festgesetzten Grün- und Wohnbauflä-
chen sowie einer Erschließungsstraße und 

• im Westen durch bisher landwirtschaftlich und als Baumschule genutzte Flächen. 
Hier sollen in künftigen B-Plänen ebenfalls Wohnbau- und Grünflächen ausgewiesen 
werden. 

 
Das Plangebiet selbst ist nicht bebaut und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die Nut-
zung als Baumschule wurde bereits aufgegeben, die Nutzung als landwirtschaftliche Fläche 
wird künftig aufgegeben. 
 
 
Abbildung 1 - Luftbild mit Geltungsbereich (ohne Maßstab) 
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2 Planungsanlass und Planungsziele 
 
 
2.1 Gesamtplanung „Tornesch am See“ Übergeordnete Planungsziele 

auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 98 ist ein Teil der Gesamtplanung „Tornesch am 
See“, das in mehrere Teilbebauungspläne unterteilt ist. Das ca. 37 ha große Gesamtgebiet 
„Tornesch am See“ schließt die letzte große Lücke im Siedlungsgefüge der Stadt Tornesch 
und weist damit Innenbereichsqualitäten auf, sowohl im städtebaulichen als auch im ökologi-
schen Sinne. Im Gesamtgefüge der Ortsteile der Stadt Tornesch stellt diese Fläche ein gro-
ßes Potenzial an Entwicklungsflächen zur Verfügung, was gleichzeitig dazu dient, andere 
Ortsteile vor einer ausufernden Neubebauung zu schützen. Die Besiedlung des Bereichs 
„Tornesch am See“ rundet die bebaute Ortslage städtebaulich in räumlicher Sicht sowie im 
Hinblick auf die Einwohnerentwicklung und Infrastruktur angemessen ab. 
 
Auch aus Sicht der Regionalplanung ist die Schaffung von Baurecht in der Stadt einer Zer-
siedelung des Umlandes eindeutig vorzuziehen. Aufgrund bestehender Verflechtungen zwi-
schen der Stadt Uetersen und der Stadt Tornesch sieht der Regionalplan vor, diesen zweipo-
ligen Siedlungsraum auf der Achse Hamburg – Elmshorn auch weiterhin zu entwickeln. 
 
Das Planungsgebiet „Tornesch am See“ befindet sich am Stadtrand, am Übergang zur un-
bebauten Landschaft. Der Landschaftsraum wird von kleinteiligen Knick- und Redder-
strukturen geprägt und gegliedert. Sie erstrecken sich bis in die Siedlungsgebiete hinein.  
 
Ziel der Planung ist es, die Stadt Tornesch insbesondere als attraktiven Wohnstandort zu 
stärken. Im Planungsgebiet soll deshalb ein Wohngebiet in flächen- und energiesparender 
Bauweise geschaffen werden. Gleichzeitig soll eine hochwertige Wohnsiedlung mit qualitäts-
voller Umfeldgestaltung in begehrter Stadtrandlage entstehen. 
 
Als Grundlage der Gesamtplanung bestehend aus drei Quartieren in einem zusammenhän-
genden Freiraum, dessen gestalteter Mittelpunkt ein Park mit Wasserfläche bildet, wurden 
folgende grundsätzliche Planungsziele aus dem Ergebnis des städtebaulichen Wettbewer-
bes abgeleitet und nach und nach in Teilbebauungsgebieten planerisch umgesetzt: 
 

• Die einzelnen Baufelder der neuen Siedlungsfläche werden gestalterisch behutsam in 
den bestehenden Freiraum unter Wahrung und Weiterentwicklung der bestehenden 
Gehölzstrukturen eingebunden. Der vorhandene Knick- und Baumbestand wird iden-
titätsstiftend für das neue Siedlungsgebiet. 

• Die qualitätsvolle Ergänzung und Erweiterung der Bestandsgehölze bildet das prä-
gende Grundgerüst für die zukünftige Siedlungsentwicklung. 

• Innerhalb der Siedlungsgebiete hat jedes Haus über einen grünen Finger direkten 
Zugang zum übergeordneten Freiraum. 

• Ein geschlossenes System an Entwässerungsmulden und Regenrückhaltebecken 
ermöglicht eine ökologisch nachhaltige Wasserbewirtschaftung des Planungsgebie-
tes. 

• Ein hierarchisch abgestuftes und gut vernetztes Straßen- und Wegesystem mit platz-
artigen Aufweitungen gewährleistet die verkehrliche Erschließung des gesamten 
Siedlungsgebietes. 

• Verkehrsberuhigte Anger von hoher räumlicher Qualität führen davon in die einzelnen 
Quartiere weiter. Nachbarschaftliche Hausgruppen entlang der Anger werden über 

TOP 13.

85 von 160 der Zusammenstellung



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 98 der Stadt Tornesch  Seite 7 

TOR16001_11007_Begründung.docx 

Privatwege mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten erschlossen. Parkiert wird auf den 
jeweiligen Parzellen. 

• Ein vielfältiges Fuß- und Radwegenetz schafft zusätzliche Verbindungen unabhängig 
vom Fahrverkehr zwischen den einzelnen Quartieren und den Freiräumen. 

• Große Flexibilität bei der Anordnung der unterschiedlichen Haustypen gewährleistet 
ein nachfrageorientiertes und bedarfsgerechtes individuelles Bebauungsangebot. Die 
prozessuale Entwicklung des Gesamtgebietes ist selbst in kleinen Teilabschnitten in-
nerhalb eines einzelnen Quartiers möglich. 

 
 
Abbildung 2 - Wettbewerbsentwurf 1. Preis zum städtebaulichen Ideenwettbewerb "Wohnbauliche Ent-
wicklung Tornesch Ost" vom 26.02.2009 

 
 
Aufgrund der sozioökonomischen Bedingungen in der Metropolregion Hamburg herrscht 
große Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken. Entwickelt wird ein eigenständiges, baulich 
klar strukturiertes Quartier mit hohem gestalterischen und architektonischen Anspruch, das 
sich entsprechend der Nutzung und Struktur gut in die Umgebung einfügt. 
 
Planungsziel ist das Schaffen der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bereitstel-
lung von Wohnbauflächen (einschl. in allgemeinen Wohngebieten zulässigen sozialen Ein-
richtungen (z.B. Kindertagesstätten). 
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2.2 Bebauungs- und Erschließungskonzept 
 
Das städtebauliche Konzept wurde von der Stadt Tornesch entwickelt. Der städtebauliche 
Entwurf greift die konzeptionellen Elemente des Wettbewerbsergebnisses zu „Tornesch am 
See“ auf:  
 

• Erhalt der vorhandenen Grünstrukturen (Knick-, Baum- und Grabenstrukturen) 
• Anbindung der Grundstücke an Grünfinger, welche den Siedlungsraum mit den Park-

anlagen und der offenen Landschaft verbinden, 
• Quartiersübergreifende durchgehende Fuß- und Radwegeverbindungen. 

 
Vorgesehen ist eine aufgelockerte Bebauung mit Einfamilienhäusern und einer Kindertage-
stätte. Die 30 Baugrundstücke verfügen über Grundstücksgrößen von 500 m² bis über 
750 m².  
 
Die Erschließung erfolgt über zwei Stichstraßen mit Anbindung an den Kleinen Moorweg, der 
im Zuge der Umsetzung der Planung "Tornesch am See" ausgebaut wird. Das Quarteier Qu. 
1 wird über eine bestehende Ringstraße südlich des Geltungsbereiches erschlossen. Der 
ruhende Verkehr wird direkt auf den Grundstücken und in zwei im Plangebiet verteilten Park-
taschen sowie im weiteren öffentlichen Straßenraum untergebracht. 
 
Das Plangebiet als Bestandteil der Gesamtplanung „Tornesch am See“ ist in das übergeord-
nete Freiraumkonzept eingebunden. Die Kernidee dieses Freiraumkonzeptes ist die quali-
tätsvolle Erweiterung der bestehenden Gehölzstrukturen, die Verzahnung der Baukörper mit 
der Landschaft sowie die Ausprägung eines neuen Ortsrandes. Die öffentlichen Grünflächen 
dienen daher nicht nur der Ableitung und Rückhaltung des Niederschlagswassers und 
Schutz des Knickbestands. In Nord-Süd-Richtung ist eine zentrale Grünachse vorgesehen, 
so dass eine durchgängige grüne Wegeverbindung vom Lindenweg bis zur nördlichen Park-
anlage entsteht, die das dichter bebaute Mehrfamilienhausquartier am Schilfweg mit dem 
See, dem Park und dem Schäferweg als künftige Fuß- und Radweg in die offene Landschaft 
verbindet (befindet sich westlich des B-Plans 98). Diese Wegeverbindung wird durch gestal-
tete Aufenthaltsbereiche und Spielplätze flankiert. Die bestehenden Knick- und Gehölzstruk-
turen werden weitestgehend erhalten und ergänzt. 
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Abbildung 3 - Bebauungs- und Erschließungskonzept (ohne Maßstab)  
von Henning Tams, Stadt Tornesch Stand: April 2016 
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3 Rechtlicher Planungsrahmen 
 
 
3.1 Regionalplan 
 
Die Stadt Tornesch gehört zum Kreis Pinneberg im Planungsraum I / Schleswig-Holstein 
Süd. Der Regionalplan stellt dar, dass Tornesch im Ordnungsraum um Hamburg liegt, in 
dem sich die weitere Entwicklung des Ordnungskonzepts entlang von Siedlungsachsen voll-
ziehen soll. In diesem Ordnungsraum ist im Hinblick auf die Ausweisung von Bauland auf 
mittlere Sicht auch weiterhin von einer hohen Nachfrage nach Wohnbauflächen auszugehen. 
In dem Achsenraum zugeordneten Gemeinden sollen deshalb Siedlungsflächen in ausrei-
chendem Umfang ausgewiesen werden.  
 
Die Stadt Tornesch ist als Stadtrandkern II. Ordnung ausgewiesen. Zu den Stadtrandkernen 
wird Folgendes ausgeführt: "Die zentralen Orte einschließlich der Stadtrandkerne sind 
Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung. Sie sollen dieser Zielsetzung durch eine voraus-
schauende Bodenvorratspolitik und durch eine der zukünftigen Entwicklung angepasste 
Ausweisung von Wohnungs-, Gemeinbedarfs- und gewerblichen Bauflächen gerecht wer-
den. (…)" (5.1 Z (7)). Die angestrebte Ausweisung steht der Raumordnung somit nicht ent-
gegen. 
 
Abbildung 4 - Auszug aus dem Regionalplan (ohne Maßstab) 

 
 
3.2 Flächennutzungsplan 
 
Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Mit der wirksamen 
30. Flächennutzungsplanänderung wurde das Plangebiet bereits als Wohnbaufläche und im 
nördlichen, östlichen und südlichen Bereich als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Park-
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anlage und Spielplatz dargestellt. Der Bebauungsplan kann somit aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt werden. Ein (unmaßstäblicher) Ausschnitt lässt das zurzeit geltende Pla-
nungsrecht erkennen. 
 
Abbildung 5 - Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (ohne Maßstab) 

 
 
 
3.3 Bebauungsplan 
 
Ein Bebauungsplan ist für den Geltungsbereich nicht vorhanden. 
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4 Städtebauliche Maßnahmen und Festsetzungen 
 
 
4.1 Art der baulichen Nutzung 

 
Das Areal liegt in verkehrsgünstiger Stadtrandlage sowie nahe wichtiger Arbeitsstätten. Es 
werden gemäß der Flächennutzungsplanausweisung und dem Planungsziel allgemeine 
Wohngebiete (§ 4 BauNVO) ausgewiesen. 
 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen; zulässig sind Wohngebäude, die 
der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
störende Handwerksbetriebe. Darüber hinaus sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
(z.B. Kindertagesstätten), gesundheitliche und sportliche Zwecke ebenfalls zulässig. Andere 
wohnverträgliche Nutzungen können ausnahmsweise zugelassen werden, um eine begrenz-
te Nutzungsvielfalt zu ermöglichen. 
 
Damit entspricht dieser Gebietstyp der im Planungsziel angestrebten Nutzung. 
 
In den allgemeinen Wohngebieten werden jedoch Gartenbaubetriebe und Tankstellen ge-
mäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen, mit dem Ziel, die Wohnbereiche von zusätz-
lichen Störungen freizuhalten und so die Wohnqualität zu heben. Diese Nutzungen sind ge-
wöhnlich mit einem hohen Verkehrsaufkommen und so mit Schallimmissionen - auch zur 
Nachtzeit - verbunden. 
 
 
4.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
4.2.1.1 Grundflächenzahl 
Das Maß der baulichen Nutzung wird zunächst durch die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt. 
Die Grundflächenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-
stücksfläche zulässig sind.  
 
In den allgemeinen Wohngebieten wird überwiegend eine GRZ von 0,25 festgesetzt. Dies 
entspricht nicht der Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gem. 
§17 BauNVO. Diese Grenze wird nicht ausgenutzt, da gemäß dem Bebauungskonzept eine 
aufgelockerte Bebauung auf großen Grundstücken entstehen soll. Lediglich das Teilbauge-
biet Qu. 8 bildet eine Ausnahme. Hier soll eine Kindertagesstätte entstehen. Aufgrund dieser 
Platzintensiven Nutzung wird für dieses Quartier eine GRZ von 0,4 festgesetzt.  
 
Die jeweils festgesetzte Grundflächenzahl darf gem. § 19 Abs. 3 BauNVO durch Garagen 
und Stellplätze mit ihren Zufahrten, durch Nebenanlagen sowie durch baulichen Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis 
zu 50 % überschritten werden.  
 
Rechenbeispiel: Dies bedeutet z.B. für die Quartiere 1 - 7 und 9, dass  Hauptgebäude bis zu 
einer GRZ von 0,25 errichtet werden dürfen und die zuvor genannten Anlagen bis zu einer 
GRZ von 0,375 (0,25 + 50%). 
 
Zudem wurde eine Ausnahme für Terrassen aufgenommen. Die Bauaufsichtsbehörde ver-
zeichnete mehrerer Fälle, in denen die Terrasse nicht in die GRZ mit eingerechnet wurden 
und somit Unstimmigkeiten entstanden. Um dieser Situation vorzubeugen und den künftigen 
Bauherren mehr Spielraum einzuräumen, darf die jeweils festgesetzte Grundflächenzahl 
(GRZ) durch die Grundfläche von Terrassen um max. 20 m² überschritten werden. Dies  hat 
jedoch keine Auswirkungen auf die im vorherigen Absatz genannte Überschreitung der GRZ. 
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Insgesamt darf die max. zulässige GRZ inkl. der 50 % Überschreitung durch Garagen und 
Stellplätze etc. (im obrigen Rechenbeispiel GRZ 0,375) nicht überschritten werden. 
 
4.2.1.2 Vollgeschosse 
In allen Quartieren dürfen maximal II Vollgeschosse bebaut werden. Damit wird dem Trend 
zur zweigeschossigen Bauweise entsprochen. Auch in den umliegenden Bebauungsplänen 
Nr. 65, 78, 79 und 82 sind maximal zwei Vollgeschosse festgesetzt. Im Vergleich zur südlich 
angrenzenden Bebauung am Lindenweg (B-Plan Nr. 73) soll die Geschossigkeit in Richtung 
Norden abnehmen. 
 
 
4.3 Mindestgrundstücksgröße 
 
Die Mindestgrundstücksgröße für Einzelhäuser beträgt in allen Wohngebieten 500 m².  Trotz 
des Gebots sparsam mit dem Grund und Boden umzugehen und trotz einer vergleichsweise 
hohen Ausnutzbarkeit soll keine der örtlichen Situation unangemessene bauliche Dichte ent-
stehen. 
 
 
4.4 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen  
 
In allen Wohngebieten  sind max. 2 Wohneinheiten je Einzelhaus zulässig. Durch diese 
Festsetzung wird – in Verbindung mit weiteren Festsetzungen – die angestrebte Bebauungs-
struktur abgesichert. Städtebaulich gewünscht ist eine aufgelockerte, selbstgenutzte Bebau-
ung im Wohneigentum. 
 
 
4.5 Bauweise 
 
Im Plangebiet werden Einzelhäuser festgesetzt, um die im Planungsziel genannte und im 
Bebauungskonzept angestrebte Bebauungsstruktur planungsrechtlich abzusichern. 
 
Im Teilbaugebiet Qu. 8 ist eine Kindertagesstätte geplant. KITA-Gebäude verfügen meist 
über eine Gebäudekubatur, die nicht der offenen Bauweise entspricht. Generell wird von 
Seiten der Stadt eine Regelung nicht für zweckdienlich erachtet und somit für das Quartier 8 
keine Bauweise festgesetzt. Mit Ausweisung des Allgemeinen Wohngebietes und der GRZ 
von 0,4 sowie durch die festgesetzte Heckenanpflanzung und die private Grünfläche ist die 
Bebaubarkeit des Quartiers ausreichend geregelt. 
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4.6 Überbaubare Grundstücksflächen 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgelegt. Diese sind so ge-
schnitten, dass das Plangebiet gut bebaubar ist und die zulässige Grundfläche auch inner-
halb der Baufenster realisiert werden kann.  
 
Die Baugrenzen halten von Verkehrsflächen einen Schutzabstand von 3,0 m ein. Von den zu 
pflanzenden Hecken müssen die Eigentümer nur einen Abstand von 2,0 m einhalten. Die 
anzupflanzenden Hecken befinden sich auf der privaten Grünfläche, die an die künftigen 
Eigentümer mit verkauft wird. Im Endeffekt wird somit ein Abstand von 3,5 m zwischen Bau-
grenze und Grundstücksgrenze eingehalten, was als ausreichend erachtet wird. 
 
Südlich des Quartiers 2 befindet sich eine erhaltenswerte Gehölzstruktur die zum Schutz und 
zum Erhalt festgesetzt wird. Zum Schutz der Gehölze hält die Baugrenze hier einen Abstand 
von 3 m zur Bewuchskante ein. 
 
An- und Vorbauten dürfen im Rahmen sonstiger Rechtsvorschriften die Baugrenze auf max. 
1/3 der Länge des Hauptbaukörpers in einer Tiefe von max. 1,50 m überschreiten. Durch 
diese Festsetzungen wird einerseits die Gebietsstruktur vorgegeben, wobei andererseits 
individuelle Anpassungen in Lage und Ausrichtung der Gebäude möglich sind.  
 
 
4.7 Stellplätze und Nebenanlagen 
 
Zu den geplanten Wohnungen soll im Rahmen der Baugenehmigungsplanung der Nachweis 
erbracht werden, dass die entsprechende Anzahl von privaten Stellplätzen vorgesehen ist. 
Je Wohneinheit sollen auf den Baugrundstücken mindestens 2 Stellplätze für Pkw (offen 
oder in Garagen/ Carports) errichtet werden. Zu diesem Zweck dürfen Garagen, Carports, 
Stellplätze und Nebenanlagen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errich-
tet werden. Um ausreichende Sichtverhältnisse zu gewähren und das Einfahren in die neue 
Planstraße nicht zu gefährden, müssen Garagen, Carports sowie Nebenanlagen von den 
öffentlichen Verkehrsflächen einen Abstand von 3,00 m einhalten.  
 
Dies gilt nicht für Stellplätze. Die Einschränkungen gelten auch nicht für Einfriedungen, da 
diese üblicherweise direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden. Zudem gelten sie 
nicht für das Quartier 8. Für die Errichtung der Kindertagesstätte soll ein möglichst großer 
Gestaltungsspielraum eingeräumt  werden. 
 
Zudem dürfen Grundstücksein- und –ausfahrten eine Breite von 5,00 m je Nutzungseinheit 
nicht überschreiten. In Verbindung mit anderen Festsetzungen z.B. zu Einfriedungen wird so 
das gewünschte Straßenbild gestaltet.  
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5 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 1 LBO) 
 
 
Um die Realisierung der im Bauprojekt "Tornesch am See" vorgesehenen städtebaulichen 
Ziele zu gewährleisten, sind Vorschriften über die Gestaltung der künftigen Bebauung entwi-
ckelt worden, die jedoch ein großes Maß an individuellem Spielraum zulassen. 
 
Dieses Ziel soll mit Vorgaben über die Gestaltung der Baukörper sowie von räumlich wirk-
samen Elementen wie Einfriedungen etc. erreicht werden. Ähnliche Festsetzungen sind in 
den umliegenden Bebauungsplänen des Großprojektes "Tornesch am See" zu finden. 
 
 
5.1 Baukörper 
 
Die Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) darf maximal 50 cm (gemessen ab Fahr-
bahnoberkante der nächstgelegenen, mit Kraftfahrzeugen befahrbarer öffentlichen Verkehrs-
fläche vor dem Baugrundstück in Gebäude- und Straßenmitte) betragen. 
 
Die Firsthöhe darf im gesamten Plangebiet maximal 10,00 m betragen. Als Firsthöhe gilt der 
senkrechte Abstand zwischen Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) und dem höchsten 
Punkt des Firstes, gemessen in der Firstmitte. 
 
 
5.2 Außenwände 
 
Außenwände der Hauptgebäude sind als Sichtmauerwerk oder als Holzverkleidung herzu-
stellen. Für max. 30% der Gesamtwandfläche sind andere Materialien zulässig. Wohnge-
bäude und sonstige Gebäude mit einer zulässigen Hauptnutzung, deren Außenwände aus 
sichtbaren Rundhölzern, Blockbohlen o. ä. bestehen, sind  nicht zulässig. 
 
 
5.3 Aufschüttungen und Abgrabungen  
 
Die Geländeübergänge zwischen den öffentlichen Grünflächen und den privaten Grünflä-
chen sind ohne Niveauversprung in Form einer Abböschung herzustellen. Abgrabungen an 
den Gebäuden sind unzulässig. Bezugspunkt ist die öffentliche Grünfläche. 
 
 
5.4 Dächer 
 
Dächer sind als geneigte Dachflächer mit mindestens 20 Grad Dachneigung auszuführen. 
Dächer mit einer geringeren Neigung sind als begrünte Dächer oder als transparente Dächer 
(z.B. Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Windfänge) aufzuführen.  
 
Dachüberstände sind bis zu einem Maß von max. 1,00 m zulässig.  
 
 
5.5 Einfriedungen 
 
An dieser Stelle wird auf das Kapitel 6.7 Einfriedungen auf Seite 19 verwiesen. 
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6 Natur und Landschaft, Umweltprüfung 
 
 
6.1 Öffentliche Grünflächen 
 
Das Plangebiet als Bestandteil der Gesamtplanung „Tornesch am See“ ist in das übergeord-
nete Freiraumkonzept eingebunden. Die Kernidee dieses Freiraumkonzeptes ist die quali-
tätsvolle Erweiterung der bestehenden Gehölzstrukturen, die Verzahnung der Baukörper mit 
der Landschaft sowie die Ausprägung eines neuen Ortsrandes.  
 
Die Grünflächen um die Wohngebiete sollen für eine künftige Nutzung offen sein. Daher 
wurden hier die Zweckbestimmungen Parkanlage, Regenrückhaltung und Spielplatz aufge-
nommen. Welche Nutzung wo stattfinden soll, ist nicht genau verortet, dadurch ist der späte-
ren Freiflächenplanung ein großer Spielraum gelassen.  
 
Für die Vernetzung der einzelnen Plangebiete der Gesamtplanung "Tornesch am See" sind 
in der Grünfläche mögliche Wegeverbindungen dargestellt. Sie führen nach Westen in die 
angrenzenden Plangebiete und auf die Wegevernetzung vom B-Plan 82 im Süden zum künf-
tigen See im Norden. 
 
 
6.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
 
Im Plangebiet sind gesetzlich geschützte Knicks verteilt, die im B-Plan mit einer Festsetzung 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung geschützt werden sollen. Diese 
Festsetzungen befinden sich jeweils 5,0 m um den Böschungsfuß des Knicks. Dieser 
Schutzabstand kann beim Knick entlang des Kleinen Moorweges nicht eingehalten werden. 
Für nähere Informationen hierzu wird auf den Umweltbericht verwiesen. 
 
Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dienen somit dem Erhalt der vorhandenen - 
gemäß § 21 LNatSchG gesetzlich geschützten Knicks sowie der Schaffung vorgelagerter 
Schutzstreifen. Die Knicks sind vor Eingriffen zu schützen und mit Knickwall und Gehölzen 
dauerhaft zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln. Lückige Knickabschnitte sind mit Gehöl-
zen der in Teil B - Text -  befindlichen Liste in 1 m Pflanzabstand und je nach örtlichen Ver-
hältnissen zwei oder dreireihig zu bepflanzen. Beschädigte Knickwallabschnitte sind mit ört-
lich gewonnenem Boden und Grassoden auszubessern. 
 
Der Knickschutzstreifen ist der Entwicklung einer Gras-/ Krautflur zu überlassen und durch 
regelmäßige Mahd zu pflegen. Das Mähgut ist immer abzufahren.  
 
Innerhalb der Flächen sind Bodenversiegelungen, Geländeaufhöhungen und -abtragungen 
sowie Anlagen zur Regenrückhaltung nicht zulässig. Im gekennzeichneten Bereich der Maß-
nahmenfläche darf jedoch ein Geh- und Radweg angelegt werden (Siehe hierzu auch 6.1 
Öffentliche Grünflächen, Absatz 3). 
 
Mögliche Arten: 
Apfel (Malus sylvestris) 
Birne (Pyrus communis) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) 
Hasel (Corylus avellana) 
Holunder (Sambucus nigra) 
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Hundsrose (Rosa canina) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
 
 
6.3 Flächen mit Erhaltungsfestsetzungen  
 
Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Anpflanzungen südlich der Teilfläche Qu. 2 sind die dort stockenden Gehölze auf 
Dauer zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu erset-
zen.  
 
Diese Gehölze wurden als erhaltenswert eingestuft und sollen geschützt werden. Die Erhal-
tungsfläche umfasst die Bewuchskante innerhalb des Wohngebietes. 
 
 
6.4 Anpflanzfestsetzungen 
 
6.4.1 Anpflanzung von Bäumen an der westlichen Plangebietsgrenze 
 
Zur Eingrünung der geplanten Wegeverbindung vom B-Plan 82 zum künftigen See wird an 
der Westgrenze des Plangebietes eine Baumreihe festgesetzt. Diese verlängert die 
Bewuchsachse vom nördlichen Knick bis zur südlichen Plangebietsgrenze. Der Weg wird 
sich auf der Westseite der Baumreihe außerhalb des Plangebietes befinden. 
 
Somit sind an den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang der westlichen 
Plangebietsgrenze Einzelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 
20 cm, auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. 
Von den festgesetzten Standorten darf geringfügig abgewichen werden.  
 
Anders als bei der Festsetzung der Maßnahmenflächen sind in dieser und den folgenden 
Festsetzungen lediglich Artenvorschläge genannt, die das Landschaftsbild und den Natur-
haushalt im Plangebiet unterstützen und bereichern würden. Um den Handlungsspielraum 
jedoch nicht einzuschränken, umfasst die Festsetzungen lediglich die Einschränkung, dass 
eine standortgerechte Art gewählt werden muss. 
 
Artenvorschläge: 
Eschen-Ahorn (Acer negundo) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 
 
 
6.4.2 Anpflanzfestsetzungen von Bäumen am Kleinen Moorweg 
 
In den südlich angrenzenden Bebauungsplänen Nr. 73 und 82 wurde ein Gestaltungssystem 
für den kleinen Moorweg begonnen und im B-Plan 98 fortgeführt. In der Planzeichnung ist 
lediglich 1 Baum festgesetzt, da sich nördlich angrenzend ein Knick befindet, der erhalten 
werden soll. 
 
Somit ist im Bereich der Verkehrsgrünflächen 1 großkroniger Einzelbaum, Stammumfang 
mindestens 18 - 20 cm, auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetati-
onsfläche zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten; der Baumstandort ist gegen ein Befahren 
mit Fahrzeugen zu sichern.  
 

TOP 13.

96 von 160 der Zusammenstellung



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 98 der Stadt Tornesch  Seite 18 

TOR16001_11007_Begründung.docx 

In der Planzeichnung ist der mögliche Baumstandort unverbindlich dargestellt. 
 
Bei Abgang des Gehölzes ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Vom dargestellten Standort 
darf innerhalb der Verkehrsgrünflächen abgewichen werden.  
 
Artenvorschläge: 
Eiche (Quercus in Arten) 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)  
Hainbuche (Carpinus betulus)  
Spitzahorn (Acer platanoides)  
Linde (Tilia in Arten) 
 
 
6.4.3 Anpflanzungen von Hecken  

 
Zur Gestaltung des Ortsbildes (Raumbildung), Verbesserung des Kleinklimas (Beschattung, 
Schutz vor Überhitzung, Staubbindung) sowie Gliederung und Belebung (lebendiges Ele-
ment) größerer versiegelter Flächen ist die Pflanzung von Bäumen und Gehölzen von her-
ausragender Bedeutung. Aus diesem Grund werden die nachfolgenden drei Festsetzungen 
zum Anpflanzen von Bäumen und Gehölzen aufgenommen. 
 
Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Fläche mit Anpflanzfestsetzung für Hecken in-
nerhalb der privaten Grünflächen sind landschaftsgerechte Laubgehölzhecken auf einem 
1,50 m breiten offenen Vegetationsstreifen zu pflanzen; die Anpflanzung ist dauerhaft zu 
erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen. Diese 
Festsetzungen befinden sich an den Rändern der allgemeinen Wohngebiete. 
 
Für die Ränder der öffentlichen Parkplätze wird die folgende Festsetzung aufgenommen: Auf 
den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen mit Anpflanzfestsetzungen für Hecken in-
nerhalb der öffentlichen Grünflächen (im Bereich der Parkflächen) sind landschaftsgerechte 
Laubgehölzhecken auf einem 1,00 m breiten offenen Vegetationsstreifen zu pflanzen; die 
Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neu-
pflanzungen zu ersetzen.  
 
Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter Ware 
vorzunehmen.  
 
Artenvorschläge: 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Rotbuche (Fagus sylvatica) 
 

 
6.4.4 Anpflanzfestsetzungen von Bäumen auf privaten Grundstücken  

 
Auf jedem Baugrundstück der Allgemeinen Wohngebiete ist je Grundstück mindestens ein 
kleinkroniger, heimischer und standortgerechter Laubbaum (Stammumfang mind. 14 - 16 
cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsflä-
che von mindestens 12 qm vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen. 

 
Artenvorschläge: 
bodenständige Hochstamm-Obstsorten 
Ahorn (Acer in Arten) 
Rotdorn in Weißdorn (Crataegus in Arten) 
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Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 
Zier-Apfel (Malus) 
Zier-Kirsche (Prunus) 

 
 

6.5 Gliederung von Stellplätzen 
 
Auf den Stellplatzanlagen ist je angefangene 5 Stellplätze ein standortgerechter Laubbaum 
zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche 
mit einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 10 qm (Mindestbreite von 2,00 m, Min-
desttiefe 1,50 m) vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen. Die Vegetationsflächen sind gegen 
ein Befahren mit Fahrzeugen zu sichern. 
 
Artenvorschläge: 
Eiche, ungarisch (Quercus frainetto ‚Trump‘) 
Purpur-Erle (Alnus x spaethii) 
 

 
6.6 Festsetzungen zur Wasserwirtschaft 
 
Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser ist von den Baugrundstücken in die öf-
fentlichen Mulden in den Grünflächen abzuleiten. Hierzu wird auch auf Kapitel 9.3 Schmutz- 
und Niederschlagswasserentsorgung auf Seite 24 hingewiesen. 
 
 
6.7 Einfriedungen 

 
Zu den öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen sind Einfriedungen nicht zwingend vorge-
schrieben. So kann auch ein offener Übergang zwischen privaten und öffentlichen Freiräu-
men gestaltet werden. Wenn jedoch z. B. aus Sichtschutzgründen eine Einfriedung erfolgen 
soll, sind entlang öffentlicher Verkehrsflächen und öffentlicher Grünflächen nur landschafts-
typische Laubhecken mit einer Mindesthöhe von 1,00 m zulässig, die dauerhaft zu erhalten 
sind. Dies gibt dem Wohngebiet im Zusammenhang mit den in der Planzeichnung festge-
setzten Hecke ein einheitliches grünes Gesicht. Gerade in der Nähe des öffentlichen Parks 
sollen die Wohngrundstücke nicht mit abwehrend wirkenden Zäunen abgegrenzt werden. 
 
Es obliegt den Grundstückseigentümern, dafür Sorge zu tragen, dass durch Hecken die ver-
fügbare Straßenbreite auch auf längere Sicht gesehen nicht eingeschränkt wird. Daher muss 
bei der Pflanzung das künftige Wachstum der Hecke berücksichtigt und ein ausreichender 
Abstand von der Grundstücksgrenze gewählt werden. 

 
Artenvorschläge: 
Hainbuche   - Carpinus betulus 
Liguster   - Ligustrum vulgare 
Feldahorn   - Acer campestre 
Rotbuche   - Fagus sylvatica 
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7 Schallschutz  
Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan Nr. 98 der Stadt Tornesch; LÄRMKONTOR GmbH; Hamburg; Stand: 
Mai 2016 

 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 98 wurde eine schalltech-
nische Untersuchung zur Ermittlung der Geräuschbelastung durch den Straßen- und Schie-
nenverkehr sowie der Parkplätze der geplanten Kindertagesstätte auf den Geltungsbereich 
durchführt. Das Gutachten ist Teil dieser Begründung. Für Einzelheiten wird auf die Anlage 
verwiesen. 
 
Die Berechnung der Geräuschauswirkungen durch den Straßen- und Schienenverkehr 
sowie durch die berücksichtigten Gewerbeflächen auf den Geltungsbereich des aufz-
stellenden Bebauungsplans Nr. 98 „Tornesch am See“ ergibt Folgendes:  
 
 
7.1 Straße  
 
Im Tagzeitraum werden die Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ und damit auch die 
Grenzwerte der 16. BImSchV /2/ eingehalten. Lediglich im Nachtzeitraum kommt es zu 
Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 /1, doch die Grenzwerte der 16. 
BImSchV /2/ werden weiterhin eingehalten. Im unmittelbaren Nahbereich zum „Kleiner 
Moorweg“ wird der maßgebliche Orientierungswert der DIN 18005 /1/ im Tagzeitraum 
und der Grenzwert der 16. BImSchV /2/ im Nachtzeitraum für allgemeine Wohngebiete 
überschritten. Innerhalb des B-Plangebietes wurden verkehrsbedingte Beurteilungspegel 
für den Nachtzeitraum berechnet, die zum Teil nur weniger als 5 dB unter den 
berechnten Beurteilungspegeln zum Verkehrslärm für den Tagzeitraum liegen. Diese 
geringen Unterschiede zwischen den Beurteilungspegeln für den Tag- und Nachtzeit-
raum sind auf den nächtlichen Schienenverkehrs zurückzuführen.  
 
 
7.2 Gewerbe  
 
Östlich des Geltungsbereiches grenzt der Bebauungsplan Nr. 52 mit dem dort ansässigen 
Gewerbebetrieb HellermannTyton GmbH an. Zum Schutz der geplanten Wohnnutzung im 
Bebauungsplan Nr. 98 wurde im Rahmen der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52 eine 
Emissionskontingentierung nach DIN 45691 /1/ durchgeführt. Mit den ermittelten Kontin-
genten kann der Richtwert der TA Lärm /3/ (entsprechen den Orientierungswerten der 
DIN 18005) am Tag (06-22 Uhr) unter Berücksichtigung der Gebietseinstufung (WA) ein-
gehalten werden. 
 
 
7.3 Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109  
 
Die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 /10/ aus Verkehr und Gewerbe im 
Plangebiet liegen am Tag zwischen 56 und 65 dB(A) und damit gemäß DIN 4109 in den 
Lärmpegelbereichen von II bis III. Aufgrund der hohen nächtlichen Beurteilungspegel 
wird die Festsetzung des Lärmpegelbereiches III empfohlen.  
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7.4 Schallschutz  
 
Da aktive Schallschutzmaßnahmen (Wände oder Wälle) am „Kleiner Moorweg“ aus 
Gründen der Erschließungssituation der Grundstücke sowie aus städtebaulichen Grün-
den nicht in Betracht kommen und diese auch nur das unterste Geschoss schützen, 
werden passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden entsprechend den angege-
benen Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 empfohlen. Zudem ist bereits durch den ver-
größerten Abstand zwischen Wohnen und Straße ein Mittel zur Geräuschreduzierung in 
die Planung mit eingegangen.  
 
 
7.5 Festsetzungen: 
 
Für alle Aufenthaltsräume muss grundsätzlich ein ausreichender Lärmschutz durch bau-
liche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude 
geschaffen werden. Hierzu sind die Außenbauteile der Gebäudekörper entsprechend der 
nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ (vom November 1989) definierten Lärmpe-
gelbereiche zu planen und auszuführen. Folgende Festsetzungen werden in den Be-
bauungsplan Nr. 98 aufgenommen: 
  
Für alle Aufenthaltsräume muss ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen 
an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden. 
Hierzu sind die Außenbauteile der Gebäudekörper entspre-chend der nach DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ (vom November 1989) defi-nierten Lärmpegelbereiche zu planen 
und auszuführen. 
 

Lärmpegelbereich maßgeblicher Au-
ßenlärmpegel 

für 
Aufenthalsräume 

in Wohnungen 
[erf.R'w,res] 

für Büroräume und 
ähnliches 
[erf.R'w,res] 

III 61 bis 65 dB(A) 35 dB 30 dB 

 
Anmerkungen: Die in der Tabelle aufgeführten Schalldämm-Maße gelten für das gesamte Außenbauteil, das 
heißt für die Kombination aus Fenster, Türen Wand und ggf. nach außen führende Belüftungseinrichtungen.  
Die in der Tabelle genannten Anforderungen verstehen sich in Abhängigkeit der Raum- bzw. Bürogrößen zuzüg-
lich der Korrekturwerte nach Tabelle 9 der DIN 4109. 
 
 
Schlaf- und Kinderzimmer sind der lärmabgewandten Gebäudeseite zuzuordnen. Sollten 
nicht alle Schlaf- und Kinderzimmer der lärmabgewandten Seite zugeordnet werden können, 
sind für Schlafräume und Kinderzimmer zur lärmzugewandten Seite (Richtung Süden zur 
Bahnstrecke) Lüftereinrichtungen für die Be- und Entlüftung vorzusehen. Die Schalldäm-
mung der Lüftereinrichtungen ist so zu wäh-len, dass das angegebene resultierende Schall-
dämm-Maß nach DIN 4109 des gesamten Außenbauteils des betrachteten Raumes nicht 
unterschritten wird. 
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8 Verkehrliche Erschließung 
 
 
8.1 Verkehrsuntersuchung 
 
Im Osten des Stadtgebietes von Tornesch sind neue Wohngebiete im Rahmen des Vorha-
bens 'Tornesch am See' geplant. Diese sollen über vorhandene bzw. geplante Erschlie-
ßungsstraßen erschlossen werden, die den Ziel- und Quellverkehr zur Ahrenloher Straße 
bzw. zum Großen Moorweg führen. 
 
Das zusätzliche Verkehrsaufkommen der geplanten Strukturerweiterungen muss vom an-
grenzenden Straßennetz aufgenommen werden können, wobei insbesondere die Knoten-
punkte im Zuge der Ahrenloher Straße von Bedeutung sind. Die Stadt Tornesch hat daher 
die Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert mit einer verkehrstechnischen Untersuchung 
beauftragt.1

 
  

Aufbauend auf aktuellen Zählergebnissen im Untersuchungsbereich ist das Analysever-
kehrsmodell der Stadt Tornesch aktualisiert worden. Im Rahmen der Prognoseerstellung 
wurde das zusätzliche Verkehrsaufkommen der geplanten Strukturentwicklungen abge-
schätzt und in das Verkehrsmodell eingearbeitet. Hierbei sind insbesondere die Bebauungs-
pläne bzw. Bebauungsplanentwürfe Tornesch Am See und Sportanlage Großer Moorweg 
detailliert berücksichtigt worden. Nach Fertigstellung der Verkehrsuntersuchung sind zusätz-
liche Strukturerweiterungen im Stadtgebiet bekannt geworden. So planen zwei bereits am 
Großen Moorweg ansässige Gewerbebetriebe eine Erweiterung ihrer Flächen. Daher wurde 
im Rahmen einer Ergänzung das zusätzliche Verkehrsaufkommen der geplanten Strukturer-
weiterungen abgeschätzt und eine Überarbeitung der Verkehrsprognosen vorgenommen. 
 
Das Verkehrsaufkommen der Strukturerweiterungen führt im angrenzenden Straßennetz und 
an den Knotenpunkten im Zuge der Ahrenloher Straße zu einer entsprechenden Mehrbelas-
tung. Durch den bereits erfolgten Ausbau der Knotenpunkte am Großen Moorweg und am 
Thujaweg / Ohlenhoff kann der Verkehr dort verträglich abgewickelt werden. An den Knoten-
punkten im Zentrum von Tornesch werden sich jedoch die bereits heute vorhandenen Defizi-
te in der Verkehrsqualität verschärfen. 
 
Die Belastungswerte im Planfall 1 mit Spitzenstundenfaktor belegen nochmals die Notwen-
digkeit für den geplanten Aus- bzw. Neubau der K 22, der zu einer spürbaren Entlastung des 
Straßenzugs L 110 / K 20 und der kritischen Knotenpunkte führen wird. 
 
Als Ergebnis der Untersuchungen ist daher einerseits festzuhalten, dass die geplanten 
Wohngebiete Tornesch Am See über die vorhandenen und geplanten Knotenpunkte an die 
Ahrenloher Straße bzw. den Großen Moorweg angebunden werden können. Andererseits 
sollte der Aus- bzw. Neubau der K 22 zur Verbesserung der Verkehrssituation im Stadtzent-
rum realisiert werden. 
 
Die ergänzende Einbeziehung der geplanten Strukturerweiterungen, hat ergeben, dass auf-
grund der nur geringen Anzahl an zusätzlichen Beschäftigten- und Lkw-Verkehren, der Ein-
fluss auf die Verkehrsbelastung des Großen Moorwegs vernachlässigbar gering ist. Eine 
Überarbeitung der Verkehrsprognosen führt nicht zu nennenswert anderen Ergebnissen und 
ist daher entbehrlich. Die Untersuchungen zum Verkehrsablauf im Zuge der L 110 zwischen 
dem Kreisverkehrsplatz am Großen Moorweg und der A 23 haben gezeigt, dass die bei-
spielhaft untersuchten einmündenden Straßen nur relativ gering belastet sind. Insbesondere 
die Anzahl der Linksabbieger ist so gering, dass sich daraus die Notwendigkeit von Maß-
nahmen nicht ableiten lässt. 
                                                 
1 Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert; Hannover; Februar 2011 
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8.2 Äußere Erschließung 
 
Das Plangebiet wird über den Kleinen Moorweg an das örtliche und überörtliche Straßennetz 
angebunden.  
 
Im Rahmen der Gesamtentwicklung „Tornesch am See“ soll der Kleine Moorweg zu einer 
Haupterschließungsstraße ausgebaut und im Norden eine neue Anbindung über die neue 
Straße Aalkamp an den Großen Moorweg (K 22) erhalten. Die im Bebauungsplan festge-
setzte Verkehrsfläche berücksichtigt den geplanten Ausbau mit einem veränderten (verbrei-
terten) Querschnitt. 
 
 
8.3 Innere Erschließung 
 
Die Erschließung des Baugebietes soll vom Kleinen Moorweg aus über zwei Stichwege mit 
Mischverkehrsflächen erfolgen, die Anfahrt zum Kindergarten erfolgt über die nördliche 
Stichstraße auf kurzem Weg vom Kleinen Moorweg aus. Die südlichen Grundstücke im Teil-
gebiet Qu. 1 werden über die südlich angrenzende Ringerschließung des B-Plans 82 er-
schlossen.  
 
Gebietsübergreifende Wegebeziehungen zwischen den Wohngebieten und dem südlich an-
grenzenden Bebauungsplan Nr. 82 bzw. den künftig anschließenden westlichen Wohngebie-
ten stellen den fußläufigen Bezug zum zentralen Park der Gesamtplanung „Tornesch am 
See“ und der Nachbarschaft her.  Der Kindergarten wird dabei über direkte Wege mit der 
Grünachse und dem quartiersübergreifendem Wegenetz angebunden. Die Fuß- und Radwe-
ge innerhalb der öffentlichen Grünfläche werden nicht verbindlich festgesetzt, um der Gestal-
tungsplanung nicht vorzugreifen.  
 
Private Stellplätze werden auf den Baugrundstücken untergebracht. Zudem werden weitere 
Parkplatzflächen bei und in den Stichstraßen errichtet.  
 
 
8.4 ÖPNV-Bedienung 
 
Die Stadt Tornesch ist über die HVV-Bahnlinien RB61 Hamburg Hbf. - Elmshom -Itzehoe 
und RB71 Hamburg Altona Elmshorn - Wrist sowie die HVV-Buslinien 6661 Uetersen - Tor-
nesch, 6667 Uetersen - Heidgraben - Tornesch und 6668 Ellerhoop - Tornesch an das 
ÖPNV-Netz der Metropolregion Hamburg angeschlossen. Die dem Plangebiet nächstgele-
genen Haltestellen sind Tornesch, Baumschulenweg (nur 6668) und Bf. Tornesch (alle o.g. 
Linien), die sich in einer Entfernung von 400 bzw. 800 m (Luftlinie bis Mitte Plangebiet) be-
finden. Damit liegt die Haltestelle BI. Tornesch außerhalb des nach Regionalem Nahver-
kehrsplan (RNVP) Kreis Pinneberg für diese Raumkategorie (städtisch strukturiert) definier-
ten Haltestelleneinzugsbereichs von 600 m (Bahn). Die Haltestelle Tornesch, Baumschulen-
weg befindet sich zwar innerhalb des nach RNVP für Busse hier geltenden Einzugsbereichs 
von 400 m, jedoch leistet die Linie 6668 ausschließlich schülerspezifische Versorgungsauf-
gaben und hat einen dementsprechend eingeschränkten Fahrplan, der keine Befriedigung 
darüber hinausgehender Verkehrsbedürfnisse erlaubt. 
 
In vergleichbarer räumlicher Lage befindliche Tornescher Stadtteile weisen auch vergleich-
bare ÖPNV-Bedingungen auf, womit hier kein Sonderfall, sondern eine für Tornesch normale 
Situation geschaffen wird. 

TOP 13.

102 von 160 der Zusammenstellung



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 98 der Stadt Tornesch  Seite 24 

TOR16001_11007_Begründung.docx 

9 Ver- und Entsorgung 
 
 
9.1 Strom-, Gas-, Trinkwasser- und Löschwasserversorgung 
 
Die Versorgung mit Strom, Gas, Trinkwasser und Löschwasser ist durch die Stadtwerke Tor-
nesch GmbH gesichert. 
 
 
9.2 Versorgung mit Telekommunikation 
 
Telefoneinrichtungen werden an das Ortsnetz der Deutschen Telekom angeschlossen. In 
allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungs-
zone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der 
Telekom vorzusehen. 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterir-
dische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Es ist sicherzu-
stellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. 
 
Die Telekom weist zudem darauf hin, dass im B-Plan Verkehrsflächen nicht als öffentliche 
Verkehrswege gewidmet werden, diese Flächen aber zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke mit Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stehen müssen. Es werden 
Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB als mit einem Leitungsrecht zu belastende Flächen 
definiert. Diese Kennzeichnung alleine begründet das Recht zur Verlegung und Unterhaltung 
jedoch noch nicht. Die Versorgung der Grundstücke mit Telekommunikationsinfrastruktur 
erfordert eine rechtlich gesicherte Verbindung zum öffentlichen Grund. Das entsprechende 
Recht muss auch bei einer eventuell später stattfindenden Grundstücksteilung erhalten blei-
ben. Daher sollte die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grund-
buch veranlasst werden. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 2 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. 
 
 
9.3 Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung 
 
Zur Sicherstellung des schadlosen Abflusses des Oberflächenwassers aus dem Wohngebiet 
B-Plan 98 wird im weiteren Verfahren vom Ingenieurbüro Lenk + Rauchfuß GmbH aus Rel-
lingen ein wasserwirtschaftlichen Konzeptes erstellt. Im Konzept werden die relevanten was-
serwirtschaftlichen Grundlagendaten überschlägig ermittelt und auf dieser Basis die wasser-
wirtschaftlichen Berechnungen durchgeführt.  
 
Das Plangebiet wird an die vorhandenen Schmutzwasserkanäle angeschlossen. 
 
Zudem ist es vorgesehen, das anfallende Oberflächenwasser aus dem B-Plangebiet in Re-
genrückhalteräumen zu sammeln und gedrosselt den bestehenden Regenwasserkanälen 
zuzuführen. Als oberflächennahe Rückhalteräume stehen Grünstreifen innerhalb des Plan-
gebietes zur Verfügung.  
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Abbildung 7 - Auszug aus dem Entwässerungsplan ,Stand: Mai 2016 (ohne Maßstab) 
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9.4 Brunnen 
 
Die Untere Wasserbehörde wies darauf hin, dass sich am südwestlichen Rand des B-Plans 
auf dem Flurstück 84 ein ca. 15 m tiefer Beregnungsbrunnen befindet. Für die damit ver-
bundene Grundwasserentnahme wurde unter dem Az.: 423-363-19/1-12/17 eine wasser-
rechtliche Erlaubnis erteilt. Dieser Sachverhalt muss bei den weiteren Planungen berück-
sichtigt und der Brunnen ggf. gern. DVGW-Arbeitsblatt W 135 fachgerecht zurückgebaut 
werden. Im Vorwege ist der Wasserbehörde dann ein von einer Fachfirma erstellter 
Verfüllplan vorzulegen. Sobald die Wasserbehörde der Art und Weise des geplanten Rück-
baus zugestimmt hat, ist der Brunnenrückbau zeitnah durchzuführen. 
 
 
9.5 Müllentsorgung 
 
Die Müllentsorgung wird vom Kreis Pinneberg durchgeführt. Die neu geplanten Straßen 
(Verkehrsberuhigter Bereich) können von den Fahrzeugen der Müllabfuhr befahren werden. 
Müllbehälter sind am Abfuhrtag an der nächstgelegenen, von den Fahrzeugen der Müllab-
fuhr befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche, bereit zu stellen. 
 
Der Kreis Pinneberg bat darum, dass der § 16 der UW Müllbeseitigung und die Rast 06 (EAE 
85/95) beachtet wird (Ein Müllfahrzeug hat folgende Maße: 10,90 m lang, 3,60 m hoch, 2,50 
m breit). Außerdem muss die Abfallentsorgung sichergestellt sein. 
 
 
 
 
10 Eingriffsregelung 
 
Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Bauleitplanverfahren zu entscheiden (§ 14 BNatSchG). Dazu ge-
hört auch, dass die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes oder des Landschaftsbildes soweit wie möglich im Plangebiet selbst gemindert, 
ausgeglichen oder ersetzt werden. Zu der Entscheidung über die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege bei der Abwägung gehören auch Festsetzungen, die der Minde-
rung, dem Ausgleich oder dem Ersatz dienen. 
 
Die Auswirkungen des Bebauungsplanes werden deshalb durch den Umweltbericht zum 
Bebauungsplan ermittelt und bewertet. Der Umweltbericht wird auch Vorschläge enthalten, 
wie die zu erwartenden Beeinträchtigungen gemindert, ausgeglichen oder ersetzt werden 
können.  
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11 Umweltbericht 
Umweltbericht; LANDSCHAFT & PLAN; Hamburg; Stand: Mai 2016 
 
Wird für den Satzungsbeschluss vom Büro  Landschaft und Plan noch ergänzt. 
 
 
 
 
12 Altablagerungen und Altlasten 
 
 
Für den Plangeltungsbereich des B-Planes 98 "westlich kleiner Moorweg, südlich Schäfer-
weg" liegen der unteren Bodenschutzbehörde keine Informationen über schädliche Boden-
veränderungen, Altstandorte und/ oder Altablagerungen vor. 
 
Sollten im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes jedoch Auffälligkeiten im Untergrund 
festgestellt werden, die auf eine Altablagerung und/oder eine Belastung oder Kontamination 
des Bodens mit Schadstoffen hindeuten, so ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises 
Pinneberg umgehend davon in Kenntnis zu setzen.  
 
Auffälliger/ verunreinigter Bodenaushub ist bis zum Entscheid über die fachgerechte Entsor-
gung oder die Möglichkeit zur Verwendung auf dem Grundstück separat zu lagern. Dieser 
Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag und gegen Austräge in den Untergrund 
zu schützen (z. B durch Folien oder Container).  
 
Die Untere Bodenschutzbeörde, bat die Stadt Tornesch zu Klärung ob aus der bisherigen 
landwirtschaftlichen und baumschulerischen Nutzung Materialien auf- und eingebracht wur-
den, die für die zukünftige Wohnnutzung eine Beeinträchtigung und/ oder eine Gefahr dar-
stellen. Die Stadt wird hierzu im weiteren Verlauf eine Untersuchung beauftragen und ggf. 
Maßnahmen im gesetzlichen Rahmen veranlassen. 
 
 
 
 
13 Denkmalschutz 
 
 
Das Archäologische Landesamt kann zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kultur-
denkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der 
vorliegenden Planung feststellen.  
 
Darüber hinaus verweist es auf § 15 DSchG; Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat 
dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde 
mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und 
die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der 
Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu 
dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übri-
gen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unver-
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ändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen Von 
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wo-
chen seit der Mitteilung. 
 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
 
 
 
 
14 Flächenbilanz 
 
 
Die folgende Tabelle gibt die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen wieder. 
 

Bezeichnung Fläche in ha 

Wohnbauflächen 2,235 
davon: Allgemeines Wohngebiet, Qu.1 0,211 
davon: Allgemeines Wohngebiet, Qu.2 0,281 
davon: Allgemeines Wohngebiet, Qu.3 0,117 
davon: Allgemeines Wohngebiet, Qu.4 0,117 
davon: Allgemeines Wohngebiet, Qu.5 0,068 
davon: Allgemeines Wohngebiet, Qu.6 0,354 
davon: Allgemeines Wohngebiet, Qu.7 0,230 
davon: Allgemeines Wohngebiet, Qu.8 0,397 
davon: Allgemeines Wohngebiet, Qu.9 0,460 

    
Verkehrsflächen 1,229 

davon: Verkehrsfläche, Kleiner Moorweg 0,306 
davon: Verkehrsfläche, Geh- und Radweg 0,158 
davon: Verkehrsberuhigter Bereich 0,364 
davon: Öffentliche Parkplätze  0,109 
davon: Straßenverkehrsgrün 0,292 

    
Öffentliche Grünfläche 2,377 

davon: öffentliche Grünflächen 2,147 
davon: private Grünflächen 0,230 

    
    Räumlicher Geltungsbereich 5,841 

 
   Stand: 23.05.2016 
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15 Kosten 
 
 
Angaben zu den Kosten, die der Stadt aus der Umsetzung des Bebauungsplanes vor-
aussichtlich entstehen werden, sind zurzeit noch nicht möglich. 
 
 
 
 
 
Diese Begründung wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch in ihrer Sitzung am 
……………….. gebilligt. 
 
Tornesch, den ………...... 
 
 
 
............................................... 
 Bürgermeister 
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1. Umweltbericht

1.1 Einleitung

Seit der Neufassung des Baugesetzbuches vom 23. September 2004 besteht für die Ge-
meinden bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen ge-
mäß § 2 Abs. 4 die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung, in der die voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Das
Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.

Die im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des
Umweltschutzes sind gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht darzulegen. Dieser ist ge-
sonderter Teil der Planbegründung.

Die Inhalte des Umweltberichtes sind in der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB festge-
legt.

1.1.1 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

Die Stadt Tornesch hat im 30.03.2016 die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Planung betroffen sein könnte, im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung über die Planung unterrichtet und zur Äußerung im Hinblick auf den Umfang und
den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert (§ 4 BauGB, Beteiligung der Behör-
den).

1.1.2 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes

Das Plangebiet ist ein Teil der Gesamtplanung „Tornesch am See“, das in mehrere Teilbe-
bauungspläne unterteilt ist.

Das gesamte bauliche Entwick-
lungsgebiet im Nordosten der
Ortslage ist ca. 37 ha groß und
dient der Abrundung des Sied-
lungsgefüges mit einer Innen-
stadtentwicklung unter Berück-
sichtigung städtebaulicher und
ökologischer Funktionszusam-
menhänge.

Abb. 1 Lage im Raum

Das ca. 5,841 ha große Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt bzw. stellt sich als
nicht mehr genutzte Baumschulfläche dar.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 98 sollen in dessen Geltungsbereich die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um den dringenden Bedarf an
Wohnbebauung zu decken.

Der städtebauliche Entwurf greift die konzeptionellen Elemente des Wettbewerbsergebnis-
ses zu „Tornesch am See“ auf:

Gesamtgebiet
‚Tornesch am See’

Plangebiet
B-Plan Nr. 98
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 Erhalt vorhandener Grünstrukturen (Knick-, Baum- und Grabenstrukturen)
 Anbindung der Grundstücke an Grünfinger, welche den Siedlungsraum mit den Parkanla-

gen und der offenen Landschaft verbinden
 Quartierübergreifende durchgehende Fuß- und Radwegeverbindungen

Abb. 2 Abgrenzung des Plangebietes (Quelle: dn.stadtplanung 05 / 2016)

Die geplante, aufgelockerte Bebauungsstruktur setzt sich aus Einfamilienhäusern und einer
Kindertagesstätte zusammen.

Die Erschließung des Baugebietes erfolgt vom Kleinen Moorweg aus über 2 Stichwege, wo-
bei die Anfahrt zum Kindergarten über die nördliche Stichstraße vorgesehen ist. Im Süden
werden drei Grundstücke direkt über die südlich angrenzende Erschließung des B-Planes
Nr. 82 erschlossen. Private Stellplätze werden auf den Baugrundstücken untergebracht. Zu-
dem werden im nordöstlichen und südöstlichen Bereich Stellplatzanlagen errichtet.

Das durchgängige Wegesystem für Radfahrer und Fußfänger ist in das gebietsübergreifende
Wegenetz eingebunden und berücksichtigt den fußläufigen Bezug zum zentralen Park der
Gesamtplanung „Tornesch am See“ und in die Nachbarschaft.

Das integrierte Grün- und Freiflächensystem entwickelt sich aus der Gesamtplanung „Torne-
sch am See“ und ist Bestandteil der übergeordneten Grünplanung. Die vorhandenen Knick-
und Gehölzstrukturen werden weitgehend erhalten und unter Berücksichtigung von Knick-
schutzstreifen in Grünflächen integriert, die die Bauflächen in unterschiedliche Quartiere
gliedern. Gleichzeit dienen die öffentlichen Grünflächen der Ableitung und Rückhaltung des
Niederschlagswassers und der Anlage von Kinderspielplätzen. Die zentrale Grünachse auf
der Westseite nimmt die durchgängige grüne Wegeverbindung vom Lindenweg bis zur nörd-
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lichen Parkanlage auf und stellt über den Schäferweg die Verbindung zur freien Landschaft
im Osten her.

Die Bebauungsstruktur sieht neun Quartiere mit einer Einzelhausbebauung sowie den Neu-
bau der Kindertagesstätte im Quartier 8 im Nordosten des Plangebietes vor.

Art des Vorhabens und Festsetzungen
Der Bebauungsplan sieht für die geplante Nutzung die Ausweisung eines allgemeinen
Wohngebietes mit Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,25 bzw. 0,40 für das Grundstück der
Kindertagesstätte, öffentliche Verkehrsflächen sowie öffentliche und private Grünflächen vor.

Die Öffentlichen Grünflächen werden mit der Zweckbestimmung Parkanlage, Regenrückhal-
tung, Spielplatz und Straßenbegleitgrün festgesetzt. Im Bereich der zu erhaltenden Knicks im
Norden am Schäferweg, im zentralen Teil und an der nordwestlichen Plangebietsgrenze sind
die Grünflächen mit der Festsetzung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft für den Knickschutz überlagert. Ergänzend
wird eine Feldhecke im Süden mit einem Erhaltungsgebot als Private Grünfläche gesichert.
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Abb. 3 B-Planentwurf (Quelle: dn.stadtplanung, Stand 1123.065.2016)

Die Straßenbegleitgrünfläche im Osten entlang des Kleinen Moorweges dient dem Erhalt des
straßenbegleitenden Grünstreifens mit Knick und Graben. Zum Knickschutz wird im Südos-
ten das Straßenbegleitgrün mit der Festsetzung einer Maßnahmenfläche überlagert.

Die Verzahnung der Wohnquartiere mit den Grünflächen wird durch die Ausweisung von
Privaten Grünflächen gesichert, für die ein Anpflanzgebot von Hecken festgesetzt ist.

In der Grünachse im Südwesten ist ein Anpflanzgebot für eine Baumreihe festgesetzt, die an
den Knick im Nordwesten anbindet. Die Stellplatzanlagen werden mit einem Anpflanzgebot
für Hecken in die öffentlichen Grünflächen eingebunden.

Das Niederschlagswasser soll überwiegend in begrünten Mulden im Bereich der öffentlichen
Grünflächen gesammelt und verzögert dem zentralen Entwässerungssystem zugeführt wer-
den.

Zum Schutz gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden bauliche Schallschutzmaß-
nahmen für alle Aufenthaltsräume sowie zur Anordnung der Schlaf- und Kinderzimmer zur
lärmabgewandten Seite getroffen.

Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden
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Das gesamte B-Plangebiet hat eine Größe von ca. 5,8 ha. Die Festsetzungen haben folgen-
den Flächenumfang:

Wohnbaufläche 2,198 ha
Verkehrsfläche 1,229 ha
Öffentliche Grünfläche 2,147 ha
Private Grünfläche 0,267 ha
Bruttobauland (gesamt) 5,841 ha

1.1.3 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachpla-
nungen und ihre Berücksichtigung

Der Regionalplan für den Planungsraum I, Schleswig-Holstein Süd (1998) stellt dar, dass
sich das Plangebiet innerhalb der Siedlungsachse Hamburg-Elmshorn Elmshorn im östlichen
Anschluss an das zusammenhängende Siedlungsgebiet von Tornesch als Stadtrandkern 1.
Ordnung befindet. Regionale Freiraumstrukturen werden durch das Plangebiet nicht tangiert.

Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I (1998) trifft keine planungsrelevanten
Aussagen für das Gebiet. Flächen mit besonderer Erholungseignung und besonderen ökolo-
gischen Funktionen sowie Bereiche der Hauptverbundachse im landesweiten Schutzgebiets-
und Biotopverbundsystem grenzen nördlich und östlich des Plangebietes erst in ca. 0,75 bis
1,25 km Entfernung an.

Im wirksamen Flächennutzungsplan (30. Änd. FNP) der Stadt Tornesch wird das Plangebiet
als Wohnbaufläche und im nördlichen, östlichen und südlichen Bereich als Grünfläche mit
der Zweckbestimmung Parkanlage und Spielplatz dargestellt.

Im festgestellten Landschaftsplan der Stadt Tornesch (Stand 1995) werden für das Plange-
biet geplante Grünflächen dargestellt. Der Plan stellt dar, dass vorhandene Knicks zu erhal-
ten sind.

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder europäische Vogelschutz-
gebiete, Naturschutzgebiete oder andere Schutzgebiete sind nicht vorhanden.

1.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

1.2.1 Derzeitiger Umweltzustand / Bestandsaufnahme und Bewertung

Das Plangebiet stellte sich zum Zeitpunkt der Bestandserfassung überwiegend als landwirt-
schaftliche Nutzfläche (ca. Acker 2,24 ha und Grünland 0,94 ha) dar. Im südlichen Teil liegt
eine ehemalige Baumschulfläche (ca. 1,52 ha), die brach gefallen und in Teilen durch Ge-
hölzaufwuchs gekennzeichnet ist. Im Bereich der begrenzenden Straßenverkehrsflächen
entlang des Schäferweges und des Kleinen Moorweges verlaufen schmale Straßenseiten-
gräben.

1.2.1.1 Schutzgut Mensch

Beeinträchtigung durch Lärm und Luftschadstoffe
Im Plangebiet bestehen Vorbelastungen durch Lärm von Straßenverkehr, Schienenverkehr
auf der Strecke Tornesch-Pinneberg südlich des Plangebietes sowie den angrenzenden
Gewerbeflächen.
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Grundsätzlich ist im Bebauungsplanverfahren die zu erwartende Lärmbelastung für das
Plangebiet zu ermitteln und ggf. zu klären, ob Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz des
Plangeltungsbereiches erforderlich sind.

Zur Ermittlung der Geräuschbelastungen durch den Straßen- und Schienenverkehr auf das
Gebiet sowie die geplante Kindertagesstätte mit den Parklätzen wurde eine schalltechnische
Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 98 durch das Büro Lärmkontor durchgeführt. Zusätz-
lich wurden die gewerblich bedingten Immissionen aus den umliegenden Gewerbegebieten
untersucht und bewertet. Bestehende Konflikte sollen aufgezeigt und Ansätze zum Schall-
schutz als Festsetzungen im Bebauungsplan entwickelt werden.

Für die Berechnung der schalltechnischen Verkehrsbelastung der Wohnnutzungen werden
die Prognosewerte 2025 aus der Verkehrsuntersuchung „Tornesch am See“ der Stadt Tor-
nesch aus 2011 mit aufgerundeten Werten für den Prognosehorizont 2030 zugrunde gelegt.
Für die Ermittlung der Lärmbelastungen der Kindertagesstätte werden zwei Mitarbeiterpark-
plätze und ein Besucherparkplatz bezogen auf die Beurteilungszeit des Tageszeitraumes
werktags (6 bis 22 Uhr) zugrunde gelegt. Die Vorbelastungen durch die angrenzenden Ge-
werbeflächen werden aus der schalltechnischen Untersuchung zu den Bebauungsplänen Nr.
76 und Nr. 82 der Stadt Tornesch herangezogen.

Als Berechnungsergebnis werden die durch den Verkehr verursachten Schallimmissionen
sowie die schalltechnischen Einwirkungen des Gewerbelärms im Plangebiet grafisch in den
nachfolgenden Abbildungen dargestellt.

Im Ergebnis zeigt sich, dass tagsüber im Wesentlichen die Straße Kleiner Moorweg auf das
Plangebiet einwirkt. Im Nahbereich der Straße werden die Beurteilungspegel für allgemeine
Wohngebiete von 55 dB(A) als Orientierungswerte nach der DIN 18005 überschritten, die
Grenzwerte nach der 16. BImSchV von 59 dB(A) aber eingehalten. In den übrigen Bereichen
des Plangebietes werden keine Überschreitungen der Orientierungs- und Grenzwerte er-
reicht.

Abb. 4 Schallemissionen Verkehr Tag
(Quelle: LÄRMKONTOR GMBH 05 / 2016)

Abb. 5 Schallemissionen Verkehr Nacht
(Quelle: LÄRMKONTOR GMBH 05 / 2016)

Für den Nachtzeitraum zeigen die Berechnungen, dass es entlang des Kleinen Moorweges
zu Überschreitungen des Grenzwertes der 16. BImSchV von 49 dB(A) kommt, während im
übrigen Bereich die Grenzwerte eingehalten werden. Der Orientierungswert der DIN 18005
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von 45 dB(A) wird hingegen im gesamten Plangebiet überschritten und begründet sich in
dem Zugverkehrsaufkommen nachts.

In Bezug auf den Gewerbelärm der Stell-
plätze der Kindertagesstätte werden im
Ergebnis die Immissionsrichtwerte der TA
Lärm von 55 dB(A) für allgemeine Wohn-
gebiete an allen Immissionsorten an den
Bebauungsgrenzen eingehalten.

Abb. 6
Beurteilungspegel Gewerbe Werktag (6 –
22 Uhr)
(Quelle: LÄRMKONTOR GMBH 05 / 2016)

Auch in der Betrachtung der Gesamtbelastung des Gewerbes werden die Immissionsricht-
werte der TA Lärm eingehalten.

Die in der Lärmuntersuchung aufgezeigten maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109
liegen am Tag in den Lärmpegelbereichen II bis III. Aufgrund der hohen nächtlichen Beurtei-
lungspegel wird die Festsetzung des Lärmpegelbereichs III empfohlen.

Gemäß der im Rahmen der 30. Änderung des Flächennutzungsplanes erstellten verkehrs-
technischen Untersuchung können die geplanten Wohngebiete "Tornesch Am See", und da-
mit auch der B-Plan Nr. 82 über die vorhandenen und geplanten Knotenpunkte an die Ahren-
loher Straße bzw. den Großen Moorweg angebunden werden.

Bewertung
Zur Berücksichtigung des Schallschutzes werden passive Schallschutzmaßnahmen an den
Gebäuden entsprechend den angegebenen Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 empfohlen.
Darüber hinaus wird ein wesentlicher Beitrag zur Geräuschreduzierung durch den bereits
vergrößerten Abstand zwischen Wohnen und Straße am Kleinen Moorweg erreicht.

Zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie zum Schutz von Aufenthalts-
räumen sowie Schlaf- und Kinderzimmern werden Regelungen zum Lärmschutz getroffen.
Für alle Aufenthaltsräume ist ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an
den Gebäuden zu schaffen, während Schlaf- und Kinderzimmer zur lärmabgewandten Seite
anzuordnen sind bzw. mit entsprechenden Lüftereinrichtungen auszustatten sind.

Die durch die Umsetzung der Planung zu erwartenden zusätzlichen Verkehre können gemäß
der Verkehrsuntersuchung vom vorhandenen Straßennetz aufgenommen werden.

Erholungsnutzung
Das Plangebiet selbst dient derzeit nicht der Erholungsnutzung. Die wenig befahrenen randli-
chen Straßen können jedoch als Geh- und Fahrradwege genutzt werden. Der Schäferweg
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führt nach Nordwesten zum Versorgungszentrum an der Ahrenloher Straße / Ohlenhoff und
nach Nordosten über die Großen Moorweg in die freie Landschaft.

Das Plangebiet, als Bestandteil der Gesamtplanung „Tornesch am See“, ist in das überge-
ordnete Freiraumkonzept eingebunden. Die Kernidee dieses Freiraumkonzeptes ist die Ver-
zahnung der Neubebauung mit einem Grünflächensystem und der Landschaft sowie die
Ausprägung eines neuen Ortsrandes.

Bewertung
Durch die Bebauungsplanung wird das Plangebiet für Fußgänger und Radfahrer erschlossen
und bietet im Bereich der neuen öffentlichen Grünflächen verkehrsunabhängige Wegeverbin-
dungen. Mit der Grünachse im Westen wird ein wesentlicher Bestandteil der zentralen Park-
anlage des Grünflächensystems geschaffen.

Damit sind durch die Planung positive Auswirkungen auf die Erholungsnutzung zu erwarten.

1.2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen / Artenschutz

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile
des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schüt-
zen. Ihre Lebensräume sowie sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen,
zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen.

Das Plangebiet ist z.Zt. überwiegend bis auf die Straßenflächen nicht versiegelt und kann
damit nahezu 95 % als tatsächlicher und potenzieller Lebensraum für Tiere und Pflanzen
angesehen werden.

Biotoptypen
Eine örtliche Aufnahme der Biotop- und Nutzungstypen erfolgte am 19. Mai 2015. Die Einstu-
fung der Biotoptypen erfolgt nach der „Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Bio-
topkartierung Schleswig-Holstein“ (LANDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄU-
ME SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015). Als Grundlage für die Kartierung dienen eine Vermessung und
Google-Earth-Luftbilder.

Die im Vorhabengebiet verbreiteten Biotoptypen sind im Plan Nr. 1.0 (Anhang) dargestellt.

Die vorherrschenden Biotoptypen sind in landwirtschaftlicher Nutzung bzw. sind als ehemali-
ge Baumschulflächen brachgefallen und in unterschiedlichen Sukzessionsstadien. Das Ge-
biet wird durch ein teilweise gut ausgebildetes Knicknetz eingerahmt und gegliedert.

Knicks

Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze am Schäferweg, der nordwestlichen Plangebiets-
grenze und im südlichen Teil entlang des Kleinen Moorweges sind prägende Knicks vorhan-
den. Ein weiterer Knickabschnitt verläuft in etwa mittig durch das Plangebiet und setzt sich in
südliche Richtung weiter fort. Die Knicks sind überwiegend in gutem Zustand mit einem
stabilen Wall, einer dichten Strauchschicht und durch regelmäßige Überhälter charakterisiert.
Die landschaftsprägenden Überhälter bestehen aus Eiche und Hainbuche. Die Strauch-
schicht wird aus den knicktypischen Arten Hasel, Weißdorn, Eberesche, Hainbuche, Holun-
der und Traubenkirsche, teilweise auch jüngeren Pappeln (Silber-Pappel, Zitter-Pappel) ge-
bildet.

Der Knick am Schäferweg weist drei sehr mächtige Großbäume bzw. alte Knickeichen mit
Stammdurchmesser von 0,80 bis 0,90 cm und Kronendurchmessern von 20 bis 24 m auf.
Weiterhin sind Pappel und Ahorn bestandsbildend. Der Knick im Nordwesten ist überwie-
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gend dicht und strauchartig u.a. mit Stiel-Eiche, Pappel, Buche, Erle und mehrstämmigen
Haseln ausgebildet. Der Mittelknick hat den Charakter eines baumartigen, bis zu 10 m brei-
ten Gehölzstreifens mit Gehölzunterwuchs. Die Baumkronen sind insbesondere zur Nordsei-
te weit ausladend. Es sind u.a. Eiche, Pappel, Weißdorn und Holunder vorkommend. Der
südöstliche von Nord nach Süd verlaufende Knickabschnitt bildet mit dem vorgelagerten
Graben ein Biotopelement. Der strauchartige, in Teilen etwas lückige Bewuchs ist durch ein-
zelne Eichen-Überhälter mit 0,30 bis 0,65 cm Stammdurchmesser und 6 bis 10 m Kronen-
durchmesser geprägt. Der Knick im Südosten entlang des Kleinen Moorweges stellt mit dem
straßenbegleitenden Graben eine zusammenhängende Biotopstruktur dar. Der Knick wurde
im nördlichen Abschnitt vor ca. 3 Jahren auf den Stock gesetzt, der südliche Bereich ist
frisch im Frühjahr 2016 geknickt worden. Im Süden befindet sich ein prägender Eichen-
Überhälter mit 0,65 cm Stamm- und 16 m Kronendurchmesser.

Eine typische Feldhecke ist im südlichen Plangebiet bestandsbildend und verläuft von West
nach Ost zwischen der brachgefallenen Baumschulfläche und Ackerfläche. Die Hecke be-
steht vorwiegend aus Mirabellen, die dicht aufgewachsen sind und eine Höhe von rund 4 m
erreichen.

Knicks sowie ebenerdige, typische Feldhecken unterliegen dem Biotopschutz gem. § 21
LNatSchG.

Nördlich der Feldhecke befindet sich eine weitere Hecke mit überwiegend nicht heimischen
und standortgerechten Gehölzen wie Thuja und Eibe sowie Holunder und Brombeere, die
vermutlich aus der ehemaligen Baumschulnutzung hervorgegangen ist. Diese Hecke ist nicht
geschützt.

Gehölze und Gebüsche

Weitere Gehölzstrukturen sind entlang des Kleinen Moorweges als Uferbewuchs des Stra-
ßenrandgrabens im Nordosten vorhanden. Es handelt sich überwiegend um mehrstämmige
Gehölze aus Weide, Pappel und Birke, die beidseitig auf den Uferböschungen stocken. Im
mittleren Teil im Bereich der Grünlandnutzung befinden sich zwei kleine Gebüsche aus
Schlehen grabenbegleitend bzw. entlang der Flurstücksgrenze des Grünlandes. Innerhalb
des Grünlandes ist inselartig ein Ruderalgebüsch aus Brombeerfluren mit Brennessel und
Kleb-Labkraut ausgebildet, das mit höheren Gebüschen aus Hasel, Faulbaum und Gewöhn-
licher Traubenkirsche durchsetzt ist.

Auf der ehemaligen Baumschulfläche im zentralen Teil mit längerer Nutzungsaufgabe seit
ca. mehr als sechs Jahren ist die Sukzession so weit vorangeschritten, dass in Teilen flächi-
ge Gebüsche vorhanden sind. Die Gebüsche sind bis zu 4 m hoch und bestehen aus Pio-
nierarten, die sich schnell ausbreiten und schnellwüchsig sind. Auf den Brachflächen domi-
nieren Weidenarten, vor allem Sal-Weide, weiterhin Öhrchen-Weide, Silber-Weide, Korb-
Weide, Spätblühende Traubenkirsche, Birke, Schwarz-Erle und vereinzelt Sanddorn. Die Ge-
hölze sind überwiegend mehrstämmig und strauchartig mit geringen Stammdurchmessern
ausgebildet. Die noch nicht beschatteten und von Gehölzen eingenommenen Flächen beste-
hen aus Ruderalarten, die auf lehmig-bindige, zum Teil von Staunässe geprägte Standorte
schließen lassen.

Binnengewässer

Oberflächengewässer sind in Form von Straßenrandgräben auf der Nordseite des Schäfer-
weges, beidseitig des Kleinen Moorweges und entlang des Knicks im Süden vorhanden. Die
Gräben zeigten zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme überwiegend eine geringe Wasserfüh-
rung. Die Böschungen sind mit Ruderalarten mittlerer Standorte bewachsen und haben keine
ausgeprägte Feuchtvegetation. Der ruderale Vegetationsbestand ist grasartig und wird re-
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gelmäßig gemäht. Die ehemalige Baumschulfläche wird im nördlichen Bereich von West
nach Ost von einer Grabenmulde durchzogen, die zum großen Teil verlandet ist.

Grünland

Grünlandnutzung ist im Südosten entlang des Kleinen Moorweges auf einer schmalen Par-
zelle sowie zwischen der Ackernutzung und der ehemaligen Baumschulfläche bestandsbil-
dend. Die zwei Grünlandbereiche können als mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland klassi-
fiziert werden. Wertgebende Grünlandarten (gem. Liste 11 des Kartierschlüssels) sind Ge-
wöhnliches Ruchgras, Rotschwingel, Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Schaumkraut (nur auf der
südöstlichen Fläche, Vorwarnliste der Roten Liste Schleswig-Holstein), Sauer-Ampfer und
Wiesen-Klee. Weitere vorkommende Arten sind Wolliges Honiggras, Wiesen-Fuchsschwanz,
Weiche Trespe, Acker-Kratzdistel, Große Sternmiere, Stumpfblättriger Ampfer, Gundermann,
Löwenzahn, Gewöhnliches Rispengras, Breit-Wegerich, Weiß-Klee und Hornkraut. Zur Kar-
tierzeit ist besonders der Blühaspekt vom Kriechenden Hahnenfuß prägend.

Acker

Der nördliche Teil des Plangebietes und eine Parzelle im Süden werden als Acker genutzt.

Ruderal- und Pioniervegetation

Die ehemaligen Baumschulflächen sind zu unterschiedlichen Zeiten aus der Nutzung ge-
nommen worden. Während die mittlere Teilfläche schon mehrere Jahre brach liegt, erfolgte
eine Nutzungsaufgabe der nördlichen Teilfläche erst vor ca. 2 Jahren. Die südliche Teilfläche
ist in ihrer Sukzession noch jung und voraussichtlich erst seit letztem Jahr nicht mehr bewirt-
schaftet. Dementsprechend sind unterschiedliche Pflanzengesellschaften vorherrschend. Die
ältere Brache im zentralen Teil stellt sich bereits durch Gehölzanflug in Teilbereichen als flä-
chiges Gebüsch dar. Auf der nördlichen Teilfläche dominieren hochwüchsige Gräser und
Stauden. Die südliche Teilfläche ist durch lichtbedürftige Pionierarten gekennzeichnet und in
ihrer Bodenbedeckung teilweise noch schütter; die Pflanzengesellschaften ähneln der einer
Ackerbrache. Die jüngeren Brachen sind als Ruderalflur mittlerer Standorte kartiert worden.

Die meisten Arten sind weit verbreitet und ungefährdet. Es wurden keine gefährdeten Pflan-
zen erfasst. Lichtbedürftige Arten auf der südlichen Ruderalfläche sind u.a. Niederliegendes
Mastkraut, Dach-Trespe, Echte Kamille, Einjähriger Feinstrahl, Kanadisches Berufkraut, Tüp-
fel-Johanniskraut, Vogel-Miere, Behaartes Schaumkraut, Löwenzahn, Kleiner Klee, Zusam-
mengedrücktes Rispengras, Acker-Schmalwand, Echtes Greiskraut, Ferkelkraut, Nachtker-
ze. In höherer Deckung kommen Löwenzahn, Wolliges Honiggras und Acker-Kratzdistel vor.
Weitere Arten, auch der nördlich liegenden, älteren Ruderalfluren sind Knäuelgras, Rot-
schwingel, Taube Trespe, Weidenröschen, Land-Reitgras, Sauer-Ampfer, Kanadische Gold-
rute, Stumpfblättriger Ampfer, Flatter-Binse, Gewöhnliche Kratzdistel, Große Brennessel,
Huflattich, Kleb-Labkraut, Gemeiner Beifuß und Wiesen-Kerbel.

Eine weitere Ruderalflur befindet sich im westlichen Randbereich des Grünlandes im zentra-
len Teil, die sich als Ruderalstreifen mit einzelnen jungen Eichen zwischen der Nutzungs-
grenze Acker / Grünland nach Osten bis zum Kleinen Moorweg fortsetzt. In der Ruderalflur
mittlerer Standorte sind vorwiegend nährstoffliebende und hochwüchsige Arten wie Große
Brennessel, Giersch, Breitblättriger Ampfer, Acker-Kratzdistel, Wiesen-Bärenklau, Kriechen-
der Hahnenfuß, Gemeiner Beifuß, Löwenzahn und Wolliges Honiggras vorkommend. In ei-
nem Bereich haben sich jüngere Erlen spontan inselartig ausgebreitet. Eine kleinere Auf-
schüttung in der Ruderalflur besteht aus Brennessel und ist als Nitrophytenflur erfasst wor-
den. Die ruderal geprägten Straßenrandstreifen am Schäferweg und Kleinen Moorweg sind
als ruderale Grasfluren kartiert worden.
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Fauna/ Artenschutz nach § 44 (1) BNatSchG und EU-Recht
Die zentralen Vorschriften des Artenschutzes finden sich im § 44 BNatSchG, der für die be-
sonders und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten Verbote für unterschiedliche Beein-
trächtigungen (Tötungs-, Verletzungs- und Störungsverbote) beinhaltet. Das europäische
Artenschutzrecht1 verbietet es u. a., wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten (…)
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen (…) zu beschädigen oder zu zerstö-
ren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten von europäisch
geschützten Arten2 aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Ein Verstoß gegen das letztgenannte Verbot liegt jedoch nicht vor,
wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Lebensstätte
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Nur dann wird
entsprechend auch keine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG er-
forderlich. Der besondere Artenschutz ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zwin-
gend zu berücksichtigen.

Zur Ermittlung der (potenziellen) Eignung des Planungsraumes ‚Gesamtgebiet Tornesch am
See’ als Lebensraum für europarechtlich geschützte Tierarten wurden am 30.07. und
16.08.2010 zwei Freilandbegehungen durchgeführt, während derer eine Begutachtung des
Geländes sowie eine Aufnahme der Tierbestände (insbesondere der Fledermausfauna mit
Hilfe von Ultraschalldetektoren und sog. Horchboxen) erfolgte. Die Ergebnisse der Begutach-
tung durch das Büro BIOPLAN wurden in einem Artenschutzrechtlichen Gutachten3 darge-
legt. Wesentlich ist dafür die Ermittlung der im Plangebiet potenziell bzw. tatsächlich vor-
kommenden europäisch geschützten Tierarten. Geschützte Pflanzenarten kommen sicher
nicht vor. Von artenschutzrechtlicher Relevanz sind die Vorkommen von Fledermäusen und
europäischen Vogelarten.

Fledermäuse

In Schleswig-Holstein sind derzeit 15 Fledermausarten heimisch. Alle gelten gem. § 7 Abs. 2
Nr. 14 BNatSchG als streng geschützte Arten und sind darüber hinaus ausnahmslos als Ar-
ten des Anh. IV FFH-RL nach europäischem Recht streng geschützt.

1 In Gestalt von FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie, in deutsches Recht umgesetzt u.a. im § 44 (1) BNatSchG
2 dazu zählen alle europäischen Vogelarten sowie alle Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie (z.B. alle Fleder-
mäuse, Haselmaus, Fischotter, viele Amphibien, Zauneidechse, Heldbock, Eremit, Grüne Mosaikjungfer u.a.)
3 Artenschutzbeitrag zum Gebiet Tornesch-Ost, Prüfung der besonderen Artenschutzbelange gemäß § 44 Abs. 1
BNatSchG; BIOPLAN 13.09.2010
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Im Gesamtbereich Tornesch-Ost
(Gebiet 30. Änd. FNP) wurden 7 Ar-
ten nachgewiesen (Zwerg- und Breit-
flügelfledermaus, Kleiner und Großer
Abendsegler, Wasserfledermaus,
Braunes Langohr und Rauhautfle-
dermaus) und als potenziell vorkom-
mend die Mückenfledermaus ge-
nannt.

Abb. 7
Fledermauslebensräume im Untersu-
chungsgebiet
(Quelle: BIOPLAN 2010)

In Bezug auf Fledermäuse wird das Arteninventar als relativ vollständig bewertet. Insgesamt
kann das untersuchte Gebiet als zumindest teilweise geeigneter (Teil-)Lebensraum für Fle-
dermäuse im Sommerhalbjahr eingestuft werden, da verschiedene Lebensraumbestandteile
vorhanden sind, die für Fledermäuse eine Bedeutung haben können.

Die Knicks sind Flugstraßen und Leitstrukturen für Jagdflüge und bieten im Randbereich
windgeschützte Nahrungsräume. Quartiere wurden im Plangebiet nicht nachgewiesen. Ein-
zelne, ältere Überhälter haben potenzielle Bedeutung als Tagesversteck und Balzquartier.

Im B-Plangebiet Nr. 98 befinden sich keine wichtigen Fledermauslebensräume.

Europäische Vogelarten

Die Vogelgemeinschaft des Untersuchungsgebiets ist durchschnittlich arten- und individuen-
reich ausgebildet und setzt sich ausschließlich aus häufigen Vogelarten des Siedlungsraums
zusammen.

Die offenen Grünländer und Ackerflächen sind als Lebensraum mit geringer bzw. ohne Be-
deutung für Brutvögel eingestuft worden. Typische und gefährdete Vogelarten der offenen
bis halboffenen Agrarlandschaft wie Feldlerche, Wachtel, Rebhuhn oder Neuntöter dürften
im Planungsraum nicht auftreten (vgl. BIOPLAN 2010). Die zum Zeitpunkt der Untersuchung
in 2010 noch intensiv genutzten Baumschulflächen sind für Vögel nach den Erkenntnissen
der Freilandbegehung eher von untergeordneter Bedeutung bewertet worden. Aufgrund der
zwischenzeitlich eingesetzten Bracheentwicklung hat die Fläche eine potenzielle höhere Be-
deutung als Nahrungsfläche für die vorkommenden Gebüschbrüter. Die Knicks und Gehölze
stellen gut geeignete Bruthabitate insbesondere für Kleinvögel der schleswig-holsteinischen
Knicklandschaft dar. Die Brutvogelfauna wird dabei von häufigen und anspruchslosen Klein-
vögeln wie Zaunkönig, Heckenbraunelle, Amsel, Singdrossel, Klapper-, Dorn-, Mönchs- und
Gartengrasmücke, Gelbspötter, Fitis, Zilpzalp, Bluthänfling und Goldammer dominiert. Dar-
über hinaus sind typische Baumbrüter wie Ringeltaube, Buntspecht, Gartenrotschwanz, Gar-
tenbaumläufer, Meisen, Feldsperling, Elster, Rabenkrähe, Buchfink und Stieglitz vorkom-
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mend. Dorfvögel und Gebäudebrüter wie Bachstelze und Hausperling aus den umliegenden
Siedlungsflächen nutzen das Plangebiet als Nahrungsrevier.

Bestandsgefährdete Vogelarten und / oder solche des Anhangs I EU-Vogelschutzrichtlinie
fehlen aufgrund des Nutzungsdrucks und der vergleichsweise hohen Störungsintensität.
Streng geschützte Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG kommen nicht vor. Alle einheimi-
schen Vogelarten sind gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützt.

Sonstige Artengruppen

Mit einem artenschutzrechtlich relevanten Amphibienvorkommen ist im Plangebiet nicht zu
rechnen, da die Grabenabschnitte keine geeigneten Lebensraumstrukturen aufweisen. An-
dere europarechtlich geschützte Arten wie z.B. die Haselmaus aus der Gruppe der Säugetie-
re und Libellenarten sind aufgrund der bekannten Verbreitungsareale und den fehlenden
Habitatstrukturen im Plangebiet nicht zu erwarten.

Bewertung
Innerhalb des Plangebietes und an den nördlichen, nordwestlichen, südöstlichen Plange-
bietsrändern befinden sich Knickstrukturen, die wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tie-
re sowie den lokalen Biotopverbund sind. Die Baum- und Gehölzstrukturen sind darüber hin-
aus Gliederungselemente und besitzen für das Orts- und Landschaftsbild eine hohe Bedeu-
tung. Die nach § 30 BNatSchG i.V. mit § 21 LNatSchG gesetzlich geschützten Knicks weisen
eine besondere Bedeutung für den Naturschutz auf.

Die Acker- und Grünlandflächen sowie Straßenrandgräben mit Ruderalstreifen stellen ge-
ringwertige Biotoptypen dar und sind als Flächen mit allgemeiner Bedeutung zu bewerten.
Die ruderalen Staudenfluren, Brombeerflur und kleinflächigen Ruderalgebüsche im Bereich
des Grünlandes sind ohne besondere Biotopausprägung und als zusätzliche Strukturelemen-
te zu bewerten. Die Baumschulbrache mit unterschiedlichen Sukzessionsstadien aus Rude-
ral- und Pionierfluren sowie Gebüschen hat eine erhöhte Bedeutung als Rückzugs- und Le-
bensraum für Pflanzen und Tiere und wird als Fläche mit besonderer Bedeutung für den Na-
turschutz eingestuft.

Das Plangebiet hat insgesamt ein geringes faunistisches Potenzial. Das Vorkommen europa-
rechtlich geschützter Arten beschränkt sich voraussichtlich auf Vögel und Fledermäuse.

Sonstige schutzwürdige Bereiche und Landschaftsbestandteile sind nicht vorhanden.

Mit Umsetzung der Planung werden zu großen Teilen intensiv landwirtschaftlich genutzte
Biotoptypen mit geringer Biotopwertigkeit sowie eine Baumschulbrache mit besonderer Be-
deutung überbaut. Darüber hinaus werden kleinflächige Gebüsche und Ruderalfluren im Be-
reich des Grünlandes in Anspruch genommen.

Der straßenbegleitende Graben mit Gehölzbestand auf der Nordwestseite des Kleinen Moor-
weges wird für den Straßenausbau auf einer Länge von 20 m zzgl. je 1,50 m baubedingte
Anpassungsbereiche mit gesamt 23 m sowie für die nördliche und südliche Erschließungs-
straße auf einer Länge von je 13 m zzgl. je 1,50 m baubedingte Anpassungsbereiche mit
gesamt 32 m überbaut (gesamt 55 m). Auf der gegenüberliegenden Seite wird der Graben
vollständig auf gesamter Länge mit 290 m im Rahmen des Straßenausbaus verrohrt. Dar-
über hinaus wird der Straßenrandgraben auf der Nordseite des Schäferweges für die Er-
schließung auf einer Länge von 10 m überbaut.

Für die südliche Erschließungsstraße wird im Bereich des Durchbruchs des Südostknicks die
Herstellung einer Grabenverrohung auf einer Länge von rund 15 m erforderlich. Als Aus-
gleich werden zwei vorhandene Verrohrungen des knickbegleitenden Grabens entfernt und
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ein offener Graben auf einer Gesamtlänge von 20 m neu angelegt.

Mit der Grabenverrohrung auf der Ostseite des Kleinen Moorweges sind potenzielle Eingriffe
in die drei prägenden Einzelbäume im Bereich der angrenzenden Bebauung verbunden. Die
Bäume stocken auf der Oberkante der Grabenböschung. Es handelt sich um eine Blutbuche
(0,70 cm Stamm- und 16 m Kronendurchmesser), eine Buche (0,60 cm Stamm- und 10 m
Kronendurchmesser) und eine Eiche (0,80 cm Stamm- und 19 m Kronendurchmesser), die
wesentlich zum durchgrünten Erscheinungsbild des Straßenraumes beitragen. Das geltende
Planrecht (4. Änd. und Erw. des Bebauungsplanes Nr. 52) setzt für den Bereich eine private
Grünfläche mit Bindung zum Erhalt und zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern fest.
Die Blutbuche und Eiche sind darüber hinaus als Einzelbaum mit einem Erhaltungsgebot
festgesetzt. Die Bäume sollen möglichst im Rahmen der Ausbauplanung erhalten werden.
Weitere Details sind im nachgeordneten Verfahren zu prüfen.

Für die Anbindung der Entwässerungsmulden an die bestehenden Gräben werden kleinflä-
chig Grabenaufweitungen bzw. Grabenanpassungen hergestellt.

Die wertvollen Knicks werden bis auf drei erschließungsbedingte Durchbrüche durch ent-
sprechende Grünfestsetzungen gesichert, die eine wesentliche Vermeidungsmaßnahme dar-
stellen. Die langfristige Entwicklung der Kronen- und Wurzelbereiche der zu erhaltenden
Baum- und Knickstrukturen wird ergänzend durch 5 m breite Knickschutzstreifen, den Aus-
schluss von Bodenversiegelungen, Geländeaufhöhungen und -abtragungen sowie Anlagen
der Regenrückhaltung sowie ausreichende Abstände der Baugrenzen gewährleistet. Im Be-
reich des Knickschutzstreifens am Schäferweg wird die Maßnahmenfläche im Kronenbereich
von zwei Eichenüberhältern zzgl. 1,50 m Schutzabstand zur Kronentraufe erweitert. Zum
Erhalt der prägenden Knick-Eiche im Nordosten am Schäferweg wird die Straßentrasse für
den auszubauenden Kleinen Moorweg verschwenkt und die Maßnahmenfläche unterbro-
chen. Im Rahmen der Bauausführung sind ggf. weitere Schutzmaßnahmen für den wertvol-
len Einzelbaum wie vorsorgende Astrückschnitte zur Herstellung des Lichtraumprofils und /
oder Wurzelschutzmaßnahmen zu prüfen.

Der zu erhaltende Knick im Südosten am Schäferweg Kleinen Moorweg ist in das Straßen-
begleitgrün eingebunden und wird bestandsgemäß ausgewiesen. Zur Sicherung des Knick-
schutzes wird die Fläche bis zum zukünftigen Geh- und Radweg, der parallel zum Kleinen
Moorweg auf der Westseite vorgesehen ist, als Maßnahmenfläche festgesetzt. Der Abstand
zwischen Kronentraufe des Knicks und der Außenkante des Geh- und Radweges beträgt
überwiegend weniger als 5 m, so dass in Verbindung mit der Ausbauplanung für den Kleinen
Moorweg kein beidseitiger Entwicklungssaum für den Knickschutz gegeben ist. Im Rahmen
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist für diesen Knickabschnitt daher ein Ersatz im
Verhältnis von 1 : 1 vorzusehen.Die westliche angrenzende öffentliche Grünfläche über-
nimmt hier die Abschirmung. Für den hinter dem Knick verlaufenden zukünftigen Geh- und
Radweg sind ggf. im Rahmen der Erschließungsplanung weiteren Ausbauplanung Schutz-
maßnahmen zu prüfen.

Die Hecke aus zum Teil standortfremden Gehölzen mit einem hohen Anteil der giftigen Eibe
im Bereich des Quartiers 2 wird auf einer Länge von 125 m entnommen. Ein Ausgleich für
den Heckenverlust wird durch das Anpflanzgebot von Hecken im Übergang der privaten Gar-
tenflächen zu den öffentlichen Grünflächen sowie entlang der Stellplatzanlagen in öffentli-
chen Grünflächen erzielt.

Für die südliche Feldhecke wird ein Erhaltungsgebot mit einer privaten Grünfläche festge-
setzt. Zur Herstellung der Entwässerungsmulden werden Teile der Feldhecke beansprucht.
Eingriffsminimierend werden die Grabenanschlüsse für das Quartier 2 auf der West- und
Ostseite bzw. bzw. zentral der öffentlichen Grünfläche zugeführt. Die nicht vermeidbaren

TOP 13.

126 von 160 der Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 98 der Stadt Tornesch „Westlich Kleiner Moorweg, südlich Schäferweg“
Umweltbericht 17

LANDSCHAFT UND PLAN Mai August 2016

Eingriffe in die Feldhecke betragen 10 m Länge im östlichen Abschnitt und rund 2,50 m Län-
ge in der Mitte (gesamt 12,50 m).

Damit die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG bzw. des Art. 5 EU-Vogelschutzricht-
linie (VSRL) für das zu beurteilende Vorhaben nicht eintreten, sind alle Tätigkeiten, die zu
einer Zerstörung von Brut-, Nist-, Wohn- und Zufluchtsstätten der europäischen Vogelarten
führen könnten (Beseitigung vorhandener Gehölzstrukturen), außerhalb der Vogelbrutzeit,
d.h. nur in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende Februar durchzuführen. Die Einhaltung dieser
Bauzeitenregelung für die Entnahme von Bäumen / Gehölzen dient darüber hinaus auch
dem Schutz potenzieller Fledermausquartiere in der Winterzeit. Das Erhaltungsgebot für die
Knicks mit einzelnen Altbäumen trägt zur Sicherung der potenziellen Quartiersbäume bei.
Die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang bleiben für die potenziell vorkommenden Brutvögel gewahrt, da der überwiegende
Teil der Gehölzstrukturen erhalten bleibt und in der angrenzenden Feldflur ausreichende
Ausweichquartiere zur Verfügung stehen. Die in der Regel in stabilen Beständen verbreiteten
Arten können auf den Verlust von Brutrevieren flexibel durch das Besetzen neuer Quartiere
reagieren. Die Bedeutung als Funktionsraum für Fledermäuse ist durch den Erhalt der
Knicks als Leitkorridor für Jagdflüge weiterhin gewährleistet. Störungen sind für den Erhal-
tungszustand der lokalen Populationen, die an durch Nutzungen vorgeprägte Lebensraum-
bedingungen am Siedlungsrand angepasst sind, artenschutzrechtlich ohne weiteren Belang.

Eingriff und Ausgleich ‚Knick / Feldhecke‘ und Flächen mit besonderer Bedeutung
Um die Erschließung der Baugrundstücke sicherzustellen, muss der Knick auf der Nordseite
am Schäferweg auf einer Länge von 10 m zzgl. je 1,50 m baubedingte Anpassungsbereiche
mit gesamt 13 m durchbrochen, d.h. entfernt werden. Weiterhin werden für die südliche Er-
schließungsstraße vom Kleinen Moorweg aus jeweils ein Knickdurchbruch des straßenbe-
gleitenden Knicks auf 13 m Breite und des Südostknicks auf 6 m Breite zzgl. je 1,50 m bau-
bedingte Anpassungsbereiche, d.h. 9 m Breite erforderlich.

Der straßenparallele Knick im Südosten am Kleinen Moorweg verliert im Zusammenhang mit
der Ausbauplanung den Knickschutzstreifen als Entwicklungsraum auf einer Länge von 140
m.

Knicks unterliegen als Biotope einem gesetzlichen Schutz nach § 30 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) und nach § 21 (1) Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG). Handlungen, die
zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung von gesetzlich ge-
schützten Biotopen führen können, sind verboten. Bestimmte, nach Biotopverordnung des
Landes Schleswig-Holstein definierte Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sind zuläs-
sig.

Zur Herstellung der Entwässerungsmulden wird die südliche Feldhecke auf einer Länge von
gesamt 12,50 m unterbrochen.

Mit der Neuplanung werden darüber hinaus die Baumschulbrache mit unterschiedlichen Suk-
zessionsstadien und teilweise Gehölzaufwuchs und sonstige Ruderalfluren und -gebüsche
als Flächen mit besonderer Bedeutung beansprucht.

Eingriff
Für die Überplanung von 35 m Knick und 12,50 m Feldhecke ergibt sich bei einem ange-
messenen Ausgleichsverhältnis von 1 : 2 für die entfallenden Knick- / Feldheckenabschnitte
ein Ausgleichserfordernis von 95 m, das durch Schaffung einer Knick-Neuanlage auf einer
Länge von 95 m erbracht werden muss.
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Für die Nutzungsintensivierung bzw. den Verlust des Knickschutzstreifens auf 140 m Länge
des Knicks am Kleinen Moorweg ergibt sich bei einem Ausgleichsverhältnis von 1 : 1 ein
Ausgleichserfordernis von 140 m Knick-Neuanlage.

Für die Beseitigung der gesetzlich geschützten Knickabschnitte wird ein gesonderter Antrag
auf Knickbeseitigung beim Kreis Pinneberg, Untere Naturschutzbehörde gestellt. Die geplan-
ten Knickersatzpflanzungen werden im Antrag verbindlich dargestellt und geregelt.

Die Baumschulbrache sowie die Ruderalfluren und -gebüsche gelten als Flächen mit kurz-
fristig wiederherstellbaren Werten und Funktionen, so dass ein Ausgleichsverhältnis von 1 : 1
festgelegt wird.
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Tabelle 1

Ermittlung Kompensationsbedarf für Eingriff „Arten- und Lebensgemeinschaften“

Knickentfernung (Eingriff):
Knick Nordseite 13 m Länge
Knick Südwestseite 13 m Länge
Knick Südwest 9   m Länge
(Ausgleich 1 : 2)

35 m x 2 = 70 m

Knickbeeinträchtigung (Eingriff):
Knick Südostseite 140 m Länge
(Ausgleich 1 : 1) 140 m x 1 = 140 m

Heckenentnahme (Eingriff)
Feldhecke Süd 12,50 m Länge
(Ausgleich 1 : 2)

12,50 m x 2 = 25 m

Flächenverlust Baumschulbrache (Ruderalfluren mit
Gebüschen)
15.260 m2

(Ausgleich 1 : 1)

15.260 m2 x 1 = 15.260 m2

Flächenverlust sonstige Gebüsche und Ruderalve-
getation
2.050 m2

(Ausgleich 1 : 1)

2.050 m2 x 1 = 2.050 m2

Gesamt-Ausgleichsbedarf „Knick / Feldhecke“ 23595,00 m
Ausgleichsbedarf Flächen mit besonderer Bedeutung für den Natur-
schutz 17.310 m2

Der Gesamt-Ausgleichsbedarf für Eingriffe in den Knickbestand beträgt somit 23595 m und
für den Verlust der Baumschulbrache 17.310 m2.

Ausgleich
Der Ausgleich wird durch die Neuanlage von Knicks sowie Ruderalfluren mit Gehölzen in
Flächen aus dem städtischen Ökokonto erfolgen (vgl. Schutzgut Boden).

Für die Knick-Neuanlagen ist ein Regelquerschnitt mit 5 m Breite vorzusehen (3,00 m Wall
zzgl. an beiden Seiten 1,00 m Mulde).

Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind nach Umsetzung der internen und externen
Ausgleichsmaßnahmen damit keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.

1.2.1.3 Schutzgut Boden
Mit Grund und Boden soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden. Das
Plangebiet wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich intensiv als Acker und Grünland ge-
nutzt bzw. liegt brach. Aufgrund der vorhandenen Nutzung ist der Boden des Plangebietes
zu ca. 95 % unversiegelt.

Das Plangebiet ist relativ eben. Das Gelände befindet sich im Norden auf einem Höhenni-
veau von ca. 11 m ü.NN und fällt nach Südosten auf ca. auf ca. 10,50 m ü.NN ab.

Die oberflächennahen Schichten bestehen hauptsächlich aus Geschiebemergel bzw. -lehm
und Sanden. Gemäß Bodenkarte des Geologischen Landesamtes Schleswig-Holstein ste-
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hen im Plangebiet überwiegend als Bodentyp Hortisol-Pseudogleye und Hortisol-Podsole an,
die durch intensive Bodenbearbeitung in Baumschulen entstanden sind. Hortisol-Pseudo-
gleye sind als Böden mit mächtigem humosem Mischhorizont aus Sand über lehmigem Sand
und sandigem Lehm, gekennzeichnet. In der feuchten Zeit kann ab Geländeoberfläche Stau-
wasser anstehen; in der trockenen Zeit fehlt dieses. Die Bodentypen sind weder selten, noch
unterliegen sie einem besonderen Schutzstatus.

Die Böden weisen gemäß dem Landwirtschafts- und Umweltatlas Schleswig-Holstein eine
sehr geringe bis geringe Verdichtungsempfindlichkeit in den Sommermonaten auf, während
sie in der Zeit von Oktober bis April als gering bis mittel eingestuft wird. Eine Erosionsge-
fährdung durch Wind und Wasser besteht nicht bzw. ist sehr gering. Der Wasserhaushalt der
Böden ist durch eine geringe bis mittlere Feldkapazität im effektiven Wurzelraum gekenn-
zeichnet. Die bodenkundliche Feuchtestufe wechselt kleinräumig zwischen stark frisch,
schwach frisch bis schwach trocken. Die Nährstoffverfügbarkeit der Böden für Pflanzen wird
mit mittel bis hoch für den nördlichen Bereich und überwiegend gering für den südlichen Be-
reich angegeben. In Bezug auf Filterfunktionen bestehen ein mittlerer bis hoher Bodenwas-
seraustausch im Norden und ein überwiegend sehr hoher Bodenwasseraustausch im Süden.
Die Böden haben eine mittlere Ertragsfunktion.

Den ökologischen Bodenfunktionen wird insgesamt eine allgemeine Leistungsfähigkeit zu-
geordnet.

Eine Baugrunduntersuchung ist für das B-Plangebiet Nr. 98 durchgeführt worden.; Gemäß
Hinweis des Kreises Pinneberg, Fachdienst Umwelt wird die Untersuchung aktuell so erwei-
tert, dass beurteilt werden kann, ob der im Rahmen der Bodenarbeiten anfallende, über-
schüssige Mutterboden einer landwirtschaftlichen Folgenutzung zugeführt werden kann.
Ddie Ergebnisse, auch zu werden aktuell ausgewertet und im laufenden Verfahren ergänzt.
mMöglichen Bodenbelastungen aus der landwirtschaftlichen und baumschulerischen Nut-
zung, werden ausgewertet und sind Grundlage der werden im weiteren Erschließungspla-
nung. Verfahren untersucht.

Informationen über schädliche Bodenveränderungen, Altstandorte und / oder Altablagerun-
gen sind im Plangeltungsbereich derzeit nicht bekannt.

Aufgrund der Überformung des Bodens durch landwirtschaftliche Nutzung liegt im Bebau-
ungsplangebiet eine geringe Wertigkeit des Bodens hinsichtlich der Belange von Natur und
Landschaft vor. Gleichwohl wird mit dem Bebauungsplanverfahren ein Eingriff in den Boden-
haushalt vorbereitet.

Bewertung
Durch die geplante Baugebietsausweisung findet durch Versiegelung ein auszugleichender
Eingriff in das Schutzgut Boden statt. Die ökologischen Bodenfunktionen werden im Bereich
der beanspruchten Bau- und Erschließungsflächen vollständig aufgegeben. Darüber hinaus
finden Bodenveränderungen durch Abgrabungen und Aufschüttungen, Einbringen von
standortfremden Bodenmaterial etc. statt.

Hieraus leiten sich für das Baugebiet Umweltauswirkungen und ein flächenhaftes Kompen-
sationserfordernis ab, das im Rahmen der Umweltprüfung zum B-Plan4 bilanziert wird.

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung Schutzgut ‚Boden’

4 gem. „Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ in der Anlage zum
gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten Schles-
wig-Holstein vom Dezember 2013
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Die Versiegelung des Plangebietes errechnet sich für die Wohnbauflächen aus den zulässi-
gen Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,25 für die Quartiere Nr.1 bis 7 und 9 sowie von 0,40
für das Quartier Nr.8, jeweils zuzüglich einer zulässigen Überschreitung um 50 % für Neben-
anlagen, Stellplätze und Garagen, so dass sich eine maximale Versiegelung von 38 % bzw.
60 % der Bauflächen ergibt.

Bei den Verkehrsflächen ist von einer 100 %-igen Versiegelung auszugehen. Für die öffentli-
chen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage, Spielplatz und Regenrückrückhal-
tung wird pauschal mit einem Flächenansatz von 25 % für die Anlage von wasserdurchlässi-
gen Wegen, Spielgeräten etc. ausgegangen. Für die private Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Kinderspiel wird ein pauschaler Flächenansatz von rund 50 % für Versieglung an-
gesetzt.

Zur Ermittlung der auszugleichenden Neuversiegelung werden die vorhandenen Versiege-
lungen von den geplanten Versiegelungen abgezogen.

Tabelle 2

Flächenbilanz Bestand / Planung
Bestand ca. m2 Planung ca. m2

Fläche versiegelt offen gesamt versiegelt offen gesamt

Acker --- 22.460 22.460 --- --- ---
Grünland --- 9.390 9.390 --- --- ---
Baumschulfläche, brach, mit Ge-
hölzen und Ruderalfluren --- 15.260 15.260 --- --- ---

Knicks --- 3.610 3.610 *
Feldhecke --- 480 480 --- 375 375
Hecke --- 410 410 --- --- ---
Gebüsche / Brombeerflur --- 200 200 --- --- ---
Graben (Straßenseitengraben) --- 1.470 1.470 **
Graben (knickbegleitend) --- 260 260 *
Ruderale Staudenflur, Nitrophyten-
flur 1.850 1.850 --- --- ---

Verkehrsflächen 1.540 --- 1.540 9.210 --- 9.210
Bankette / Randstreifen 1.480 1.480 --- --- ---
Straßenbegleitgrün --- --- --- --- 2.920 2.920
Anpflanzgebot Hecken Stellplätze --- --- --- --- 160 160
Bauflächen
WA Qu. 1 bis 7, 9 --- --- --- 6.700 10.935 17.635
WA Qu. 8 --- --- --- 2.380 1.590 3.970
Private Grünflächen --- --- ---
Erhaltung Feldhecke --- 375 375
Anpflanzgebot Hecken --- --- --- --- 1.460 1.460
WA Qu. 8 Kinderspielplatz --- --- --- 420 415 835
Öffentliche Grünflächen --- --- ---
Parkanlage, Spielplatz, Regenrückhal-
tung --- --- --- 3.465 10.395 13.860

Knickerhalt und Schutzstreifen --- --- --- --- 7.610 7.610
Plangebiet (gesamt) 3.020 55.390 58.410 22.175 36.235 58.410

* Knickerhalt in öffentlichen Grünflächen „Knickschutz“
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** Erhalt z.T. in öffentlichen Grünflächen „Straßenbegleitgrün“

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen eine Überbauung und Versiegelung von
Flächen in einem Umfang von 22.175 m2 zu. Aufgrund der Bestandsversiegelung mit 3.020
m2 ergibt sich eine auszugleichende Neuversiegelung von 19.155 m2.

Mit entsprechenden Festsetzungen zur Minimierung und zum Ausgleich ist auf die Eingriffe
in den Bodenhaushalt zu reagieren. Der "Runderlass" schreibt einen Mindestausgleich für
voll versiegelte Flächen von 1: 0,5 und für wasserdurchlässige Oberflächenbeläge ein Kom-
pensationsverhältnis von 1 : 0,3 vor.

Da es sich bei den zu überplanenden Flächen um landwirtschaftliche Nutzflächen bzw.
Baumschulflächen handelt, ist der Mindest-Kompensationsfaktor von 0,5 bzw. 0,3 anzuwen-
den.

Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist aufgrund der geplanten Neuversiegelung im Bereich
eines bisher kaum versiegelten Bodens als erheblich anzusehen.

Tabelle 3

Ermittlung Kompensationsbedarf für Eingriff „Boden“
Versiegelung Bestand 3.020 m2

Versiegelung Planung 22.175 m2

Neuversiegelung (gesamt) 19.155 m2

Neuversiegelung -wasserundurchlässig- 3.465 m2

Kompensationsfaktor -für wasserdurchlässige Versiegelungen- 0,3
Kompensationsbedarf -Versiegelung wasserdurchlässig- 1.040 m2

Neuversiegelung -vollversiegelt- 15.690 m2

Kompensationsfaktor -für wasserundurchlässige Versiegelungen- 0,5
Kompensationsbedarf -Versiegelung wasserundurchlässig- 7.845 m2

Kompensationsbedarf – Versiegelung gesamt – 8.885 m2

Damit ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 8.885 m2 für das Schutzgut Boden.

Für den Kompensationsbedarf von gesamt 26.195 m2 für die Schutzgüter Biotope (17.310
m2) und Boden (8.885 m2) müssen innerhalb und / oder außerhalb des Plangebietes geeig-
nete Ausgleichsflächen dem Eingriff zugeordnet werden.

Die innerhalb des Plangebietes festgesetzten Maßnahmenflächen mit einer Größe von ge-
samt 7.610 m2 umfassen die zu erhaltenden Knicks sowie 5 m breite vorgelagerte Schutz-
streifen. Die Flächen einschließlich der Aufweitungsbereiche für die beiden prägenden Ei-
chenüberhälter im Knick am Schäferweg dienen der Vermeidung und Minimierung der Ein-
griffe und können somit nicht als interne Ausgleichsfläche zugeordnet werden.

Für den Kompensationsbedarf besteht im Ergebnis ein externes Kompensationserfordernis
von 26.195 m2, dem in Abstimmung mit der Stabsstelle Umwelt der Stadt Tornesch außer-
halb des Plangebietes geeignete Ausgleichsflächen zugeordnet werden müssen.

Der Ausgleich soll durch Zuordnung von 26.195 m2 großen Flächen aus dem städtischen
Ökokonto erfolgen. Die Stadt Tornesch hat aktuell ausreichende Flächen dem Kreis Pinne-
berg, Untere Naturschutzbehörde zur Aufnahme in das Ökokonto gemeldet. Die erforderli-
chen Ein- und Abbuchungen des Ökokontos, die mit der Planungsumsetzung vorgenommen
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werden, erfolgen über die Untere Naturschutzbehörde. Die Detaillierung der Ausgleichspla-
nung erfolgt somit in Abstimmung mit dem Fachdienst Umwelt des Kreises Pinneberg.

1.2.1.4 Schutzgut Wasser

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung
i.S. von § 1 Abs. 5 BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgende Generationen ohne
Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser
sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unterscheiden.

Oberflächengewässer sind im Plangebiet als Straßenrandgräben am Schäferweg und Klei-
nen Moorweg sowie knickbegleitend am Südostknick mit Anbindung an den Graben am Klei-
nen Moorweg vorhanden.

Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserkörper Krückau-Altmoränengeest Nord als obe-
rer Hauptgrundwasserleiter. Die Schutzwirkung der Deckschichten hat überwiegend ein un-
günstige bis mittlere Funktion.

Das Ingenieurbüro Lenk + Rauchfuß hat für das B-Plangebiet Nr. 98 ein wasserwirtschaftli-
ches Konzept erstellt, das mit Stand vom 28.04.2016 als Vorabzug vorliegt. Weiterhin ist
eine Baugrunduntersuchung durchgeführt worden; die Ergebnisse werden im weiteren Ver-
fahren ergänztGrundlage der Erschließungsplanung.

Das Niederschlagswasser soll gemäß der Entwässerungsplanung überwiegend in Mulden
innerhalb der Grünflächen gesammelt werden. Das auf den Dach- und den öffentlichen Ver-
kehrsflächen anfallende Regenwasser wird zusammen mit möglichen Überlaufmengen aus
den Sickerflächen dem zentralen Entwässerungssystem zugeführt.

Bewertung
Mit der Neuversiegelung ist ein verstärkter Oberflächenwasserabfluss zu erwarten.

Für den Straßenausbau des Kleinen Moorweges und die Erschließung des Baugebietes wird
der Entwässerungsgraben auf der Westseite, der in Teilen mit Gehölzen bestanden ist, auf
einer Länge von 55 m überbaut und kann in Teilen in den Bereich des angrenzenden Stra-
ßenbegleitgrünstreifens bzw. der Parkanlage verlegt werden. Auf der Ostseite wird der Stra-
ßenrandstreifen auf einer Länge von 290 m verrohrt. Weiterhin wird der Straßenrandgraben
am Schäferweg auf einer Länge von 10 m überbaut.

Darüber hinaus wird ein knickbegleitender Graben auf einer Länge von 15 m für die südliche
Erschließungsstraße verrohrt. Ein Ausgleich kann durch Entrohrung angrenzender Graben-
abschnitte mit einer Neuanlage von Gräben auf einer Länge von 20 m erfolgen.

Aufgrund der geplanten offenen Oberflächenentwässerung mit der Neuanlage von Gräben /
Entwässerungsmulden im Bereich der öffentlichen Grünflächen ist keine erhebliche Beein-
trächtigung des Schutzgutes Wasser zu erwarten.

1.2.1.5 Schutzgut Landschaftsbild

Das Orts- und Landschaftsbild des Plangebietes ist durch Elemente einer für Schleswig-
Holstein typischen Siedlungslandschaft mit dörflichem Charakter geprägt. Das direkte Plan-
gebiet stellt sich als zusammenhängende Freifläche mit Acker- und Grünlandnutzung und
einer Baumschulfläche dar, die durch Knickstrukturen und Gehölze gegliedert wird. Die
Knickstrukturen sind ortsbildprägend. Im Umfeld finden sich vorhandene Siedlungsflächen,
Neubaugebiete nördlich Schäferweg sowie Hofstellen und gewerbliche Nutzungen östlich
Kleiner Moorweg. Die Straßen weisen einen geringen Querschnitt mit straßenbegleitenden
Graben- und Grünstrukturen auf.

TOP 13.

133 von 160 der Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 98 der Stadt Tornesch „Westlich Kleiner Moorweg, südlich Schäferweg“
Umweltbericht 24

LANDSCHAFT UND PLAN Mai August 2016

Bewertung
Das Landschaftsbild des Plangebietes ist als typisch für den traditionell landwirtschaftlich ge-
nutzten Ortsraum der Stadt Tornesch zu bewerten.

Durch eine aufgelockerte Bebauungsstruktur, die durch öffentliche und private Grünflächen
als Teil eines übergeordneten Freiflächensystems gegliedert wird, die Festsetzung von Er-
haltungsgeboten für die prägenden Knicks sowie von Anpflanzgeboten für Baum- und Ge-
hölzstrukturen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen und in den Baugebieten und Grün-
flächen kann eine landschaftliche Einbindung und Eingrünung der neuen Bauflächen ermög-
licht werden.

1.2.1.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesell-
schaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze
darstellen und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte.

Da innerhalb des Plangebietes und in der näheren Umgebung keine Kulturgüter wie Denk-
male, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder archäologisch bedeutende Landschaften
und Kulturdenkmale sowie sonstigen Sachgüter gem. obiger Definition vorhanden sind, wird
das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter durch die Planung nicht erheblich beeinflusst.

1.2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes

Bei Durchführung der Planung kann eine dem Bedarf nach neuen Wohnflächen entspre-
chende bauliche Erweiterung in einer zentralen Ortslage erfolgen. Durch die Schaffung einer
öffentlichen Grünfläche können neue Freizeitangebote (Parkanlage mit Wegeverbindungen)
bereitgestellt werden.

Da das bauliche Entwicklungsgebiet nur ca. 850 m vom Bahnhof Tornesch entfernt ist, wer-
den durch die geplanten gebietsinternen öffentlichen Grünflächen mit Fuß- und Radwegen
neue Wohnstandorte mit umweltfreundlichen Verkehrsanbindungen an die Städte Hamburg
und Elmshorn angeboten.

Die Überbauung bislang offener Böden bewirkt durch Versiegelung und Bodenabgrabungen
einen vollständigen Verlust der Bodenfunktionen. Auf die unvermeidlichen Eingriffe durch
neue Versiegelungen ist mit Kompensationsmaßnahmen zu reagieren.

Bei Nichtdurchführung der Planung könnte keine dem Bedarf entsprechende bauliche Ent-
wicklung für das Wohnen erfolgen. Das Gebiet würde vermutlich weiterhin landwirtschaftlich
oder als Baumschulfläche genutzt werden und die Böden blieben überwiegend wenig bis gar
nicht versiegelt. Die Lebensräume der Tiere und Pflanzen blieben erhalten. Eingriffe in die
Knicks würden unterbleiben. Auf der anderen Seite könnte auch bauliche Entwicklung zent-
rumsferner und in eventuell naturschutzfachlich sensibleren Bereichen erfolgen.

1.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen

Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der
Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Im Besonde-
ren sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1 a Abs. 3
BauGB i. V. m. § 21 Abs. 1 BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft
durch geplante Siedlungserweiterungen zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Ver-
minderung und zum Ausgleich zu entwickeln. Die Bauleitplanung stellt zwar selbst keinen
Eingriff in Natur und Landschaft dar, nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind
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aber durch die planerische Konzeption zu unterlassen bzw. zu minimieren und entsprechen-
de Wertverluste durch Aufwertung von Teilflächen soweit möglich innerhalb des Gebietes
bzw. außerhalb des Gebietes durch geeignete Maßnahmen auszugleichen.

Die Bilanzierung stellt klar, dass auch durch Maßnahmen zur Vermeidung (Begrenzung der
versiegelten Bereiche durch Baugrenzen und Ausweisung öffentlicher Grünflächen) und
Verminderung (Begrenzung der Versiegelungsintensität durch Festsetzung entsprechender
GRZ) die durch die Erschließung und Bebauung verursachten Eingriffe in Boden, Natur und
Landschaft im Sinnes des Bundesnaturschutzgesetzes im Vergleich zu dem vorherigen Zu-
stand innerhalb des Baugebietes nicht auszugleichen sind, sodass externe Ausgleichsmaß-
nahmen / -flächen festgesetzt werden müssen.

Aus der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich hinsichtlich der um-
weltbezogenen Zielvorstellungen Anforderungen aufgrund der erheblich nachteiligen Um-
weltauswirkungen in folgenden Teilbereichen:

 Berücksichtigung der Neuversiegelung (Schutzgut Boden)

 Berücksichtigung von Knickabschnitts-Überplanungen und Flächenverlust Baumschul-
brache sowie sonstige Ruderalfluren (Schutzgut Tiere und Pflanzen)

Zur Minimierung und zum Ausgleich der Auswirkungen auf den Landschafts- und Natur-
haushalt mit den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima als auch zur Gestaltung des Ortsbildes
werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

 Festsetzungen zum Erhalt von Knicks

 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen und Hecken

 Festsetzung öffentlicher und privater Grünflächen

 Festsetzung / Zuordnung externer Ausgleichsflächen (für Eingriffe in den Boden, in
Knicks und naturnahe Biotope)

 Lärmschutzfestsetzungen

Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange ist folgende Maßnahme zu beach-
ten:

 Die Baufeldräumung ist außerhalb des Brutzeitraumes (Zeit zwischen 1. März bis 30.
September) durchzuführen oder zu anderen Zeiten nach fachkundiger Kontrolle auf Nes-
ter und wenn durch Maßnahmen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können.

In Bezug auf den Baumschutz sind folgende Vorgaben bzw. Richtlinien zu berücksichtigen:

 DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen“

 RAS-LP 4 „Schutz von Bäumen, Vegetationsflächen und Tieren bei Baumaßnahmen“

 ZTV-Baumpflege „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Baumpflege“

Festsetzungen zur Grünordnung
1. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
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Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft dienen dem Erhalt der vorhandenen - gemäß § 21
(1) 4. LNatSchG gesetzlich geschützten – Knicks sowie der Schaffung vorgelagerter Knick-
schutzstreifen. Der Knick ist vor Eingriffen zu schützen und mit Knickwall und Gehölzen dau-
erhaft zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln. Lückige Knickabschnitte sind mit Gehölzen
der folgenden Liste in 1 m Pflanzabstand und je nach örtlichen Verhältnissen ein- oder zwei-
reihig zu bepflanzen. Beschädigte Knickwallabschnitte sind auszubessern.

Der Knickschutzstreifen ist der Entwicklung einer Gras-/ Krautflur zu überlassen und durch
regelmäßige Mahd zu pflegen. Das Mähgut ist immer abzufahren.

Innerhalb der Flächen sind Bodenversiegelungen, Geländeaufhöhungen und -abtragungen
sowie Anlagen für die Regenrückhaltung nicht zulässig.

Im gekennzeichneten Bereich der Maßnahmenfläche darf ein Geh- und Radweg angelegt
werden.

Mögliche Arten:

Apfel (Malus sylvestris)
Birne (Pyrus communis)
Esche (Fraxinus excelsior)
Feldahorn (Acer campestre)
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
Hasel (Corylus avellana)
Holunder (Sambucus nigra)
Hundsrose (Rosa canina)
Schlehe (Prunus spinosa)
Weißdorn (Crataegus monogyna)

2. Flächen mit Erhaltungsfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Anpflanzungen innerhalb der Teilfläche Quartier 2 sind die dort stockenden
Gehölze auf Dauer zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzun-
gen zu ersetzen.

3. Anpflanzfestsetzungen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang der westlichen Plangebiets-
grenze sind Einzelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 20
cm, auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Von
den festgesetzten Standorten darf geringfügig abgewichen werden.

Artenvorschläge:

Eschen-Ahorn (Acer negundo)
Esche (Fraxinus excelsior)
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)

Auf jedem Baugrundstück der Allgemeinen Wohngebiete ist je Grundstück mindestens ein
kleinkroniger, heimischer und standortgerechter Laubbaum (Stammumfang mind. 14 - 16
cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsflä-
che von mindestens 12 qm vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen.

Artenvorschläge:
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Bodenständige Hochstamm-Obstsorten
Ahorn (Acer in Arten)
Rotdorn / Weißdorn (Crataegus in Arten)
Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
Zier-Apfel (Malus)
Zier-Kirsche (Prunus)

Im Bereich der Verkehrsgrünflächen ist 1 großkroniger Einzelbaum, Stammumfang mindes-
tens 18 - 20 cm, auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten; der Baumstandort ist gegen ein Befahren mit Fahrzeu-
gen zu sichern.

In der Planzeichnung ist der mögliche Baumstandort unverbindlich dargestellt.

Bei Abgang des Gehölzes ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Vom dargestellten Standort
darf innerhalb der Verkehrsgrünflächen abgewichen werden.

Artenvorschläge:

Eiche (Quercus in Arten)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Spitzahorn (Acer platanoides)
Linde (Tilia in Arten)

Auf Stellplatzanlagen ist je angefangene 5 Stellplätze ein standortgerechter Laubbaum zu
pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche mit
einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 10 qm (Mindestbreite von 2,00 m, Mindest-
tiefe 1,50 m) vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen. Die Vegetationsflächen sind gegen ein
Befahren mit Fahrzeugen zu sichern.

Artenvorschläge:

Eiche, ungarisch (Quercus frainetto ‚Trump‘)
Purpur-Erle (Alnus x spaethii)

4. Flächen mit Anpflanzfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen mit Anpflanzfestsetzungen für Hecken
innerhalb der privaten Grünflächen sind landschaftsgerechte Laubgehölzhecken auf einem
1,50 m breiten offenen Vegetationsstreifen zu pflanzen; die Anpflanzung ist dauerhaft zu
erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.

Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen mit Anpflanzfestsetzungen für Hecken
innerhalb der öffentlichen Grünflächen (im Bereich der Parkflächen) sind landschaftsgerech-
te Laubgehölzhecken auf einem 1,00 m breiten offenen Vegetationsstreifen zu pflanzen; die
Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neu-
pflanzungen zu ersetzen.

Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2 x verpflanzter Ware
vorzunehmen.

Artenvorschläge:

Hainbuche (Carpinus betulus)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Weißdorn (Crataegus monogyna)
Feldahorn (Acer campestre)
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Rotbuche (Fagus sylvatica)

5. Einfriedigungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB. § 84 LBO)

Als Grundstückseinfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen und öffentlicher Grünflä-
chen sind nur landschaftstypische Laubhecken mit einer Mindesthöhe von 1,00 m zulässig,
die dauerhaft zu erhalten sind.

Mögliche Arten:

Hainbuche (Carpinus betulus)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Weißdorn (Crataegus monogyna)
Feldahorn (Acer campestre)
Rotbuche (Fagus sylvatica)

Festsetzungen zur Wasserwirtschaft

Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser ist von den Baugrundstücken in die öf-
fentlichen Mulden in den Grünflächen abzuleiten.

Lärmschutzfestsetzungen

Zum Schutz gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden bauliche Schallschutzmaßnah-
men für alle Aufenthaltsräume sowie zur Anordnung der Schlaf- und Kinderzimmer zur lärm-
abgewandten Seite getroffen.

Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Vorschriften bei der weiteren Planung

Grundsätzlich sind zur Vermeidung von absichtlichen Tötungen alle Gehölzbeseitigungen
und Gehölzrückschnitte außerhalb der Vogelbrutzeit, d.h. nur vom 01. Oktober bis zum 01.
März des Folgejahres zulässig bzw. durchzuführen.

1.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Da gemäß §1a BauGB mit Grund und Boden sparsam umzugehen ist, hat die Stadt Torne-
sch für die geplante Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Rahmen der 30. Änderung des
Flächennutzungsplanes zunächst Maßnahmen zur Wiedernutzung von Flächen, Nach- und
Innenverdichtung geprüft und daraufhin die Aufstellung mehrerer B-Pläne beschlossen bzw.
geplant.

Das B-Plangebiet Nr. 98 ist eines von neun Teilgebieten, in die das F-Plangebiet im Rahmen
der verbindlichen Bauleitplanung aufgeteilt wird.

Für die beabsichtigte Ausweisung neuer Wohnbauflächen im 30. Änderungsgebiet des F-
Planes wurden im Rahmen eines Wettbewerbes unterschiedliche Entwürfe und Konzepte für
den Bereich entwickelt. Der 1. Preis (Preisträger Schellenberg-Bäumler) diente als Grundla-
ge für die Weiterbearbeitung und entspricht im Wesentlichen den Darstellungen in der 30.
Änderung des Flächennutzungsplanes.

Damit wurden im Rahmen eines Wettbewerbes innerhalb des Gebietes anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten geprüft.

1.3 Zusätzliche Angaben

Technische Verfahren waren bei der Umweltprüfung nicht anzuwenden.

Schwierigkeiten sind bei der Zusammenstellung der Angaben nicht aufgetreten.
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Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen waren die „Hinweise
zur Anwendung der Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ in der Anlage zum
gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur
und Forsten Schleswig-Holstein vom Dezember 2013.

1.3.1 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen
Auswirkungen

Die Überwachung der Umsetzung der naturschutzrechtlichen Festsetzungen soll durch die
Stadt Tornesch erstmalig nach Realisierung der Baumaßnahmen durch Ortsbesichtigung mit
Protokollerstellung erfolgen.

1.3.2 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 98 sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Ausweisung neuer Bauflächen zur Errichtung von Einzelhäusern sowie
einer Kindertagesstätte geschaffen werden.

Zu diesem Zweck sieht der Bebauungsplan die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebie-
tes mit Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,25 und 0,40, Straßenflächen sowie öffentliche und
private Grünflächen vor.

Das ca. 5,8 ha große Plangebiet befindet sich nordöstlich der bebauten Ortslage und ist ein
Teil der Gesamtplanung „Tornesch am See“, das in neun Teilbebauungspläne unterteilt ist.
Das gesamte bauliche Entwicklungsgebiet ist ca. 37 ha groß.

Das Plangebiet stellt sich derzeit als Acker (ca. 2,24 ha, 38 %), Grünland (ca. 0,94 ha, 16 %)
und Baumschulbrache (ca. 1,52 ha, 26 %) dar. Randlich und im zentralen Teil des Plange-
bietes sind prägende Knickstrukturen vorhanden. Im Bereich der begrenzenden Straßen-
verkehrsflächen befinden sich schmale Straßenseitengräben.

Das Plangebiet stellt sich damit z.Zt. als nahezu unversiegelt dar und kann zu 95 % als tat-
sächlicher und potenzieller Lebensraum für Tiere und Pflanzen angesehen werden. Die
Knicks sind geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i.V. mit § 21 LNatSchG und wertvolle
Lebensräume mit ökologischer Bedeutung. Während die landwirtschaftlich intensiv genutzten
Biotoptypen als Flächen mit allgemeiner Bedeutung zu bewerten sind, werden die Baum-
schulbrache mit einer in Teilen eingesetzten Gehölzentwicklung und sonstige Ruderalfluren
und -gebüsche als Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz eingestuft.

Aus artenschutzrechtlicher Sicht besitzt das Plangebiet insgesamt eine durchschnittliche Be-
deutung als Lebensraum für Tiere. Das Artenspektrum der Brutvögel setzt sich aus typischen
Vertretern der offenen Feldflur mit Gehölzen zusammen. Die Knicks mit den Randstreifen
sind Leitstrukturen für jagende Fledermäuse. Ältere Bäume / Gehölze können als Tagesver-
stecke und Balzquartiere dienen. Fledermausquartiere und Bereiche mit besonderer Bedeu-
tung für Fledermäuse sind im Rahmen der tierökologischen Untersuchungen im direkten
Plangebiet nicht ermittelt worden.

Die Eingriffe in die vorhandenen Natur- und Landschaftspotenziale wurden ermittelt, bewer-
tet und Maßnahmen zur Minimierung und zum Ausgleich empfohlen und im Umweltbericht
dokumentiert.

Unter anderem sind dies:

 Festsetzung von Erhaltungs- und Anpflanzgeboten für Knicks, Bäume und Hecken

 Festsetzung öffentlicher und privater Grünflächen als Parkanlage, Regenrückhaltung und
Spielplatz sowie zum Heckenerhalt
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Zum vollständigen Ausgleich der erheblichen Eingriffe durch Bodenversiegelung, Knickver-
lust und Flächenverlust der Baumschulbrache sowie sonstiger Ruderalfluren / -gebüsche
sind ergänzende Maßnahmen vorzusehen:

 Festsetzung / Zuordnung externer Ausgleichsflächen in Flächen aus dem städtischen
Ökokonto

Zum Schutz gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden Lärmschutzfestsetzungen zum
getroffen.

Grundsätzlich sind zur Vermeidung von absichtlichen Tötungen alle Gehölzbeseitigungen,
außerhalb der Vogelbrutzeit und der Wochenstubenzeit der Fledermäuse durchzuführen,
d.h. diese Maßnahmen sind nur vom 01. Oktober bis zum 01. März des Folgejahres zulässig.

Anderweitige Planungsmöglichkeiten wurden im Rahmen eines Wettbewerbes für das Ge-
samtentwicklungsgebiet ‚Tornesch am See’ geprüft.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen durch die
Baugebietsentwicklung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten
sind.

Aufgestellt: 24. Mai 2016, ergänzt 18. August 2016

LANDSCHAFT & PLAN
Margarita Borgmann-Voss
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin  BDLA
-ehem. Rüppel & Partner-
Julienstraße 8a· 22761 Hamburg
T 040·890 4584 F 040·893 368
Email m.borgmann-voss@landschaftundplan.de
www.landschaftundplan.de
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dn. stadtplanung 

STADT TORNESCH, BEBAUUNGSPLAN NR. 98 „WESTLICH KLEINER MOORWEG, SÜDLICH SCHÄFERWEG“ 
BETEILIGUNG GEM. §§ 4 ABS. 2, 3 ABS. 2 UND 2 ABS. 2 BAUGB / ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 
 
 
A. WEDER ANREGUNGEN NOCH HINWEISE ÄUßERTEN FOLGENDE BETEILIGTE: 
 
 
BETEILIGTER 

1. Gemeinde Ellerhoop, über Amt Rantzau, Schreiben vom 29.06.2016 
2. Gemeinde Prisdorf über Amt Pinnau, Schreiben vom 05.07.2016 
3. Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau, Schreiben vom 04.07.2016 
4. Landesamt für Landwirtschaft und ländliche Räume, untere Forstbehörde, Schreiben vom 01.07.2016 
5. azv Südholstein, Schreiben vom 07.07.2016 
6. Landesamt für Landwirtschaft und ländliche Räume, Technischer Umweltschutz, Schreiben vom 30.06.2016 
7. Gemeinde Appen und Moorrege über Amt Moorrege, Schreiben vom 17.08.2016 
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dn. stadtplanung Stadt Tornesch - Bebauungsplan Nr. 98 - Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2), 2 (2) und 3 (2) BauGB: Abwägungsvorschlag 2 

B. FOLGENDE BETEILIGTE ÄUßERTEN ANREGUNGEN ODER GABEN HINWEISE: 
 
 
1. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 15.07.2016 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
Untere Bodenschutzbehörde: 
Für den Plangeltungsbereich des B-Planes 98 der Stadt Tornesch "westlich 
kleiner Moorweg, südlich Schäferweg" liegen der unteren Bodenschutzbe-
hörde seit dem Scoping keine Informationen über schädliche Bodenverän-
derungen, Altstandorte und/ oder Altablagerungen vor. 
Der Plan durchläuft das Scoping TöB 4-2. 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Nach der aktuellen Planung sind "Mulden" für die Niederschlagswasserzwi-
schenspeicherung geplant. Die Bodenkarte weist Hortisol-Pseudogleye, d.h. 
humoser Mischhorizont aus Sand über lehmigen Sand und sandigem Lehm 
aus und somit wird mit dem vorhandenen Boden in der feuchten Jahreszeit 
das Niederschlagswasser als Stauwasser oberflächennah anstehen. Damit 
"Muldenstauräume" entstehen können sind daher zwangsweise umfangrei-
che Geländemodellierungen und damit Bodenbewegungen! Umlagerungen/ 
Abtransporte im Geltungsbereich notwendig. Sicher ist, dass Oberboden 
aus bautechnischen Gründen von den 1,3 ha Verkehrsflächen beseitigt wer-
den muss (ca. 5.000 m3 bis 10.000 m3) und auch für die Muldenherstellung 
in den 2,1 ha öffentlichen Grünflächen wird bei Abgrabungen Boden ( 5.000-
10.000 m3 ) anfallen. 

Im Umweltbericht wird eine Aufstellung des IST-Zustandes und des nach B-
Plan möglichen Maßes der Überbauung d.h. der Größe der Fläche ohne 
natürliche Bodenfunktionen erstellt, d.h. im Rahmen der Umweltprüfung er-
folgt zum Schutzgut „Boden“ eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung. 
Zudem werden im Rahmen der Umweltprüfung Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie eine Minimierung des Verlustes an natürlichen Bodenfunktionen er-
reicht werden kann.  
Welche Möglichkeiten bestehen, den Boden, auch außerhalb des Plangel-
tungsbereiches, wieder einer natürlichen Bodenfunktion zuzuführen, wird 
die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten prüfen. Die Stadt Tornesch hat im 
Außenbereich mehrere Flächen, die in Frage kommen würden und benötigt 
auch gelegentlich für Knickanlagen zusätzlichen Mutterboden. Zudem wird 
geprüft, ob auf dem zu errichtenden Hügel im B-Plan 78 entsprechender 
Boden benötigt wird. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und außerhalb des B-
Planverfahrens geprüft. 

Die Bodenschutzbehörde begrüßt die Absicht der Stadt Tornesch, den vor-
handenen Boden in Hinblick auf die Wahrung gesunder Wohn- und Arbeits-
verhältnisse hin untersuchen zu lassen (Abschnitt 12). Geplant wird diese 
u.a. mit einer Baugrunduntersuchung (Seite 43). 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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1. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 15.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Die Einbringung des "Bodenverlustes" für die Kompensationsberechnung ist 
keine planerische Bewältigung der Frage, wie der Umgang mit dem über-
schüssigen Mutterboden geregelt werden soll. Spätestens in der Erschlie-
ßungsplanung wird diese Fragestellung wieder thematisiert. 
Ansprechpartner bei der unteren Bodenschutzbehörde: Herr Krause, Tele-
fon: 04121/4502 2286 
Ich rege an, die geplante Baugrunduntersuchung so zu erweitern, dass die 
Frage beantwortet werden kann, ob der Mutterboden einer landwirtschaftli-
chen Folgenutzung zugeführt werden kann. 

Zum genauen Vorgehen und zur Wiedernutzung des Mutterbodens wird 
zum Zeitpunkt der  Erschließung genaueres gesagt. Die geplante Bau-
grunduntersuchung wird so erweitert, dass die Frage beantwortet werden 
kann, ob der Mutterboden einer landwirtschaftlichen Folgenutzung zuge-
führt werden kann. 
Die Äußerung wird berücksichtigt. 
 

Zur Feststellung der Eignung der Böden für eine landwirtschaftliche Folge-
nutzung sind Untersuchungen entsprechend der BBodSchV und der Voll-
zugshilfe für § 12 BBodSchV notwendig, damit eine bodenschutzrechtliche 
Prüfung, eingebettet in ein naturschutzrechtliches Verfahren (Aufschüttung), 
erfolgen kann. 
Die Empfehlung zur Mutter-Oberbodenuntersuchung ist eine Maßnahme zur 
Beurteilung, ob eine sinnvolle Wiederverwendung von wertvollen Humusbö-
den erfolgen kann. 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 

Ein Untersuchungserfordernis zur Gefahrenabwehr wird von Seiten der un-
teren Bodenschutzbehörde auf dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht ge-
sehen.  
Ansprechpartner bei der unteren Bodenschutzbehörde: Herr Krause, Tele-
fon: 04121/4502 2286 
 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Untere Wasserbehörde: 
Der B-Plans Nr. 98 kann aus Sicht der unteren Wasserbehörde plangemäß 
verwirklicht werden.  
Ansprechpartner ist Hartwig Neugebauer, Tel-Nr. 041214502-2301. 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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1. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 15.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Untere Wasserbehörde • Grundwasser: 
Der Hinweis auf den Beregnungsbrunnen im Plangebiet wurde im Kapitel 9 
der Begründung aufgenommen. Der Brunnenrückbau sollte vor den Er-
schließungsarbeiten erfolgt sein. 
Ansprechpartner: Herr Klümann, Tel.: 04121/4502 2283 
 

Der Brunnen wird fachgerecht vor den Erschließungsarbeiten zurückge-
baut. 
Die Äußerung wird im Rahmen der Ausbauplanung berücksichtigt. 

Untere Naturschutzbehörde: 
Der Übersichtsplan zu den Biotoptypen fehlt. Um eine abschließende Prü-
fung vornehmen zu können, ist diese Anlage noch nachzuliefern. 

Der Bestandsplan zu den Biotop- und Nutzungstypen ist der Unteren Natur-
schutzbehörde ergänzend zur Verfügung gestellt worden. Eine vorläufige 
Fassung des Bestandsplanes wurde bereits mit den Unterlagen zur frühzei-
tigen Beteiligung verschickt. Die Biotop- und Nutzungstypenkartierung wird 
der Begründung ergänzend angehängt. 
Die Äußerung wird berücksichtigt. 

Soweit möglich wird wie folgt Stellung genommen: 
Die Gemeinde sollte prüfen, ob es sich bei den Gehölzsukzessionsflächen 
um Wald handeln könnte. Daher sollte die Gemeinde Tornesch die untere 
Forstbehörde beteiligen. 

Die Untere Forstbehörde ist im Rahmen des vorliegenden Verfahrens betei-
ligt worden. Gem. Stellungnahme des Landesamt für Landwirtschaft und 
ländliche Räume, untere Forstbehörde mit Schreiben vom 01.07.2016 sind 
keine Anregungen und Hinweise eingegangen. Die angesprochene Fläche 
wird daher wie im Umweltbericht dargestellt als Brache mit Gehölzaufwuchs 
eingestuft.  
Die Äußerung wurde bereits berücksichtigt. 

Für die Beseitigung der gesetzlich geschützten Knickanteile ist ein geson-
derter Antrag auf Knickbeseitigung bei der UNB zu stellen. Der Antrag muss 
auch eine verbindliche Aussage zum Knickersatz im Verhältnis 1:2 treffen. 

Dem Hinweis wird gefolgt und im weiteren Verfahren ein gesonderter An-
trag auf Knickbeseitigung einschließlich des Nachweises der erforderlichen 
Ersatzpflanzungen bei der UNB-untere Naturschutzbehörde gestellt. 
Die Äußerung wird berücksichtigt. 

Gemäß Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ist ein Kompensationserfordernis 
von 26.195m2 Fläche erforderlich, die zu einem naturnahen Biotop zu entwi-
ckeln ist. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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1. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 15.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Dieser Ausgleich muss von der Gemeinde erbracht werden bevor der Be-
bauungsplan einen Entwicklungsstand nach § 33 Bau-Gesetzbuch erlangt. 

Die errechnete Ausgleichsfläche in einer Größe von 26.195m2 wird über 
das Ökokonto der Stadt Tornesch abgerechnet. Ein- und Abbuchungen des 
Ökokontos erfolgen über die UNB, ausreichend Flächen sind der UNB 
durch die Stadt zur Aufnahme in das Ökokonto gemeldet worden 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Für Knicks, die einen beidseitigen Entwicklungssaum von mindestens 5 m 
nicht erhalten können, ist ein Ersatz im Verhältnis 1:1 vorzusehen. Der ver-
bleibende Knick ist dann im Bebauungsplan als zu erhalten festzusetzen. 

Der Äußerung wird gefolgt. Für den Knick am Kleinen Moorweg ohne beid-
seitigen Entwicklungssaum wird ergänzend ein Ausgleichsverhältnis von 1 : 
1 in die Bilanzierung eingestellt.  
Die Äußerung wird berücksichtigt. 

Für die Außenbeleuchtung ist insektenfreundliches Licht vorzusehen. 
Auskunft erteilt Andreas Hoffmann Tel: 04121 4502 2267 

Eine genaue Festschreibung vom Lampentypen/ bzw. Leuchtmitteln ist 
nicht vorgesehen, da eine Weiterentwicklung der Technik nicht vorherseh-
bar ist und der Einsatz möglichst effizienter Leuchtmittel auch in Zukunft 
nicht eingeschränkt werden soll (ggf. Einsatz von LED Leuchten).  
Der Empfehlung wird im Rahmen der Bauleitplanung nicht gefolgt. 

Gesundheitlicher Umweltschutz: 
Ich habe keine Anregungen. 
Auskunft erteilt: Herr Wiese, Tel.: 04121/4502-2275 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
2. Kreis Pinneberg, Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit,  Schreiben vom 29.06.2016 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
Zum vorgelegten B-Plan 98 der Stadt Tornesch werden, nach Abstimmung 
mit der Polizeidirektion Bad Segeberg SG 1.3, folgende Bedenken oder An-
regungen erhoben: 

 

1, die erforderlichen Sichtdreiecke an den geplanten Zu- und Abfahrten sind 
dauerhaft herzustellen und freizuhalten, Zaun/Heckenhöhe maximal 70 cm. 

Die Äußerung wird im Rahmen der Ausbauplanung berücksichtigt. 
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2. Kreis Pinneberg, Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit,  Schreiben vom 29.06.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

2. pro Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze, für Besucher zusätzliche, 
vorzuhalten. 

Im Rahmen der Baugenehmigung müssen auf den Baugrundstücken, eine 
ausreichende Anzahl an Stellplätzen nachgewiesen werden. Zusätzlich sind 
in den verkehrsberuhigten Bereichen und auf den in der Planzeichnung 
ausgewiesenen Flächen öffentliche Parkplätze vorgesehen. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Aus-
bauplanung berücksichtigt. 

3. auf die Herstellung ausreichender Schleppkurven für Ver- und Entsor-
gungsfahrzeuge wird hingewiesen, 

Die Äußerung wird im Rahmen der Ausbauplanung weitergehend ge-
prüft und berücksichtigt. 

4. die Anbindung der Erschließungsstraße an den KI. Moorweg ist so zu ge-
stalten, dass eine rechts- vor links Verkehrsregelung eindeutig erkennbar ist. 

Die Äußerung wird im Rahmen der Ausbauplanung weitergehend ge-
prüft und berücksichtigt. 

5. Bei der Umsetzung des geplanten Geh- und Radweges am KI. Moorweg 
ist auf ausreichende Breiten für die gemeinsame Nutzung zu achten. 

Die Äußerung wird im Rahmen der Ausbauplanung weitergehend ge-
prüft und berücksichtigt. 

Stellungnahme vom 29.04.2016 
1. die erforderlichen Sichtdreiecke und Schleppkurven an den geplanten Zu· 
und Abfahrten sind dauerhaft herzustellen und freizuhalten, die Einmün-
dungsbereiche in den kleinen Moorweg sind baulich so herzustellen, dass 
die klassische "rechts· vor links" Vorfahrtsregelung ohne zusätzliche Be-
schilderung gilt (kein durchgezogenes Tiefbord) 

Die Äußerung wird im Rahmen der Ausbauplanung berücksichtigt. 

2. auf den im bisherigen Verfahren mehrfach hingewiesenen, notwendigen 
Ausbau des kleinen Moorwegs wird ausdrücklich hingewiesen. 

Die Absicht, den Kleinen Moorweg auszubauen, besteht weiterhin. Die ent-
sprechende Straßenbreite wurde in der Planzeichnung aufgenommen. 
Die Äußerung wird berücksichtigt. 

3. Anwohner und deren Besucher sind ausreichend Stellplätze, mindestens 
2 pro WE zuzüglich Besucherparkplätze, vorzuhalten! 

Im Bebauungsplan kann die Mindestanzahl von privaten Stellplätzen nicht 
festgesetzt werden, da es hierfür keine Rechtsgrundlage gibt. 
Im Rahmen der Baugenehmigung müssen jedoch auf den Baugrundstü-
cken eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen nachgewiesen werden. Zu-
sätzlich sind in den verkehrsberuhigten Bereichen und auf den in der Plan-
zeichnung ausgewiesenen Flächen öffentliche Parkplätze vorgesehen. 
Die Äußerung ist im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten berück-
sichtigt. 
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3. LBV, Niederlassung Itzehoe. Schleswig-Holstein, Schreiben vom 13.04.2016/ 28.06.1016 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
Mit Schreiben vom 30.03.2016 / 28.07.2016 legen Sie mir die oben genann-
te Bauleitplanung der Stadt Tornesch vor und erbitten hierzu meine Stel-
lungnahme bis zum 04.05.2016 / 22.07.2016.  

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Gegen den vorgelegten Plan und die gleichzeitige öffentliche Auslegung ha-
be ich in straßenbaulicher und verkehrlicher Sicht keine Bedenken. Von mir 
verwaltete Straßen des überörtlichen Verkehrs werden durch die Bauleitpla-
nung nicht betroffen.  

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Straßen des überörtlichen 
Verkehrs mit Ausnahme der Kreisstraßen. Eine zusätzliche Stellungnahme 
in straßenbaulicher und -verkehrlicher Hinsicht durch das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie erfolgt nicht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
4. Kreis Pinneberg, Fachdienst  Bürgerservice, Schreiben vom 22.06.2016 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
Die Abfallentsorgung muss sichergestellt sein. Bitte § 16 der UW Müllbesei-
tigung beachten. Bitte Rast 06 (EAE 85/95) beachten. Achtung wichtiger 
Hinweis: Ein Müllfahrzeug hat folgende Maße 10,90 m lang, 3,60 m hoch, 
2,50 m breit. 

Der entsprechende Hinweis ist in die Begründung aufgenommen worden.  
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Überbauungen, die die Straßen breite im Nachhinein verengen, wie Frie-
senwälle, Hecken, Carports oder ähnliches, sind auszuschließen.  

Ein entsprechender Hinweis ist bereits in der Begründung enthalten.  
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Entsorgung muss auch während der Bauphase sichergestellt sein. 
Fachdienst Bürgerservice 
Ihre Ansprechpartnerin: Martina Klie 

Die Äußerung wird im Rahmen der Ausbauplanung berücksichtigt. 
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5. Stadt Uetersen,  Schreiben vom 21.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Die Belange der Stadt Uetersen sind durch den Bebauungsplan Nr. 98 der 
Stadt Tornesch im Bereich der Verkehrsentwicklung berührt, denn im Be-
reich der Ortsdurchfahrt (Ahrenloher Straße) Richtung Autobahn wird sich 
die Verkehrssituation verschlechtern. Die Stadt Uetersen hat erhebliche Be-
denken hinsichtlich der Auswirkungen auf den gesamten Verkehr in diesem 
Bereich und fordert die Stadt Tornesch auf, die Auswirkungen des Ver-
kehrsaufkommens auf die Region zu untersuchen und Lösungen zu erarbei-
ten. "  
Ich bitte um Berücksichtigung und sachgerechte Abwägung dieser Stellung-
nahme. 

Es wurde eine verkehrstechnische Untersuchung1

Allerdings liegt zum einen die K22 nicht im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 98, zum anderen fällt die Durchführung dieser Baumaß-
nahme nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Tornesch.  

 im Rahmen der 30. Flä-
chennutzungsplanänderung sowie eine ergänzende Untersuchung vorge-
nommen. Als Ergebnis der Untersuchungen ist einerseits festzuhalten, dass 
die geplanten Wohngebiete "Tornesch Am See" (auch der B-Plan 98) über 
die vorhandenen und geplanten Knotenpunkte an die Ahrenloher Straße 
bzw. den Großen Moorweg angebunden werden können. Andererseits soll-
te der Aus- bzw. Neubau der K 22 zur Verbesserung der Verkehrssituation 
im Stadtzentrum realisiert werden. 

 Auf Grundlage der vorgenannten Untersuchungen hat der Bau- und Pla-
nungsausschuss am 04.02.2013 die Auftragsvergabe zur Erstellung des 
integrierten Verkehrskonzeptes beschlossen. Dies ist allerdings nicht Ge-
genstand des Bebauungsplanes. 
Außerdem werden hinsichtlich der künftigen Belastungswerte aus Sicht der 
Stadt Tornesch die Belange der Stadt Uetersen nicht maßgeblich berührt, 
weil die zusätzlichen Verkehre gemäß der Verkehrsuntersuchung vom vor-
handenen Straßennetz noch aufgenommen werden können.  
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

                                                
1 Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert; Verkehrsuntersuchung Tornesch Am See; Stand: August 2011; überarbeitet im Juni 2012. 
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5. Stadt Uetersen,  Schreiben vom 21.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 Nachfolgend werden die maßgeblichen Aussagen aus der Verkehrsunter-
suchung beschrieben. 
Situation: Die Ortsdurchfahrt Tornesch (Jürgen-Siemsenstr./Ahrenloher 
Str. zwischen Unterführung und Kreisverkehrsplatz) stößt zu den Hauptver-
kehrszeiten an den Rand ihrer Kapazitätsgrenze. Dadurch ist auch im Be-
reich der Ahrenloher Straße östlich des Kreisverkehrsplatzes in Richtung 
Ortsdurchfahrt zeitweilig ein Rückstau zu beobachten. Da Siedlungserwei-
terungen i.d.R. mit zusätzlichem Verkehrsaufkommen verbunden sind, wur-
de im Vorfeld der Planung eine Verkehrsuntersuchung beauftragt. Diese 
weist nach, dass die zusätzliche Belastung vom vorhandenen Straßennetz 
noch aufgenommen werden kann.  

 Vorhandene Verkehrsuntersuchungen: Die für die nächsten Jahre beab-
sichtigte umfangreiche Siedlungsflächenentwicklung wurde im Rahmen der 
Bauleitplanung von Verkehrsuntersuchungen anerkannter Fachbüros be-
gleitet, um die verkehrliche Verträglichkeit der Projekte nachzuweisen. Im 
Zusammenhang mit der beabsichtigten Siedlungsentwicklung „Tornesch am 
See“ und der Planung einer neuen Sportanlage am Großen Moorweg wur-
den bereits Verkehrsuntersuchungen durchgeführt. Aufbauend auf aktuellen 
Zählergebnissen im Untersuchungsbereich ist das Analyseverkehrsmodell 
der Stadt Tornesch aktualisiert worden. Im Rahmen der Prognoseerstellung 
wurde das zusätzliche Verkehrsaufkommen der geplanten Strukturentwick-
lungen abgeschätzt und in das Verkehrsmodell eingearbeitet. Im Rahmen 
der Prognose wurde außerdem eine weitere Verkehrs- und Strukturentwick-
lung im Tornescher Umland berücksichtigt. 
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5. Stadt Uetersen,  Schreiben vom 21.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 Das Verkehrsaufkommen der Strukturerweiterungen führt prognostisch im 
angrenzenden Straßennetz und an den Knotenpunkten im Zuge der 
Ahrenloher Straße zu einer entsprechenden Mehrbelastung. Durch den be-
reits erfolgten Ausbau der Knotenpunkte am Großen Moorweg und am 
Thujaweg / Ohlenhoff kann der Verkehr dort verträglich abgewickelt wer-
den. An den Knotenpunkten im Zentrum von Tornesch werden sich jedoch 
die bereits heute vorhandenen Defizite in der Verkehrsqualität verschärfen. 
Die Belastungswerte im Planfall 1 (ohne Neubau der K 22) belegen noch-
mals die Notwendigkeit für den geplanten Aus- bzw. Neubau der K 22, der 
zu einer spürbaren Entlastung des Straßenzugs L 110 / K 20 und der kriti-
schen Knotenpunkte führen wird. 

 Als Ergebnis der Untersuchungen ist daher festzuhalten, dass das geplan-
ten Wohngebiet Tornesch Am See über die vorhandenen und geplanten 
Knotenpunkte an die Ahrenloher Straße und den Großen Moorweg ange-
bunden werden können. Das Gutachten weist also nach, dass die zusätzli-
chen Verkehre vom vorhandenen Straßennetz noch aufgenommen werden 
können, so dass die Belange der Stadt Uetersen hinsichtlich der künftigen 
Belastungswerte aus Sicht der Stadt Tornesch zur Zeit nicht maßgeblich 
beeinträchtigt werden 

 Unabhängig davon sollte der Aus- bzw. Neubau der K 22 zur Verbesserung 
der Verkehrssituation im Stadtzentrum kurzfristig realisiert werden. Die 
Durchführung dieser Baumaßnahme fällt allerdings nicht in den Zuständig-
keitsbereich der Stadt Tornesch. Da es sich bei der K 22 um eine Kreis-
straße handelt, ist Baulastträger der Kreis Pinneberg 
Um die Verkehrssituation möglichst vollständig abbilden zu können, soll das 
vorhandene Verkehrsgutachten um die Auswirkungen der aktuellen Erwei-
terungsplanungen der beiden großen, am Großen Moorweg ansässigen 
Unternehmen ergänzt werden. 
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5. Stadt Uetersen,  Schreiben vom 21.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 Integriertes Verkehrskonzept: Um langfristig eine befriedigende 
verkehrliche Situation herzustellen, ist über die vorhandenen Verkehrsun-
tersuchungen hinaus ein integriertes Verkehrskonzept beauftragt, um sys-
tematisch Optionen der Vermeidung, der Verlagerung und der verträglichen 
Abwicklung des Verkehrs darzustellen. Hierbei wird die Entlastung der 
Ortsdurchfahrt durch ein optimiertes Angebot im öffentlichen Nahverkehr 
zwischen Uetersen und dem Bahnhof Tornesch bzw. Hamburg im Fokus 
der Betrachtung stehen. Der Verkehrsentwicklungsplan Tornesch wir vo-
raussichtlich Anfang 2017 vorliegen. 

 Die Stadt Uetersen hat bereits ein Verkehrskonzept erstellen lassen, des-
sen Datengrundlage für ein von der Stadt Tornesch beauftragtes integrier-
tes Verkehrskonzept genutzt werden kann. Parallel dazu sind Fachgesprä-
che mit den Gemeinden Heidgraben und Moorrege vorgesehen, um frühzei-
tig Verbesserungen im gemeinsamen ÖPNV zu erörtern. 

 Strategien: Die Stadt Tornesch verfolgt im Rahmen ihrer Möglichkeiten be-
reits heute folgende Strategien zur Lösung der Verkehrsprobleme: 
Die weitere Siedlungsflächenentwicklung soll weitgehend in bahnhofsnahen 
Bereichen östlich des Zentrums erfolgen, so dass zusätzliche Verkehre 
über das bereits ausgebaute Teilstück der K 22 in Richtung Nordwesten 
abfließen können. 

 Durch die Bahnhofsnähe der weiteren Siedlungsflächenentwicklung in 
Tornesch kann eine stärkere Nutzung des ÖPNV erreicht werden.  

 Gemeinsam mit der Stadt Uetersen wird angestrebt, die Attraktivität des 
öffentlichen Nahverkehrs und des Fahrradverkehrs zwischen Uetersen und 
Tornesch wesentlich zu verbessern, um in Verbindung mit weiteren Zughal-
ten am Bahnhof Tornesch einen höheren Anteil des ÖPNV zu erreichen 
und die Straße damit zu entlasten. Ansätze hierfür sind die Einrichtung ei-
nes vertakteten Expressbusses Tornesch-Uetersen oder die Reaktivierung 
der Bahnstrecke Tornesch - Uetersen für den Personenverkehr. 
Der Ausbau der K 22 wird gefordert, um eine Entlastung der Ortsdurchfahrt 
zu erreichen. 

TOP 13.

151 von 160 der Zusammenstellung



 

 
TOR16001_13010_4(2) 

dn. stadtplanung Stadt Tornesch - Bebauungsplan Nr. 98 - Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2), 2 (2) und 3 (2) BauGB: Abwägungsvorschlag 12 

5. Stadt Uetersen,  Schreiben vom 21.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und als bereits hinrei-
chend berücksichtigt angesehen. 

 
 
6. BUND, Schreiben vom 21.07.2016 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
Begründung zum B-Plan 98 
6.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
Die Durchgrünung eines Baugebietes dient nicht nur den Aspekten des Na-
turschutzes, sondern auch des Klimaschutzes und der Luftreinhaltung. Auf 
den immer kleiner werdenden Grundstücken ist es kaum machbar, größere 
Laubbäume zu pflanzen. Es ist auch gesellschaftlich nicht mehr opportun, 
Bäume werden mehr und mehr als "Dreckschleuder" und als Gefährdungs-
potential angesehen. Die Erhaltung der festgesetzten Bäume auf Privat-
grundstücken ist schwer zu kontrollieren und bei Verstößen auch kaum zu 
ahnden. Daher kommt auf die Stadt eine größere Verantwortung zu, auf 
städtischen Flächen Bäume zu pflanzen und zu erhalten. Es sollte daher an 
Stelle der geforderten Bäume auf den Privatgrundstücken an jedem zweiten 
öffentlichen Stellplatz ein Laubbaum festgesetzt werden. 

 
Die Stadt hält die folgenden Festsetzungen zur Grünordnung, Erhalt und 
Sicherung des vorhandenen Baumbestandes sowie Neuanpflanzungen ent-
lang der westlichen Plangebietsgrenze für sinnvoll und ausreichend. 
Laut textlichen Festsetzungen ist auf  „Stellplatzanlagen  je angefangene 5 
Stellplätze ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Im Wurzelbereich 
eines jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche mit einem 
durchwurzelbaren Raum von mindestens 10 qm (Mindestbreite von 2,00 m, 
Mindesttiefe 1,50 m) vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen. Die Vegetati-
onsflächen sind gegen ein Befahren mit Fahrzeugen zu sichern.“ 
Zusätzlich sollen auf jedem Baugrundstück der Allgemeinen Wohngebiete  
je Grundstück mindestens ein kleinkroniger, heimischer und standortge-
rechter Laubbaum (Stammumfang mind. 14 - 16 cm) gepflanzt werden.   

 Diese Festsetzungen dienen nach Auffassung der Stadt der Durchgrünung 
des Baugebietes und berücksichtigen die Aspekte des Naturschutzes und 
auch des Klimaschutzes und der Luftreinhaltung.  
Der Empfehlung wird nicht gefolgt. 
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6. BUND, Schreiben vom 21.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Knicks sind sowohl kulturhistorisch als auch aus naturschutzfachlichen 
Gründen zu schützen und zu erhalten. Knicks in Bebauungsplänen sind je-
doch kurz- bis mittelfristig in ihrem Bestand besonders gefährdet. 
Erfahrungen aus anderen Wohngebieten zeigen, dass der Schutz der 
Knicks in bebauten Gebieten nur sehr schwer aufrecht erhalten werden 
kann. Sie werden gerne als erweiterte Gartenfläche mit genutzt, mit unpas-
senden Gehölzen (Koniferen, Exoten etc.) bepflanzt und durch spielende 
Kinder kommt es zur Erosion am Knickfuß und zum Niedertreten der Be-
pflanzung, der Knick kann nicht mehr seiner Naturschutzfunktion gerecht 
werden und verliert seinen Status als landschaftsprägendes Element und 
Biotop. Daher muss der Knick ausgeglichen werden im Verhältnis von min-
desten 1:1. 

Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft die-
nen dem Erhalt der vorhandenen - gemäß § 21 LNatSchG gesetzlich ge-
schützten Knicks sowie der Schaffung vorgelagerter Schutzstreifen. Die 
Knicks sind vor Eingriffen zu schützen und mit Knickwall und Gehölzen 
dauerhaft zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln. Mit dieser Festsetzung 
soll vermieden werden, dass die Knicks nicht als erweiterte Gartenfläche 
mit genutzt, mit unpassenden Gehölzen (Koniferen, Exoten etc.) bepflanzt 
werden, usw. Der Knickschutzstreifen von 5 m ist eine öffentliche Grünflä-
che und darf von den Eigentümern nicht genutzt werden.  
Der Knickausgleich erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben und in Abstim-
mung mit der unteren Naturschutzbehörde. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Knickschutzstreifen 
Für die Bepflanzungen und Ansaat von Landschaftsrasen sollten zur Ent-
wicklung heimischer Flora nur Pflanzen und Saatgut aus regionaler Herkunft 
(Naturraum) verwendet werden. 

Auf der Ebene des Bebauungsplanes kann zur Auswahl des Saatgutes kei-
ne Aussage getroffen werden.  
Der Hinweis wird ggf. im Rahmen der Ausbauplanung berücksichtigt.  
 

Grünordnerische Festsetzungen  
Zur Festsetzungen von Einzelbäumen sollte zum Schutz der Bäume folgen-
der Hinweis mit aufgenommen werden: 
• Im Kronenbereich sind Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze unzuläs-
sig.  

Im Geltungsbereich des B-Planes sind keine Festsetzungen von Einzel-
bäumen vorgesehen. Die Überhälter in den zu erhaltenden Knicks werden 
im Zusammenhang mit den festgesetzten Knickschutzstreifen gesichert. 
Innerhalb dieser Grünflächen sind Bodenversiegelungen, 
Geländeaufhöhungen und -abtragungen sowie Anlagen für die Regenrück-
haltung nicht zulässig. Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze sind in den 
Grünflächen nicht ausgewiesen. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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6. BUND, Schreiben vom 21.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Es zeigt sich öfter, dass im Anschluss der Festsetzungen zum Schutz von 
Flora und Fauna doch wichtig ist, folgende Hinweise mit aufzunehmen: 
• Die Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. §42 Abs. 1 Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. In diesem Fall ist eine 
Baufeldräumung nur außerhalb des Brutzeitraumes (als Brutzeitraum gilt die 
Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. September) zulässig oder zu ande-
ren Zeiten nach fachkundiger Kontrolle auf Nester und wenn durch Maß-
nahmen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. 

Im Umweltbericht wird bereits auf die erforderliche Bauzeitenregelung für 
Brutvögel im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung hingewiesen. Zur 
Verdeutlichung wird der Hinweis ergänzend redaktionell in die Zusammen-
stellung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung und in die textli-
chen Festsetzungen (als Hinweis) mit aufgenommen. 
Die Äußerung wird berücksichtigt. 

• Bei Bautätigkeiten gilt die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" und die RAS-LP 4 
"Schutz von Bäumen, Vegetationsflächen und Tieren bei Baumaßnahmen" 
sowie die ZTV-Baumpflege (2006): Zusätzliche Technische Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien für Baumpflege. 5. Auflage, Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau, Bonn, 71 S 

Die DIN 18920 muss bei Bautätigkeiten beachtet werden.  
Der Hinweis wird in die Zusammenstellung der Maßnahmen zur Vermei-
dung und Minimierung im Umweltbericht und in die textlichen Festsetzun-
gen (als Hinweis) aufgenommen. 
Die Äußerung wird berücksichtigt. 

Ausgleich 
Die Zuordnung der Ausgleichsflächen (Größe, Lage und Entwicklungsziele) 
sollte nachgetragen werden, ebenso die Verfügbarkeit der Flächen. 

Die errechnete Ausgleichsfläche in einer Größe von 26.195m2 wird über 
das Ökokonto der Stadt Tornesch abgerechnet. Ein- und Abbuchungen des 
Ökokontos erfolgen über die UNB, ausreichend Flächen sind der UNB 
durch die Stadt zur Aufnahme in das Ökokonto gemeldet worden. Eine Än-
derung der Begründung erfolgt nicht. 
Die Äußerung wird in Teilen berücksichtigt. 
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7. Deutsche Telekom, Schreiben vom 14.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Wir danken für die Zusendung der Unterlagen. 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rech-
te und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfah-
ren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stel-
lung: 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Wir verweisen in dieser Angelegenheit auf unser Schreiben vom 19.04.2016 Entsprechende Hinweise sind in die Begründung aufgenommen worden.  
Die Äußerung wird in der Ausbauplanung berücksichtigt. 

Stellungnahme vom 19.04.2016 
Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzuneh-
men: 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen 
mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung 
der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 

 
Entsprechende Hinweise werden in die Begründung aufgenommen.  
Die Äußerung wird in der Ausbauplanung berücksichtigt. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume und un-
terirdische Leitungen und Kanäle", Gemeinschaftsausgabe der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und dem Deutscher 
Verein des Gas- und Wasserfaches, Ausgabe 2013; siehe insbesondere 
Abschnitt 6.3, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die 
Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und· Erweiterung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. 
Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die 
Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom 
nicht behindert werden. 
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7. Deutsche Telekom, Schreiben vom 14.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die 
Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen 
Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Tech-
nik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, 
mindestens 2 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

 

 
 
8. Gemeinde Heidgraben, über Amt Moorrege, Schreiben vom 27.07.2016 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
Die Gemeinde Heidgraben hat keine grundsätzlichen Bedenken zu dem 
Bauleitplanverfahren der Stadt Tornesch, regt jedoch an, wie sie es bereits 
bei vorangegangenen Bauleitplanverfahren der Stadt Tornesch getan hat, 
ein begleitendes Verkehrskonzept im Rahmen der Neuausweisung von 
Wohn- und Gewerbeflächen zu erstellen. Die Gemeinde Heidgraben ist hin-
sichtlich der Anbindung an die Bundesautobahn 23 abhängig von einer funk-
tionstüchtigen Verkehrsführung durch die Stadt Tornesch und dementspre-
chend sollte die Stadt bei der Neuausweisung von Wohn- und Gewerbeflä-
chen, die zusätzliche Verkehre für diese Anbindung bedeuten, dies berück-
sichtigen. 

Es wurde eine verkehrstechnische Untersuchung2

Allerdings liegt zum einen die K22 nicht im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 98, zum anderen fällt die Durchführung dieser Baumaß-
nahme nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Tornesch.  

 im Rahmen der 30. Flä-
chennutzungsplanänderung sowie eine ergänzende Untersuchung vorge-
nommen. Als Ergebnis der Untersuchungen ist einerseits festzuhalten, dass 
die geplanten Wohngebiete "Tornesch Am See" (auch der B-Plan 98) über 
die vorhandenen und geplanten Knotenpunkte an die Ahrenloher Straße 
bzw. den Großen Moorweg angebunden werden können. Andererseits soll-
te der Aus- bzw. Neubau der K 22 zur Verbesserung der Verkehrssituation 
im Stadtzentrum realisiert werden. 

                                                
2 Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert; Verkehrsuntersuchung Tornesch Am See; Stand: August 2011; überarbeitet im Juni 2012. 
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8. Gemeinde Heidgraben, über Amt Moorrege, Schreiben vom 27.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 Auf Grundlage der vorgenannten Untersuchungen hat der Bau- und Pla-
nungsausschuss am 04.02.2013 die Auftragsvergabe zur Erstellung des 
integrierten Verkehrskonzeptes beschlossen. Dies ist allerdings nicht Ge-
genstand des Bebauungsplanes. 
Außerdem werden hinsichtlich der künftigen Belastungswerte aus Sicht der 
Stadt Tornesch die Belange der Gemeinde Heidgraben nicht maßgeblich 
berührt, weil die zusätzlichen Verkehre gemäß der Verkehrsuntersuchung 
vom vorhandenen Straßennetz noch aufgenommen werden können.  
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

 Nachfolgend werden die maßgeblichen Aussagen aus der Verkehrsunter-
suchung beschrieben. 
Situation: Die Ortsdurchfahrt Tornesch (Jürgen-Siemsenstr./Ahrenloher 
Str. zwischen Unterführung und Kreisverkehrsplatz) stößt zu den Hauptver-
kehrszeiten an den Rand ihrer Kapazitätsgrenze. Dadurch ist auch im Be-
reich der Ahrenloher Straße östlich des Kreisverkehrsplatzes in Richtung 
Ortsdurchfahrt zeitweilig ein Rückstau zu beobachten. Da Siedlungserwei-
terungen i.d.R. mit zusätzlichem Verkehrsaufkommen verbunden sind, wur-
de im Vorfeld der Planung eine Verkehrsuntersuchung beauftragt. Diese 
weist nach, dass die zusätzliche Belastung vom vorhandenen Straßennetz 
noch aufgenommen werden kann.  
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8. Gemeinde Heidgraben, über Amt Moorrege, Schreiben vom 27.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 Vorhandene Verkehrsuntersuchungen: Die für die nächsten Jahre beab-
sichtigte umfangreiche Siedlungsflächenentwicklung wurde im Rahmen der 
Bauleitplanung von Verkehrsuntersuchungen anerkannter Fachbüros be-
gleitet, um die verkehrliche Verträglichkeit der Projekte nachzuweisen. Im 
Zusammenhang mit der beabsichtigten Siedlungsentwicklung „Tornesch am 
See“ und der Planung einer neuen Sportanlage am Großen Moorweg wur-
den bereits Verkehrsuntersuchungen durchgeführt. Aufbauend auf aktuellen 
Zählergebnissen im Untersuchungsbereich ist das Analyseverkehrsmodell 
der Stadt Tornesch aktualisiert worden. Im Rahmen der Prognoseerstellung 
wurde das zusätzliche Verkehrsaufkommen der geplanten Strukturentwick-
lungen abgeschätzt und in das Verkehrsmodell eingearbeitet. Im Rahmen 
der Prognose wurde außerdem eine weitere Verkehrs- und Strukturentwick-
lung im Tornescher Umland berücksichtigt. 

 Das Verkehrsaufkommen der Strukturerweiterungen führt prognostisch im 
angrenzenden Straßennetz und an den Knotenpunkten im Zuge der 
Ahrenloher Straße zu einer entsprechenden Mehrbelastung. Durch den be-
reits erfolgten Ausbau der Knotenpunkte am Großen Moorweg und am 
Thujaweg / Ohlenhoff kann der Verkehr dort verträglich abgewickelt wer-
den. An den Knotenpunkten im Zentrum von Tornesch werden sich jedoch 
die bereits heute vorhandenen Defizite in der Verkehrsqualität verschärfen. 
Die Belastungswerte im Planfall 1 (ohne Neubau der K 22) belegen noch-
mals die Notwendigkeit für den geplanten Aus- bzw. Neubau der K 22, der 
zu einer spürbaren Entlastung des Straßenzugs L 110 / K 20 und der kriti-
schen Knotenpunkte führen wird. 

 Als Ergebnis der Untersuchungen ist daher festzuhalten, dass das geplan-
ten Wohngebiet Tornesch Am See über die vorhandenen und geplanten 
Knotenpunkte an die Ahrenloher Straße und den Großen Moorweg ange-
bunden werden können. Das Gutachten weist also nach, dass die zusätzli-
chen Verkehre vom vorhandenen Straßennetz noch aufgenommen werden 
können, so dass die Belange der Gemeinde Heidgraben hinsichtlich der 
künftigen Belastungswerte aus Sicht der Stadt Tornesch zur Zeit nicht 
maßgeblich beeinträchtigt werden 
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8. Gemeinde Heidgraben, über Amt Moorrege, Schreiben vom 27.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 Unabhängig davon sollte der Aus- bzw. Neubau der K 22 zur Verbesserung 
der Verkehrssituation im Stadtzentrum kurzfristig realisiert werden. Die 
Durchführung dieser Baumaßnahme fällt allerdings nicht in den Zuständig-
keitsbereich der Stadt Tornesch. Da es sich bei der K 22 um eine Kreis-
straße handelt, ist Baulastträger der Kreis Pinneberg 
Um die Verkehrssituation möglichst vollständig abbilden zu können, soll das 
vorhandene Verkehrsgutachten um die Auswirkungen der aktuellen Erwei-
terungsplanungen der beiden großen, am Großen Moorweg ansässigen 
Unternehmen ergänzt werden. 

 Integriertes Verkehrskonzept: Um langfristig eine befriedigende 
verkehrliche Situation herzustellen, ist über die vorhandenen Verkehrsun-
tersuchungen hinaus ein integriertes Verkehrskonzept beauftragt, um sys-
tematisch Optionen der Vermeidung, der Verlagerung und der verträglichen 
Abwicklung des Verkehrs darzustellen. Hierbei wird die Entlastung der 
Ortsdurchfahrt durch ein optimiertes Angebot im öffentlichen Nahverkehr im 
Fokus der Betrachtung stehen. Der Verkehrsentwicklungsplan Tornesch wir 
voraussichtlich Anfang 2017 vorliegen.  

 Strategien: Die Stadt Tornesch verfolgt im Rahmen ihrer Möglichkeiten be-
reits heute folgende Strategien zur Lösung der Verkehrsprobleme: 
Die weitere Siedlungsflächenentwicklung soll weitgehend in bahnhofsnahen 
Bereichen östlich des Zentrums erfolgen, so dass zusätzliche Verkehre 
über das bereits ausgebaute Teilstück der K 22 in Richtung Nordwesten 
abfließen können. 

 Durch die Bahnhofsnähe der weiteren Siedlungsflächenentwicklung in 
Tornesch kann eine stärkere Nutzung des ÖPNV erreicht werden.  

 Gemeinsam soll angestrebt werden, die Attraktivität des öffentlichen Nah-
verkehrs und des Fahrradverkehrs wesentlich zu verbessern, um in Verbin-
dung mit weiteren Zughalten am Bahnhof Tornesch einen höheren Anteil 
des ÖPNV zu erreichen und die Straße damit zu entlasten.  
Der Ausbau der K 22 wird gefordert, um eine Entlastung der Ortsdurchfahrt 
zu erreichen. 
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8. Gemeinde Heidgraben, über Amt Moorrege, Schreiben vom 27.07.2016 
ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und als bereits hinrei-
chend berücksichtigt angesehen. 

 
 
 
 
C. VON DER ÖFFENTLICHKEIT WURDEN KEINE ABWÄGUNGSRELEVANTEN STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: 17.08.2016 

Hindenburgdamm 98  .  25421 Pinneberg  
Tel.: (04101) 852 15 72   
Fax: (04101) 852 15 73 
E-Mail: buero@dn-stadtplanung.de 
Internet: www.dn-stadtplanung.de 
 
 

gez. 
Dipl. Ing. Dorle Danne 
Dipl. Ing. Anne Nachtmann 
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	I.  Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB
	I.1. Ausschluss von Nutzungen in den allgemeinen Wohngebieten  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
	In den allgemeinen Wohngebieten sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen.
	In den allgemeinen Wohngebieten sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen.

	I.2. Höchstzulässige Zahl von Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
	Im allgemeinen Wohngebiet sind max. 2 Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig.
	Im allgemeinen Wohngebiet sind max. 2 Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig.

	I.3. Mindestgrundstücksgröße
	In allen allgemeinen Wohngebieten soll die Mindestgrundstücksgröße 500 m² betragen.
	In allen allgemeinen Wohngebieten soll die Mindestgrundstücksgröße 500 m² betragen.

	I.4. Überschreitung von Baugrenzen (§ 31 Abs. 1 BauGB)
	An- und Vorbauten dürfen die Baugrenze von max. 1/3 der Länge des Hauptbaukörpers in einer Tiefe von max. 1,50 m überschreiten.
	An- und Vorbauten dürfen die Baugrenze von max. 1/3 der Länge des Hauptbaukörpers in einer Tiefe von max. 1,50 m überschreiten.

	I.5.  Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung
	(§ 16 Abs. 6 BauNVO i. V. m . § 31 Abs. 1 BauGB)
	Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) darf durch die Grundfläche von Terrassen um max. 20 m² überschritten werden.
	Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) darf durch die Grundfläche von Terrassen um max. 20 m² überschritten werden.

	I.6. Stellplätze, Carports und Garagen mit ihren Ein- und Ausfahrten, Nebenanlagen  (§ 12 Abs. 6 BauNVO; § 14 Abs. 1 BauGB)
	I.6.1 Garagen, Carports sowie Nebenanlagen müssen einen Abstand von mindestens 3,00 m von öffentlichen Verkehrsflächen einhalten. Dies gilt nicht für Einfriedungen und nicht für das Teilgebiet Qu. 8.
	I.6.2 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete dürfen Grundstücksein- und -ausfahrten eine Breite von 5,00 m je Nutzungseinheit nicht überschreiten. Dies gilt nicht für das Teilgebiet Qu. 8.
	I.6.1 Garagen, Carports sowie Nebenanlagen müssen einen Abstand von mindestens 3,00 m von öffentlichen Verkehrsflächen einhalten. Dies gilt nicht für Einfriedungen und nicht für das Teilgebiet Qu. 8.
	I.6.2 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete dürfen Grundstücksein- und -ausfahrten eine Breite von 5,00 m je Nutzungseinheit nicht überschreiten. Dies gilt nicht für das Teilgebiet Qu. 8.

	I.7.  Lärmschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
	I.7.1 Für alle Aufenthaltsräume muss ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Hierzu sind die Außenbauteile der Gebäudekörper entsprechend dem nach DIN 4109 „...
	Anmerkungen: Die in der Tabelle aufgeführten Schalldämm-Maße gelten für das gesamte Außenbauteil, das heißt für die Kombination aus Fenster, Türen Wand und ggf. nach außen führende Belüftungseinrichtungen.
	Die in der Tabelle genannten Anforderungen verstehen sich in Abhängigkeit der Raum- bzw. Bürogrößen zuzüglich der Korrekturwerte nach Tabelle 9 der DIN 4109.
	Anmerkungen: Die in der Tabelle aufgeführten Schalldämm-Maße gelten für das gesamte Außenbauteil, das heißt für die Kombination aus Fenster, Türen Wand und ggf. nach außen führende Belüftungseinrichtungen.
	Die in der Tabelle genannten Anforderungen verstehen sich in Abhängigkeit der Raum- bzw. Bürogrößen zuzüglich der Korrekturwerte nach Tabelle 9 der DIN 4109.

	I.7.2 Schlaf- und Kinderzimmer sind der lärmabgewandten Gebäudeseite zuzuordnen. Sollten nicht alle Schlaf- und Kinderzimmer der lärmabgewandten Seite zugeordnet werden können, sind für Schlafräume und Kinderzimmer zur lärmzugewandten Seite (Richtung ...
	I.7.1 Für alle Aufenthaltsräume muss ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Hierzu sind die Außenbauteile der Gebäudekörper entsprechend dem nach DIN 4109 „...
	Anmerkungen: Die in der Tabelle aufgeführten Schalldämm-Maße gelten für das gesamte Außenbauteil, das heißt für die Kombination aus Fenster, Türen Wand und ggf. nach außen führende Belüftungseinrichtungen.
	Die in der Tabelle genannten Anforderungen verstehen sich in Abhängigkeit der Raum- bzw. Bürogrößen zuzüglich der Korrekturwerte nach Tabelle 9 der DIN 4109.
	Anmerkungen: Die in der Tabelle aufgeführten Schalldämm-Maße gelten für das gesamte Außenbauteil, das heißt für die Kombination aus Fenster, Türen Wand und ggf. nach außen führende Belüftungseinrichtungen.
	Die in der Tabelle genannten Anforderungen verstehen sich in Abhängigkeit der Raum- bzw. Bürogrößen zuzüglich der Korrekturwerte nach Tabelle 9 der DIN 4109.

	I.7.2 Schlaf- und Kinderzimmer sind der lärmabgewandten Gebäudeseite zuzuordnen. Sollten nicht alle Schlaf- und Kinderzimmer der lärmabgewandten Seite zugeordnet werden können, sind für Schlafräume und Kinderzimmer zur lärmzugewandten Seite (Richtung ...


	II.  Grünordnerische Festsetzungen  § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
	II.1. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
	Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dienen dem Erhalt der vorhandenen - gemäß § 21 LNatSchG gesetzlich geschützten Knicks sowie der Schaffung vorgelagerter...
	Der Knickschutzstreifen ist der Entwicklung einer Gras-/ Krautflur zu überlassen und durch regelmäßige Mahd zu pflegen. Das Mähgut ist immer abzufahren.
	Innerhalb der Flächen sind Bodenversiegelungen, Geländeaufhöhungen und -abtragungen sowie Anlagen zur Regenrückhaltung nicht zulässig. Im gekennzeichneten Bereich der Maßnahmenfläche darf ein Geh- und Radweg angelegt werden.
	Mögliche Arten:
	Apfel (Malus sylvestris)
	Birne (Pyrus communis)
	Esche (Fraxinus excelsior)
	Feldahorn (Acer campestre)
	Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
	Hasel (Corylus avellana)
	Holunder (Sambucus nigra)
	Hundsrose (Rosa canina)
	Schlehe (Prunus spinosa)
	Weißdorn (Crataegus monogyna)
	Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dienen dem Erhalt der vorhandenen - gemäß § 21 LNatSchG gesetzlich geschützten Knicks sowie der Schaffung vorgelagerter...
	Der Knickschutzstreifen ist der Entwicklung einer Gras-/ Krautflur zu überlassen und durch regelmäßige Mahd zu pflegen. Das Mähgut ist immer abzufahren.
	Innerhalb der Flächen sind Bodenversiegelungen, Geländeaufhöhungen und -abtragungen sowie Anlagen zur Regenrückhaltung nicht zulässig. Im gekennzeichneten Bereich der Maßnahmenfläche darf ein Geh- und Radweg angelegt werden.
	Mögliche Arten:
	Apfel (Malus sylvestris)
	Birne (Pyrus communis)
	Esche (Fraxinus excelsior)
	Feldahorn (Acer campestre)
	Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
	Hasel (Corylus avellana)
	Holunder (Sambucus nigra)
	Hundsrose (Rosa canina)
	Schlehe (Prunus spinosa)
	Weißdorn (Crataegus monogyna)

	II.2. Flächen mit Erhaltungsfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
	Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen innerhalb der Teilfläche Qu. 2 sind die dort stockenden Gehölze auf Dauer zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanz...
	Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen innerhalb der Teilfläche Qu. 2 sind die dort stockenden Gehölze auf Dauer zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanz...

	II.3. Anpflanzfestsetzungen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
	II.3.1 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang der westlichen Plangebietsgrenze sind Einzelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 20 cm, auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche z...
	Artenvorschläge:
	Eschen-Ahorn (Acer negundo)
	Esche (Fraxinus excelsior)
	Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)
	Artenvorschläge:
	Eschen-Ahorn (Acer negundo)
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	II.3.2 Auf jedem Baugrundstück der Allgemeinen Wohngebiete ist je Grundstück mindestens ein kleinkroniger, heimischer und standortgerechter Laubbaum (Stammumfang mind. 14 - 16 cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene V...
	Artenvorschläge:
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	II.3.3 Im Bereich der Verkehrsgrünflächen ist 1 großkroniger Einzelbaum, Stammumfang mindestens 18 - 20 cm, auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten; der Baumstandort ist gegen ein Befa...
	In der Planzeichnung ist der mögliche Baumstandort unverbindlich dargestellt.
	Bei Abgang des Gehölzes ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Vom dargestellten Standort darf innerhalb der Verkehrsgrünflächen abgewichen werden.
	Artenvorschläge:
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	II.3.4 Auf Stellplatzanlagen ist je angefangene 5 Stellplätze ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche mit einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 10 qm (Mindestbreite vo...
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	Purpur-Erle (Alnus x spaethii)
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	II.4. Flächen mit Anpflanzfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
	Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen mit Anpflanzfestsetzungen für Hecken innerhalb der privaten Grünflächen sind landschaftsgerechte Laubgehölzhecken auf einem 1,50 m breiten offenen Vegetationsstreifen zu pflanzen; die Anpflanzung ist...
	Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen mit Anpflanzfestsetzungen für Hecken innerhalb der öffentlichen Grünflächen (im Bereich der Parkflächen) sind landschaftsgerechte Laubgehölzhecken auf einem 1,00 m breiten offenen Vegetationsstreifen...
	Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter Ware vorzunehmen.
	Artenvorschläge:
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	Liguster (Ligustrum vulgare)
	Weißdorn (Crataegus monogyna)
	Feldahorn (Acer campestre)
	Rotbuche (Fagus sylvatica)
	Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter Ware vorzunehmen.
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	II.5. Festsetzungen zur Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB; § 84 LBO)
	Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser ist von den Baugrundstücken in die öffentlichen Mulden in den Grünflächen abzuleiten.
	Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser ist von den Baugrundstücken in die öffentlichen Mulden in den Grünflächen abzuleiten.

	II.6. Einfriedungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB; § 84 LBO)
	Als Grundstückseinfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen und öffentlicher Grünflächen sind nur landschaftstypische Laubhecken mit einer Mindesthöhe von 1,00 m zulässig, die dauerhaft zu erhalten sind.
	Artenvorschläge:
	Hainbuche (Carpinus betulus)
	Liguster (Ligustrum vulgare)
	Weißdorn (Crataegus monogyna)
	Feldahorn (Acer campestre)
	Rotbuche (Fagus sylvatica)
	Als Grundstückseinfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen und öffentlicher Grünflächen sind nur landschaftstypische Laubhecken mit einer Mindesthöhe von 1,00 m zulässig, die dauerhaft zu erhalten sind.
	Artenvorschläge:
	Hainbuche (Carpinus betulus)
	Liguster (Ligustrum vulgare)
	Weißdorn (Crataegus monogyna)
	Feldahorn (Acer campestre)
	Rotbuche (Fagus sylvatica)


	III.  Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 1 LBO)
	III.1. Gebäudehöhen
	III.1.1 Sockelhöhe
	Die Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) darf maximal 50 cm (gemessen ab Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen, mit Kraftfahrzeugen befahrbarer öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück in Gebäude- und Straßenmitte) betragen.
	Die Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) darf maximal 50 cm (gemessen ab Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen, mit Kraftfahrzeugen befahrbarer öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück in Gebäude- und Straßenmitte) betragen.

	III.1.2 Firsthöhe
	Die Firsthöhe darf im gesamten Plangebiet maximal 10,00 m betragen. Als Firsthöhe gilt der senkrechte Abstand zwischen Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) und dem höchsten Punkt des Firstes, gemessen in der Firstmitte.
	Die Firsthöhe darf im gesamten Plangebiet maximal 10,00 m betragen. Als Firsthöhe gilt der senkrechte Abstand zwischen Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) und dem höchsten Punkt des Firstes, gemessen in der Firstmitte.

	III.1.1 Sockelhöhe
	Die Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) darf maximal 50 cm (gemessen ab Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen, mit Kraftfahrzeugen befahrbarer öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück in Gebäude- und Straßenmitte) betragen.
	Die Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) darf maximal 50 cm (gemessen ab Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen, mit Kraftfahrzeugen befahrbarer öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück in Gebäude- und Straßenmitte) betragen.

	III.1.2 Firsthöhe
	Die Firsthöhe darf im gesamten Plangebiet maximal 10,00 m betragen. Als Firsthöhe gilt der senkrechte Abstand zwischen Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) und dem höchsten Punkt des Firstes, gemessen in der Firstmitte.
	Die Firsthöhe darf im gesamten Plangebiet maximal 10,00 m betragen. Als Firsthöhe gilt der senkrechte Abstand zwischen Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) und dem höchsten Punkt des Firstes, gemessen in der Firstmitte.


	III.2. Außenwände
	Außenwände der Hauptgebäude sind als Sichtmauerwerk oder als Holzverkleidung herzustellen. Für max. 30% der Gesamtwandfläche sind andere Materialien zulässig. Wohngebäude und sonstige Gebäude mit einer zulässigen Hauptnutzung, deren Außenwände aus sic...
	Außenwände der Hauptgebäude sind als Sichtmauerwerk oder als Holzverkleidung herzustellen. Für max. 30% der Gesamtwandfläche sind andere Materialien zulässig. Wohngebäude und sonstige Gebäude mit einer zulässigen Hauptnutzung, deren Außenwände aus sic...

	III.3.  Aufschüttungen und Abgrabungen
	Die Geländeübergänge zwischen den öffentlichen Grünflächen und den privaten  Grünflächen sind ohne Niveauversprung in Form einer Abböschung herzustellen. Abgrabungen an den Gebäuden sind unzulässig. Bezugspunkt ist die öffentliche Grünfläche.
	Die Geländeübergänge zwischen den öffentlichen Grünflächen und den privaten  Grünflächen sind ohne Niveauversprung in Form einer Abböschung herzustellen. Abgrabungen an den Gebäuden sind unzulässig. Bezugspunkt ist die öffentliche Grünfläche.

	III.4.  Dächer
	Dächer sind als geneigte Dachflächer mit mindestens 20 Grad Dachneigung auszuführen. Dächer mit einer geringeren Neigung sind als begrünte Dächer oder als transparente Dächer (z.B. Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Windfänge) aufzuführen.
	Dachüberstände sind bis zu einem Maß von max. 1,00 m zulässig.
	Dächer sind als geneigte Dachflächer mit mindestens 20 Grad Dachneigung auszuführen. Dächer mit einer geringeren Neigung sind als begrünte Dächer oder als transparente Dächer (z.B. Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Windfänge) aufzuführen.
	Dachüberstände sind bis zu einem Maß von max. 1,00 m zulässig.


	IV.  Hinweise
	IV.1. Garagen, Carports und Stellplätze
	Je Wohneinheit sollen auf den Baugrundstücken mindestens 2 Stellplätze für Pkw (offen oder in Garagen/ Carports) errichtet werden.
	Je Wohneinheit sollen auf den Baugrundstücken mindestens 2 Stellplätze für Pkw (offen oder in Garagen/ Carports) errichtet werden.

	IV.2. Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
	IV.3. Schutz von Bäumen
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